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während ich dieses Editorial schreibe, befinden wir uns in 
den letzten heißen Tagen dieses vorgezogenen Bundes-
tagswahlkampfes und erwarten mit Spannung den Aus-
gang einer Wahl, die in vielerlei Hinsicht in unruhige 
 Zeiten fällt. Was die Kinder- und Jugendhilfepolitik angeht, 
so endet diese Legislatur aus unserer Sicht enttäuschend. 
Zwar hat es erfreulicherweise das Gesetz zur Stärkung der 
Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugend lichen (UBSKM-Gesetz) gerade noch erfolgreich 
durch den Bundestag geschafft, das lange vorbereitete 
und aus unserer Sicht dringend notwendige Kinder- und 
Jugendhilfeinklusionsgesetz (IKJHG) jedoch konnte in 
 dieser Legislaturperiode zu unserem großen Bedauern 
nicht mehr verabschiedet werden.

So bleibt für uns zu hoffen und alles aus unserer Verbands-
sicht Nötige dafür zu tun, dass das IKJHG unter einer 
neuen Regierung so bald wie möglich umgesetzt wird 
und mit ihm viele andere kinder- und jugendpolitische 
Anliegen wieder stärker in den Fokus des öffentlichen und 
politischen Bewusstseins rücken, junge Menschen gese-
hen und ihre Anliegen angehört und bei politischen Ent-
scheidungen berücksichtigt werden. Was sich junge 
 Menschen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
von der Politik wünschen, das haben sie uns im Rahmen 
einer Umfrage mitgeteilt. Sie wünschen sich ein bezahlba-
res Leben, soziale Gerechtigkeit und eine sichere Zukunft 
und zeigen, dass sie in einer Zeit voller Krisen sehr genau 
wahrnehmen, was um sie herum geschieht. Sobald Sie 
diese Zeilen lesen, wissen wir vielleicht schon, welche 
 Parteien die Schwerpunkte in den kommenden Jahren 
setzen werden. Die Anliegen der jungen Menschen wer-
den wir in jedem Fall in unsere Gespräche mit den neuen 
Abgeordneten mit hineinnehmen.

Doch wer sind eigentlich diese jungen Menschen, um die 
es hier geht? Der Definition nach sind die Angehörigen 
der Generation Z, gelegentlich auch Zoomer genannt, 
echte Digital Natives, die von frühester Jugend an mit 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

 

Editorial Martin Adam
(Foto: Privat)

Editorial

 Internet und sozialen Netzwerken vertraut sind und sehr 
gut damit zurechtkommen, viele Informationsquellen zu 
sammeln, zu vergleichen und virtuelle mit Offline-Erfah-
rungen zu verbinden. Vieles wird ihnen nachgesagt und 
oft werden sie missverstanden. Woran das liegen könnte 
und warum es so wichtig ist, mit Vorurteilen aufzuräumen 
und den Nachwuchs zu verstehen, dieser Frage geht 
 Hartwin Maas vom Institut für Generationenforschung in 
dieser Ausgabe von „Blickpunkt Jugendhilfe“ nach.

Junge Menschen zu verstehen – das gelingt gut, wenn 
man sie kontinuierlich begleitet. Wir tun dies jeden Tag 
bei unserer Arbeit in den Einrichtungen, so zum Beispiel 
bei uns im „Haus Fichtenhalde“. In diesem Jahr feiern wir 
50-jähriges Jubiläum. In einem persönlichen Rückblick  
in diesem Heft werfe ich den Blick nicht nur auf die Ge-
schichte unserer Einrichtung, sondern auch auf die Ent-
wicklung privater Träger in der Jugendhilfe. Aber auch 
 andere Menschen, sogenannte ehrenamtliche Wegbe-
gleiter, können eine wichtige Konstante im Leben von 
 Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe 
sein.  Julius Daven und Andreas Schrenk stellen in einem 
spannenden Beitrag ihren Verein und das Konzept der 
 ehrenamtlichen Wegbegleitung vor.

Schließlich nehmen wir in dieser Ausgabe den Faden zum 
Thema Kinderschutz wieder auf und geben im Artikel von 
Chiara-Marie Hauser, Historikerin für Gewalt gegen Kinder 
in der Frühen Neuzeit, eine vertiefte Betrachtung in das 
Thema Gewalterfahrungen von Kindern in einer früheren 
Epoche. Hiermit soll nicht zuletzt die Relevanz von Kinder-
schutzmaßnahmen – auch und insbesondere in der heuti-
gen Zeit – hervorgehoben werden.

Viel Freude bei der Lektüre!

Ihr Martin Adam

Präsident des VPK-Bundesverbandes e.V.



3Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 1  2025

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Th
em

en
 d

ie
se

r A
us

ga
be

 Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk

Julius Daven
(Foto: Privat)

Andreas Schrenk
(Foto: Privat)

 Ehrenamtliche Wegbegleitung für 
 Kinder, Jugendliche und Careleaver
Julius Daven und Andreas Schrenk

1. Einleitung

In den letzten Jahren stehen die Kin-
der- und Jugendhilfe sowie insbeson-
dere die stationären Wohngruppen 
vor immer größeren Herausforderun-
gen. Steigende Fallzahlen, komple xere 
Hilfebedarfe und nicht zuletzt finan-
zielle Engpässe führen dazu, dass Fach-
kräfte zunehmend an ihre  Grenzen 
stoßen. Gleichzeitig wächst z.B. fluk-
tu ationsbedingt der Bedarf an verläss-
lichen Bezugspersonen für  Kinder und 
Ju gendliche, die oft schwie rige Le-
bens wege hinter sich haben und dau-
erhaft nach Stabilität, Vertrauen und 
Orientierung suchen. Der Übergang 
als Careleaver bleibt für viele junge 
Menschen eine anspruchs volle Her-
ausforderung, wenn denn die haltge-
benden Strukturen wegbrechen.

In diesem Kontext gewinnt das Ehren-
amt immer mehr an Bedeutung. 
Ehren amtliche Wegbegleiterinnen 
und Wegbegleiter können jungen 
Menschen langfristig und exklusiv 
wertvolle Unterstützung bieten – sei 
es durch gemeinsame Unternehmun-
gen, Gespräche oder einfach durch 
die Verlässlichkeit einer konstanten 
Beziehung. Gerade in einer Zeit, in der 
die Strukturen der Jugendhilfe unter 
großem Druck stehen, kann bürger-
schaftliches Engagement einen wich-
tigen ergänzenden Beitrag leisten, um 
Kindern und Jugendlichen zusätzliche 
Chancen auf eine positive Entwicklung 
zu ermöglichen.

Das Angebot der ehrenamtlichen 
Wegbegleitung zielt darauf ab, 

 jungen Menschen in der Kinder- und 
Jugendhilfe eine weitere stabile und 
individuelle Unterstützung außerhalb 
der klassischen Hilfesysteme als struk-
turelle Ergänzung zu bieten, um – ge-
meinsam mit der professionellen 
(trauma-)pädagogischen Arbeit in 
den Einrichtungen – sozusagen neu-
artige Beziehungs- und Bindungser-
fahren zu ermöglichen. Das Aufga-
benspektrum der Jugendhilfe kann 
damit erweitert bzw. ergänzt werden, 
mit dem Ziel, eine entwicklungsför-
dernde und bedeutungsvolle bio-
grafische Weichenstellung für junge 
Menschen zu erreichen. Der Verein 
EWD e. V. – Ehrenamtliche Wegbeglei-
tung Deutschland für Kinder, Jugend-
liche und Careleaver – strebt an, 
 dieses Konzept als ergänzendes eins-
zu-eins-Setting zu den bestehenden 
Hilfesystemen fest zu etablieren, 
indem es für Kinder und Jugendliche 
aus Wohngruppen exklusive, indivi-
duelle, verlässliche und langfristige 

Beziehungen fördert, die weit über 
die institutionelle Betreuung hinaus-
reichen. Ziel ist es, Kindern und 
 Jugendlichen eine kontinuierliche 
 Unterstützung auf ihrem Lebensweg 
zu ermöglichen und sie bei der Be-
wältigung psychosozialer Herausfor-
derungen zu begleiten. Durch das 
Angebot der ehrenamtlichen Weg-
begleitung als fester Bestandteil des 
Hilfesystems kann eine Lücke in der 
Kinder- und Jugendhilfe geschlossen 
und ein Beitrag zur gesellschaftlichen 
Integration von jungen Menschen 
geleistet  werden. 

Die ehrenamtliche Wegbegleitung 
ergänzt das stationäre professio
nelle Setting um unbezahlte Bezie
hungen, ein exklusives 1:1Setting 
(verlässliches, dauerhaftes und 
 exklusives Beziehungsangebot) 
sowie um eine intensive Weiterbe
treuung/begleitung nach Auszug 
aus der Wohngruppe.
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Wichtig ist zu betonen, dass die ehren-
amtliche Wegbegleitung nicht als 
 Ersatz für professionelle Hilfen zu ver-
stehen ist, sondern als eine ergänzen-
de Ressource, die spezifische Bedürf - 
nisse abdeckt, die innerhalb institutio-
nalisierter Strukturen nicht immer ange-
messen berücksichtigt werden können. 

2.  Theoretische Ansätze 
(vgl. Daven/Schrenk 2023)

Die Stärkung von Resilienz, verstanden 
als die Fähigkeit eines Individuums, 
trotz widriger Umstände eine positive 
Entwicklung zu durchlaufen, bildet 
eine der Kernziele der Wegbegleitung. 
Ehrenamtliche begleiten Kinder und 
Jugendliche dabei, ihre Bewältigungs-
strategien zu entwickeln und ihre in-
neren Ressourcen zu stärken. Dabei 
fungieren sie nicht nur als Vorbilder, 
sondern bieten auch emotionale Un-
terstützung und praktische Hilfe, die 
zur Stabilisierung der psychosozialen 
Situation beiträgt. Dies umfasst insbe-
sondere das Aufzeigen von Ressour-
cen, die Aktivierung von Netzwerken 
und das Fördern von Problem lö sungs-
fähigkeiten. 

Sichere Bindungen sind essenziell für 
die emotionale und soziale Entwick-
lung eines Kindes. Ehrenamtliche 
Weg begleiter*innen ermöglichen 
durch das Angebot langfristiger Be-
ziehungen bis weit in das Erwachse-
nenalter hinein korrigierende Bin-
dungs erfahrungen, die Kindern und 
Jugend lichen helfen, Vertrauen in 
zwischen menschliche Beziehungen 
wiederherzustellen. Diese Beziehun-
gen sind besonders wertvoll für jene, 
die in ihrer Vergangenheit häufig Be-
ziehungsabbrüche erlebt haben. Die 
Bindungstheorie legt zudem nahe, 
dass solche stabilen und positiven Be-
ziehungen langfristige Auswirkungen 
auf das Selbstwertgefühl und die so-
ziale Integration der Betroffenen 
haben.

Die traumapädagogische Perspektive 
ergänzt diese Ansätze, indem sie die 
spezifischen Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen berücksichtigt,  
die traumatische Erlebnisse erfahren 
haben. Traumata können zu sozialem 
Rückzug, emotionaler Instabilität und 
Misstrauen führen. Ehrenamtliche 
Weg begleiter*innen bieten einen 
 sicheren Raum, in dem die Betroffenen 
ihre Erfahrungen verarbeiten und 
neue Bewältigungsstrategien ent-
wickeln können. Die Beziehungen 
zwischen den Ehrenamtlichen und 
den betreuten Kindern oder Jugend-
lichen dienen hierbei nicht nur als 
Unterstützung, sondern auch als 
 Modell für stabile und vertrauensvolle 
Interaktionen.

Empowerment und Partizipation sind 
zentrale Elemente der ehrenamtlichen 
Wegbegleitung. Empowerment be-
deutet, jungen Menschen die Fähig-
keit zu vermitteln, eigenverantwort-
lich Entscheidungen zu treffen, eige-
ne Wünsche ernst zu nehmen und 
auch persönliche Ziele aktiv zu verfol-
gen. Ehrenamtliche Wegbeglei ter* 
innen unterstützen diesen Prozess, 
indem sie den Kindern und Jugend-
lichen Orientierung geben und ihnen 
helfen, ihre Stärken zu erkennen und 
auszubauen. Dabei liegt ein beson-
deres Augenmerk auf der Förderung 

von Selbstwirksamkeit, also dem 
 Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, 
Herausforderungen erfolgreich zu be-
wältigen. Partizipation geht über die 
bloße Unterstützung hinaus, indem 
sie die aktive Einbindung der Kinder 
und Jugendlichen in Entscheidungs-
prozesse sicherstellt. Diese Einbin-
dung fördert nicht nur ihre sozialen 
Kompetenzen, sondern trägt auch 
dazu bei, dass sie sich als wertvolle 
Mitglieder ihrer Gemeinschaft wahr-
nehmen. Ehrenamtliche Wegbeglei-
ter*innen leisten hier einen wichtigen 
Beitrag, indem sie eine Atmosphäre 
schaffen, in der Kinder und Jugend-
liche sich sicher fühlen, ihre Meinung 
zu äußern und aktiv an der Gestal-
tung ihres Lebens teilzunehmen.

Die Umsetzung der ehrenamtlichen 
Wegbegleitung erfordert eine sorg-
fältige Planung und professionelle Be-
gleitung. Ein wesentlicher Bestandteil 
ist die Qualitätssicherung. Ehrenamt-
liche müssen auf ihre Aufgaben vor-
bereitet und kontinuierlich geschult 
und begleitet werden. Schulungen 
dieser Art umfassen Themen wie 
Traumapädagogik, Kommunikations-
strategien und Konfliktmanagement 
und insbesondere einen Schwerpunkt 
im Kontext Nähe und Distanz sowie 
Grenzverletzungen. Diese Ausbildung 
ermöglicht es den Ehrenamtlichen, 

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 

 

Them
en dieser Ausgabe

(© Sylvia Vananderoye)



5Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 1  2025

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 

auf die komplexen Bedürfnisse der 
betreuten Kinder und Jugendlichen 
angemessen einzugehen. Die super-
visorische Begleitung und Unterstüt-
zung der Wegbegleiter*innen ist 
ebenfalls fester Bestandteil der 
 Zusammenarbeit im EWD e.V.

3.  Die praktische Umset-
zung der Wegbegleitung 
über den EWD e. V. 

Der EWD e.V. ist ein gemeinnütziger 
und mildtätiger Verein mit Sitz in 
Köln, der sich der Unterstützung von 
Kindern, Jugendlichen und Carelea-
vern widmet. Der Verein wurde am 
14.07.2023 auf Initiative von Julius 
Daven gegründet und ist seit Novem-
ber 2024 Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Das Hauptziel 
des EWD e.V. besteht darin, jungen 
Menschen, die in stationären Einrich-
tungen der Jugendhilfe aufwachsen 
und kaum bzw. über keine Kontakte 
außerhalb der Wohngruppen verfü-
gen, durch ehrenamtliche Weg be-
gleiter*innen langfristige, verlässliche 
Beziehungen außerhalb des profes-
sionellen Betreuungssystems anzu-
bieten. Darüber hinaus sind viele Fall-
verläufe im Hilfesystem der Kinder- 
und Jugendhilfe von Abbrüchen und 
damit verbundenen Einrichtungs-
wechseln geprägt. Maßnahmenab-
brüche und Einrichtungswechsel be-
deuten auch, z.B. die dritte Heimleite-
rin kennenzulernen, sich auf den 
zwanzigsten Gruppenbetreuer einlas-
sen zu müssen, mit der fünften Be-
zugsbetreuerin „Beziehung“ eingehen 
zu müssen und schon wieder mit 
einer neuen Therapeutin über die 
 eigene Geschichte zu reden. Diese 
 Erfahrungen sind für die jungen 
 Menschen immer krisenhaft, mit dem 
Risiko der (Re-)Traumatisierung ver-
bunden und in jedem Fall hoch be-
lastend. Nicht selten werden diese 
Abbrüche von jungen Menschen als 
persönliches Scheitern erlebt und 

verstanden, woraus leicht die folgen-
den individuellen Interpretationen 
und Selbst-Erzählungen resultieren: 
„Ich bin so schlimm / schwierig /  
dumm / unfähig / verhaltensauffällig /  
gefährlich …, dass niemand es mit 
mir aushält, dass ich nirgendwo hin-
passe, dass ich es wieder versemmelt 
habe, dass ich es einfach nicht schaf-
fe, dass niemand mich will“. Hinzu 
kommen die entsprechenden fach-
lichen Zuschreibungen von außen 
(verhaltensauffällig, ADHS-„gelabelt“, 
dissozial, aggressiv, gewaltaffin, nicht 
gruppenfähig, Systemsprenger, …). 
Jeder neue Abbruch bedeutet die Er-
fahrung von Krise, von Instabilität und 
Diskontinuität und bestätigt diese 
(Selbst-) Erzählung, die sich mehr und 
mehr in einem negativen Selbstbild 
verdichtet und manifestiert, was es 
den betroffenen jungen Menschen 
erschwert bzw. unmöglich macht, 
prosoziale, positive Selbstwirksam-
keitserfahrungen zu machen und 
 dadurch Resilienz zu entwickeln und 
aufzubauen.

Wegbegleiter*innen fungieren als Be-
zugspersonen und Resilienzfaktoren. 
Sie unterstützen die Jugendlichen 
dabei, ein stabiles soziales Netzwerk 
aufzubauen, das ihnen auch nach 
dem Verlassen der Einrichtung (als 
 Careleaver) zur Verfügung steht. Das 
Konzept des EWD e.V. wurde mit den 
Stimmen, Ideen und Erfahrungen jun-
ger Menschen erarbeitet. Besonders 
Careleaver haben maßgeblich zur 
Entwicklung eines innovativen Ansat-
zes mit richtungsweisenden Impulsen 
beigetragen. Die Vereinsarbeit von 
EWD e.V. fußt auf zwei zentralen Pub-

likationen, die den Grundstein für das 
Verständnis und die Ausgestaltung 
der ehrenamtlichen Wegbegleitung 
gelegt haben:

•  „Bis du tot bist oder bis ich tot 
bin“ – ein Buch, das die Bedeu-
tung verlässlicher Beziehungen für 
junge Menschen bzw. Careleaver 
eindrucksvoll beschreibt (vgl. 
Daven 2021).

•  Der Sammelband „Ehrenamt
liche Wegbegleitung in der 
 Kinder und Jugendhilfe“, der 
wissenschaftliche, praxisbezogene 
und erfahrungsgeleitete Perspek-
tiven auf das Thema bündelt 
(vgl. Daven/Schrenk 2023)

Die aktive Einbindung junger Men-
schen in den Entwicklungsprozess der 
ehrenamtlichen Wegbegleitung zeigt 
sich in mehreren Aspekten der Ver-
einsarbeit. Junge Menschen haben 
konkret geäußert, welche Unterstüt-
zung sie sich von ehrenamtlichen 
Weg begleiter*innen wünschen. 
 Daraus ergaben sich praxisnahe 
 Anpassungen an die Strukturen der 
 Begleitung. Die Expertise von Care-
leavern wurde nicht nur in den 
 Büchern verarbeitet, sondern auch in 
die Schulung und Begleitung der 
 Ehrenamtlichen integriert. Auch nach 
der Gründung von EWD e.V. werden 
Rückmeldungen junger Menschen 
fortlaufend einbezogen, um das 
 Konzept bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln.

EWD e.V. steht exemplarisch für eine 
gelungene Verbindung zwischen 
 wissenschaftlicher Fundierung, erfah-
rungsbasiertem Wissen und partizi-
pativer Praxis. Die Mitwirkung junger 
Menschen hat nicht nur das Konzept 
der ehrenamtlichen Wegbegleitung 
entscheidend geprägt, sondern auch 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
von Selbstbestimmung und Mitge-
staltung in der Jugendhilfe geleistet. 
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Damit setzt EWD e.V. ein Zeichen: 
Nachhaltige Unterstützung für junge 
Menschen gelingt am besten, wenn 
sie nicht nur Begleitete, sondern akti-
ve Mitgestalter*innen ihrer eigenen 
Zukunft sind.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein 14-jähri-
ger Junge schaute mit großen Augen, 
als seine Wegbegleiterin ihm erklärte, 
dass sie nicht nur vorübergehend, 
sondern dauerhaft für ihn da sein und 
ihn regelmäßig besuchen wird. „Ist 
das wirklich wahr?“, fragte er. Sein 
 Bezugsbetreuer in der Einrichtung 
hatte ihm im Vorfeld zwar gut erklärt, 
was es mit der ehrenamtlichen Weg-
begleitung auf sich hat, aber der 
 Aspekt der Langfristigkeit war dann 
irgendwie doch nicht bei dem jungen 

Menschen angekommen. Damit junge 
Menschen gut verstehen können, 
worum es bei der ehrenamtlichen 
Wegbegleitung geht, steht ab März 
2025 ein Erklärfilm bereit, den sich 
junge Menschen vor Beginn einer 
Wegbegleitung anschauen können. 
Der Impuls hierzu kam von dem 
14-jährigen Jungen.

Ehrenamtliche Wegbegleiter*innen 
treffen sich regelmäßig, etwa alle 
zwei Wochen, mit den ihnen anver-
trauten jungen Menschen. Gemein-
sam unternehmen sie Freizeitaktivitä-
ten wie z. B. Kochen, Basteln, Spielen, 
Musikhören, Zoobesuche oder Sport. 
Diese gemeinsamen Erlebnisse sollen 
den Jugendlichen helfen, Selbstbe-
wusstsein und Resilienz zu  entwickeln, 

Ehrenamtliche Wegbegleiter*innen sind wie eine Art Pat*innen oder Men-
tor* inn en und besuchen junge Menschen in Wohngruppen (Kinderheimen) 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe in regelmäßigen Abständen (z. B. 
alle zwei Wochen) und verbringen mit ihnen einige Stunden gemeinsame 
Zeit (z. B. Kochen, Basteln, Spielen, Musikhören, Zoobesuche, Fußball  Spielen 
oder sonstige Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrichtungen). Der EWD e. V. 
übernimmt dabei die Gesamtverantwortung für ein langfristiges Gelingen 
jedes einzelnen Wegbegleitungs-Tandems und sorgt für eine sorgfältige Vor-
bereitung auf diese wichtige Aufgabe und für eine langfristige und profes-
sionelle Begleitung / Betreuung auf Augenhöhe.

Abb. 1: Eignungsprozess

um die Herausforderungen des Le-
bens besser meistern zu können. Der 
Verein legt großen Wert auf die sorg-
fältige Auswahl, Vorbereitung und 
 Begleitung der ehrenamtlichen Weg-
begleiter*innen. Interessierte durch-
laufen einen mehrstufigen Eignungs-
prozess, der unter anderem persön-
liche Gespräche, die Vorlage eines 
erweiterten polizeilichen Führungs-
zeugnisses und die Teilnahme an 
Schulungen umfasst (Abb. 1: Eig-
nungs prozess).

Zudem führt der EWD e. V. regelmä-
ßige Supervisionen und Weiterbil-
dungen für die Wegbegleiter*innen 
durch, um die Qualität der Begleitung 
sicherzustellen. Der Verein hat die 
„Charta der Vielfalt“ unterzeichnet 
und setzt sich für Vielfalt, Solidarität 
und Toleranz ein. Er strebt danach, 
junge Menschen dabei zu unterstüt-
zen, zu selbstbewussten und resilien-
ten Erwachsenen heranzuwachsen, 
einen gelingenden Lebensentwurf zu 
entwickeln und Herausforderungen 
meistern können. Der Verein EWD e. V. 
versteht sich als „Vertrauenspartner*in 
auf Augen höhe“ mit den Jugendhilfe-
einrichtungen, den Eltern bzw. Vor-
mund* innen, dem Jugendamt (ASD) 

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 
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und den  ehrenamtlichen Wegbeglei-
ter*innen, um eine sichere Rahmung 
zu schaffen, so dass das Wohl und die 
Ent wick lung der begleiteten jungen 
Menschen bestmöglich unterstützt 
werden können. Hierzu legt der Ver-
ein EWD e.V. besonderen Wert auf 
eine regelmäßige und offene Kom-
munikation zwischen allen Akteur*-
innen sowie auf eine professionelle 
Qualifizierung und Begleitung, um 
gewinnbringende Wegbegleitungs-
Tandems zu ermöglichen.

Für die Übernahme der ehrenamtli-
chen Wegbegleitung sind im Um-
gang mit jungen Menschen Werte 
und Haltungen wichtig, zum Beispiel:

•  eine respektvolle Beziehung auf 
 Augenhöhe, ein empathisches Auf-
einanderzugehen und Mitfühlen, 

•  eine offene, respektvolle Kommuni-
kation (aktiv zuhören, verstehen), 

•  Grenzen setzen, Absprachen tref-
fen, Vereinbarungen aushandeln 
(Beispiel: beim Ausflug nicht einfach 
weglaufen, sondern …), 

•  sich mit Respekt und Toleranz be-
gegnen, geduldig und verständnis-
voll sein, da es sicherlich immer 
einen Grund für „herausforderndes“ 
Verhalten gibt, der oft nicht sofort 
erkennbar ist, 

•  vertrauensvoll und zugewandt die 
Themen und Anliegen der jungen 
Menschen ernst nehmen.

Schutzkonzept des EWD e. V.

Es wurde gemeinsam ein auf die Be-
darfe und Prozesse der Wegbegleitung 
angepasstes und nachhaltig wirksa-
mes Schutzkonzept entwickelt, um 
Kinder und Jugendliche vor jeglicher 
Form von Gewalt, einschließlich sexu-
alisierter Gewalt, zu schützen. Die 

 besondere Herausforderung bei der 
Implementierung eines Schutzkon-
zeptes für die Ehrenamtliche Wegbe-
gleitung liegt in ihrer speziellen Struk-
tur. Die Wegbegleiter*innen sind 
nicht – wie z.B. die Betreuer*innen in 
den Wohngruppen – in ein professio-
nelles Team eingebunden, sondern 
stehen in der Regel im 1:1-Kontakt mit 
dem begleiteten jungen Menschen 
unterwegs bzw. zu Hause. Der Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt und Gewalt im 
weitesten Sinne und der Respekt vor 
den Bedürfnissen und Grenzen der 
jungen Menschen haben für den EWD 
e. V. höchste Priorität. Es braucht für 
diese besondere Struktur, insbeson-
dere mit Blick auf den Kinderschutz, 
ein sehr durchdachtes konzeptionel-
les Vorgehen, bei dem die Mitarbeit 
aller Akteur*innen des EWD e.V. ein-
gefordert wird. 

Sowohl ehrenamtliche als auch 
hauptamtliche Mitarbeitende sowie 

qualifizierte ehrenamtliche Weg be-
glei ter* innen arbeiten im Rahmen der 
Qualifizierungsmaßnahmen aktiv an 
der Aktualisierung und Weiterent-
wicklung des Konzeptes mit und 
 unterziehen sich in diesem Rahmen 
einem Sensibilisierungsprozess. So 
tragen sie aktiv dazu bei, dass Weg-
begleitung als sicherer Ort wahrge-
nommen wird und junge Menschen 
vor Übergriffen geschützt werden. 
Alle Wegbegleiter*innen unterzeich-
nen eine Selbstverpflichtungserklä-
rung, die sie zur Einhaltung aller rele-
vanten gesetzlichen Vorschriften ver-
pflichtet. Dazu zählen unter anderem 
das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, das Sozialgesetzbuch 
VIII, die UN-Kinderrechtskonvention 
und weitere Regelungen, die für die 
Arbeit mit jungen Menschen maß-
geblich sind. 

Elementarer Bestandteil der Qualifi-
zierungsmaßnahmen ist die Thema-
tisierung und Implementierung der 

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 
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Kultur der offenen und direkten Rück-
meldung. Zur Wegbegleitung gehört 
die Bereitschaft, transparent über die 
Aktivitäten zu berichten und fachliche 
Rückmeldungen in das eigene Han-
deln einzubeziehen. Wegbegleitung 
ist kein „closed job“, in dem ein/e 
Wegbegleiter*in den Eignungsplan 
abarbeitet, den Qualifizierungspro-
zess durchläuft, sich ein Kind „holt“ 
und dann „sein Ding“ macht. Viel-
mehr ist Wegbegleitung geprägt von 
dem gemeinsamen Interesse, für die 
begleiteten Kinder gemeinsam die 
bestmöglichen Bedingungen zu ge-
stalten. Hierfür ist die Rückbindung 
der Wegbegleiter*innen durch Super-
vision und Begleitung unabdingbar.

Neben dem Schutz der jungen Men-
schen legt der Verein auch großen 
Wert auf den Schutz der Begleiten-
den. Verdachtsfälle von Gewalt oder 
Machtmissbrauch werden mit höchs-
ter Sorgfalt und Transparenz geprüft 
und konsequent verfolgt. Da falsche 
Verdächtigungen mit schwerwiegen-
den Folgen wie Rufschädigung ver-
bunden sein können, ist ein sensibler 
Umgang und die strikte Anwendung 
unseres Schutzkonzeptes von zentra-
ler Bedeutung. Vor Beginn ihrer Tätig-
keit sowie im Dreijahresrhythmus müs-
sen alle Vereinsakteur*innen – ein-
schließlich Vorständen, Begleitenden, 
angestellten und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden – ein erweitertes polizei-
liches Führungszeugnis vorlegen. Zu-
sätzlich sorgt der EWD e.V. für weitere 
Sicherungsmaßnahmen wie qualitäts-
sichernde Schulungsprogramme, 
 regelmäßige Fortbildungen, persön-
liche Begleitungen, Supervisionen 
und Rückmeldungen durch Weg be-
glei ter* innen sowie auch Wegbe-
gleiteten an den Vorstand über eine 
selbst entwickelte App.

Dadurch wird ein hohes Maß an Kom-
petenz und ausgeprägter Sensibilität 
bei allen Beteiligten gewährleistet. 
Insbesondere wird ein bewusstes und 

achtsames Verständnis für die Themen 
Nähe und Distanz gefördert. Bezie-
hun gen werden transparent gestaltet, 
und diese Aspekte werden nicht nur 
in der ersten Qualifizierungsphase 
 behandelt, sondern kontinuierlich in 
Fortbildungen aufgegriffen. So ent-
wickeln alle Akteur*innen des Vereins 
eine gemeinsame Haltung. Die per-
sönlichen Grenzen und die Privat-
sphäre der jungen Menschen werden 
stets geachtet, insbesondere im Hin-
blick auf Scham und Intimität. Das 
Konzept des EWD e.V. umfasst zudem 
Schulungen zum professionellen Um-
gang mit Krisensituationen, sodass 
alle Beteiligten sicher und kompetent 
handeln können. Eine vertrauensvolle 
und zugewandte Haltung prägt die 
Arbeit des Vereins. 

4. Fazit 

Die ehrenamtliche Wegbegleitung 
bietet ein enormes Potenzial, um das 
bestehende System der Kinder- und 
Jugendhilfe zu ergänzen und zu be-
reichern. Indem sie individuelle und 
langfristige Beziehungen fördert, trägt 
die ehrenamtliche Wegbegleitung 
dazu bei, jungen Menschen weitere 
Stabilität, Orientierung und Unterstüt-
zung zu bieten. Aktuell werden Weg-
begleitungs-Tandems im NRW bzw. 
im Großraum Köln/Bonn/Aachen/
Düsseldorf etabliert. Es ist ein sukzes-
siver Ausbau in den nächsten Jahren 
im gesamten Bundesgebiet geplant. 

Die nachhaltige Etablierung dieses 
Modells erfordert jedoch eine enge 

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 
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Zusammenarbeit zwischen Ehren amt-
lichen, Fachkräften und Institutionen 
sowie eine kontinuierliche Evaluation 
und Anpassung der Konzepte. Ange-
sichts der vielfältigen Herausforderun-
gen, denen Kinder und Jugendliche 
in der stationären Jugendhilfe begeg-
nen, stellt die ehrenamtliche Wegbe-
gleitung eine unverzichtbare Ressour-
ce dar, die einen entscheidenden Bei-
trag zu ihrem Wohlbefinden und ihrer 
gesellschaftlichen Integration leisten 
kann.

Eine offene und respektvolle Haltung 
aller beteiligten Akteur*innen im Hilfe-
system (Begleitende, Fachkräfte in den 
Einrichtungen, Vormund*innen, Fach-
kräfte des ASD), die sich stets vorrangig 
am Wohl der jungen Menschen orien-
tiert, wäre wünschenswert. Auf dieser 
Grundlage können die spezifischen 
Potentiale der ehrenamtlichen Weg-
begleitung voll ausgeschöpft werden, 
ohne deren Grenzen zu verkennen. 
Wie in anderen Feldern der Sozialen 
Arbeit auch, kann das Neben- oder 
gar Gegeneinander Haupt- und Ehren-
amtlicher so zu einem konstruktiven 
Miteinander werden (vgl. Daven/
Schrenk/Warnke 2024)

Kontakt
EWD e.V. 
Ehrenamtliche Wegbegleitung 
Deutschland für Kinder, Jugendliche 
und Careleaver
Vorsitzender Julius Daven
Hildegard-von-Bingen-Allee 15
50933 Köln
+49 1590 1163202
info@ehrenamtliche-wegbegleitung- 
deutschland.de
www.ehrenamtliche-wegbegleitung- 
deutschland.de
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Klappentext
Wer begleitet mich auf meinem 
 Lebensweg? Junge Menschen, die in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe aufwachsen, erleben häufig 
einen Wechsel ihrer Bezugspersonen. 
Um den Folgen dieser Bindungsab-
brüche entgegenzuwirken, gibt es die 
ehrenamtliche Wegbegleitung. Sie 
 ergänzt das professionelle stationäre 
Setting, indem sie ein unbezahltes, 
dauerhaftes und exklusives Bezie-
hungsangebot macht, das auch für 
Careleaver und im Erwachsenenalter 
bestehen bleiben soll.

Das Konzept der Wegbegleitung wird 
in diesem Buch von ExpertInnen mit 
kritischer Brille in Bezug auf Hinder-
nisse und Stolpersteine beleuchtet.  
Es werden wichtige Grundlagen und 
theoretische Ansätze diskutiert und 
Impulse zur konzeptionellen Umset-
zung sowie zur strukturierten und 
strukturellen Initiierung der Wegbe-
gleitung dargestellt.
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Klappentext
Dieses Buch informiert umfassend 
über den Auftrag von ehrenamtlichen 
Wegbegleiter*innen, die sich für junge 
Menschen einsetzen, die in Einrich-
tungen der stationären Jugendhilfe 
groß werden und von einer Wegbe-
gleitung profitieren. Die Geschichten 
aus 24 Interviews, die Julius Daven 
mit Betroffenen, Fürsorgeverantwort-
lichen und Wegbegleiter*innen ge-
führt hat, sollen dabei helfen, die 
heutigen Herausforderungen von 
Kindern in stationären Einrichtungen 
oder Pflegefamilien sowie von Care-
leaver (= Schutzverlasser*innen) bes-
ser zu verstehen und dafür zu sensibi-
lisieren. Das Buch zeigt, dass es viele 
ehemalige Kinder und Jugendliche 
aus Einrichtungen der Jugendhilfe 
mit beeindruckendem Mut und gro-
ßer Stärke geschafft haben, trotz teils 
schlimmster belastender und/oder 
traumatischer Erfahrungen in ihrer 

Kindheit ihr (Berufs-)Leben proaktiv 
und positiv zu gestalten. Die Kinder, 
die Wegbegleiter*innen hatten, 
kamen besser klar, also entwickelten 
sich resilienzstärker als Kinder, die sich 
ohne Wegbegleitung durchs Leben 
kämpfen mussten. Julius Daven 
möchte mit seinen Darstellungen 
 aufzeigen, welche besondere Bedeu-
tung eine Wegbegleitung für die 
 Sozialisation von jungen Menschen in 
stationären Einrichtungen hat. Außer-
dem möchte er den Leser*innen Mut 
machen, sich vielleicht künftig für die 
Übernahme einer Wegbegleitung zu 
entscheiden. Mit diesem Buch möch-
te Julius Daven – auch unabhängig 
von einer Wegbegleitung – insge-
samt zu mehr Verständnis und Mit-
gefühl für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche in stationären Einrichtun-
gen oder Pflegefamilien und für 
Careleaver anregen.

Klappentext
In Zeiten multipler Veränderungsdy-
namiken stehen alle gesellschaftlichen 
Systeme, also auch die Allgemeinen 
Sozialen Dienste der Jugendämter – 
die Hüter des Kinderschutzes und 
Steuerer bei den Hilfen zur Erziehung 
– vor besonderen Herausforderun-
gen. Finanzielle Engpässe und stei-
gende Ausgaben belasten die Kom-
munen. Wie können trotz Kosten-
drucks passgenaue Hilfen für Familien 
und junge Menschen angeboten 
werden? Gibt es Lösungen für den 
Fachkräftemangel, den Umgang mit 
straffälligen Jugendlichen, die Unter-
stützung queerer junger Menschen 
oder Kinder mit Beeinträchtigungen 
im Inklusions-Kontext? Welche Rolle 
spielen innovative ehrenamtliche 
Konzepte? Kann das Image des 
Jugend amtes als „Kinder-Klau- 
Behörde“ in ein Image als „Kinder- 
Unterstützungs-Behörde“ transfor-
miert werden? Dieser Sammelband 
gibt Antworten und beleuchtet 
 weitere Aspekte.

Autoren: Julius Daven / Andreas Schrenk 
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Checkliste  „Geeignet für eine Ehrenamtliche 
 Wegbegleitung (EWD e. V.)“

Diese Checkliste dient der ersten Einschätzung durch Sorgeberechtigte oder  
Wohngruppen, ob ein junger Mensch von einer ehrenamtlichen Wegbegleitung 
 profitieren kann. 

1. Grundvoraussetzungen

✔  Der junge Mensch ist mindestens acht Jahre alt.

✔  Kein UMA (minderjähriger unbegleiteter Flüchtling).

✔  Außerfamiliäre Platzierung nach §34 SGB VIII („normales“ Wohngruppen-Setting).

✔  (Kaum) keine bzw. unzureichender Kontakt zu erwachsenen Bezugspersonen außerhalb der Einrichtungen.

✔  Kein Elternkontakt seit längerer Zeit.

2. Stabilität und Rahmenbedingungen

✔  Alle beteiligten Akteur*innen (Wohngruppe, Einrichtung, Jugendamt, Sorgeberechtigte) sind mit dem 
 Wegbegleitungs-Setting als ergänzende Hilfe einverstanden.

✔  Schwere der Traumatisierung/Belastung lässt aus fachlicher Sicht eine Wegbegleitung zu („zumutbar“).

✔  Der junge Mensch befindet sich in einer (relativ) stabilen Lebensphase, so dass regelmäßige Treffen  
realistisch sind.

✔  Es ist keine Rückführung zur Herkunftsfamilie, kein Pflegesetting / Erziehungsstelle geplant  
(Kind / Jugend licher lebt dauerhaft in der Wohngruppe).

✔  Kein akutes Umzugsrisiko (z. B. Verlegung in eine andere Einrichtung oder Stadt in den nächsten Monaten).

3. Sicherheit und Verantwortung

✔  Der junge Mensch hat kein aktuelles Gewalt- oder Suchtproblem, das eine sichere Begleitung erschwert.

✔  Der junge Mensch kann sich an grundlegende Vereinbarungen und Absprachen halten.

4. Erwartungshaltung und Passung

✔  Es besteht eine Grundbereitschaft, sich auf eine neue Person einzulassen.

✔  Der junge Mensch kann sich vorstellen, mit einer ehrenamtlichen Wegbegleitung längerfristig Zeit zu 
 verbringen.

Fazit: 
Falls alle Punkte überwiegend mit „ja“ beantwortet wurden, kann eine  
ehrenamtliche Wegbegleitung durch den EWD e.V. voraussichtlich eine  
wertvolle Ergänzung zur Heimerziehung sein. Bei Unsicherheiten oder  
Rückfragen nehmen Sie gerne Kontakt auf:

info@ehrenamtliche-wegbegleitung-deutschland.de
Tel. +49 1590 1163 202
www.ehrenamtliche-wegbegleitung-deutschland.de
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Autorin: Hannah Adam

 Einordnung
Hannah Adam

Im vergangenen Jahr wurde in Aus-
gabe 2/2024 von „Blickpunkt Jugend-
hilfe“ – einem Heft zum Schwer punkt-
thema Schutzkonzepte – in Hannah 
Adams Artikels „Die geschicht liche 
Herausbildung des Kinderschutzes“ 
das Verständnis von Gewalt und ex pli-
zit auch sexuellem Missbrauch im Kin-
desalter aus histo rischer Perspek tive 
betrachtet. Im Fokus stand hierbei die 
Analyse von Kinderschutzmaßnahmen, 
die sich im Laufe der Geschichte bis 
in die heutige Zeit  entwickelt haben. 

Ein historischer Blick auf Kindheit ver-
tieft das Verständnis für die Entwick-

lung und den Wandel von Schutz-
maßnahmen sowie die gesellschaft-
liche Wahrnehmung dieser beson ders 
schutzbedürftigen Lebensphase. Ein 
Vergleich unserer heutigen Wahrneh-
mung und der Stellung von Kindheit 
mit früheren Epochen verdeutlicht, 
was wir als Gesellschaft bereits er-
reicht haben und welche Herausfor-
derungen im Umgang mit jungen 
Menschen nach wie vor bestehen. 
Das aktuelle „Bundeslagebild Sexual-
delikte zum Nachteil von Kindern und 
Jugendlichen“ zeigt alarmierende Er-
gebnisse. Demnach ist die Zahl regist-
rierter Fälle des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern im Berichtsjahr im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent an-
gestiegen.1 Aber auch unterschied-
lichste Formen  digitaler Gewalt stel-
len in Zeiten von TikTok, Instagram, 

1 BKA  Bundeslagebild Sexualdelikte zum 

Nachteil von Kindern und Jugendlichen

Online-Spielen und Co. eine zuneh-
mende Herausforderung dar. Gewalt 
in (früher) Kindheit und Jugend ist 
somit auch heute ein allgegenwärti-
ges Phänomen und deren Eindäm-
mung und Prävention müssen als 
fortwährende Aufgaben für Politik 
und Gesellschaft verstanden sowie 
gemeinsam angegangen werden. 

Der nachfolgende Artikel von Chiara-
Marie Hauser, Historikerin für Gewalt 
gegen Kinder in der Frühen Neuzeit 
an der Universität Wien, stellt eine 
vertiefte Betrachtung des Themas 
Gewalterfahrungen von Kindern in 
ebendieser Epoche dar und verdeut-
licht die Relevanz von Kinderschutz-
maßnahmen – auch und insbeson-
dere in der heutigen Zeit. 
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Chiara-Marie Hauser
(Foto: Privat)

 „Bet’t Kinder, bet’t, morgen kommt der Schwed“ –  
Kinder als Opfer von frühneuzeitlicher Gewalt

Chiara-Marie Hauser

Ein Artikel von Univ.-Ass. prae.doc 
Chiara-Marie Hauser, Historikerin für 
frühneuzeitliche Gewaltgeschichte an 
der Universität Wien 

Wer sich mit dem Thema Kindheit in 
vergangenen Jahrhunderten ausein-
andersetzt, wird schnell merken, dass 
dies nicht so einfach ist, wie vielleicht 
zunächst angenommen. Denn ob-
wohl wir Kinder heute als integralen 
Bestandteil unserer Gesellschaft wahr-
nehmen, unabhängig des geographi-
schen Raumes, muss für frühere Zei-
ten zunächst die Frage gestellt wer-
den, was ein Kind überhaupt war, 
beziehungsweise, was unter „Kind“ 
verstanden wurde. Abhängig der Per-
spektive wird rasch deutlich, dass es 
hier unterschiedliche Ansätze gab, die 
die Alterseingrenzung der „Kindheit“ 
kompliziert machen. Wo fing die Kind-
heit an? Wo endete sie? Und wer ent-
schied über solche Abgrenzungen? 
Es finden sich für die unterschiedli-
chen Vorstellungen unterschiedliche 
Quellen, die Antworten auf diese Fra-
gen liefern können: Sei es der Beginn 
der Kindheit durch die Empfängnis 
oder durch die Geburt; das Ende der 
Kindheit nach dem 7. Lebensjahr, auf 
das dann das „Knabenalter“ folgte; 
oder doch erst der Übertritt in einen 
neuen Lebensabschnitt nach dem 
12. Lebensjahr für Mädchen und nach 
dem 14. Lebensjahr für Knaben.1 Je 
nach Fokus und Definition konnte auf 
die Kindheit die Jugend beziehungs-
weise das Jünglingsalter folgen und 
dann das „männliche Alter“, bevor es 
zu weiteren Unterteilungen kam.

Besonders für den Bereich der Gewalt 
gegen Kinder sind Altersabgrenzun-
gen von hoher Relevanz, denn je 
nach Alter wurden Stimmen von 
 Kindern stärker oder weniger wahr-
genommen und wurden so auch von 
ihrer Familie gesondert betrachtet. 
Doch während Abgrenzungen hilf-
reich dabei sind, Kinder aktiver sicht-
bar zu machen, darf nicht vergessen 
werden, dass Kinder, unabhängig 
ihres spezifischen Alters, immer Opfer 
von Gewalt waren und es auch wei-
terhin sind. 

Um einen tiefreichenden Blick in his-
torische Gewalterfahrungen von Kin-
dern zu ermöglichen, wird sich dieser 

Artikel vor allem auf die Epoche der 
Frühen Neuzeit fokussieren, sprich auf 
die grobe Zeitspanne zwischen 1600 
und 1800. Durch das Herausgreifen 
unterschiedlicher Gewalterfahrungen 
soll einerseits verdeutlicht werden, 
dass Kinder trotz ihres jungen Alters 
durch die Geschichte hinweg sehr 
früh mit Gewalt konfrontiert wurden 
und andererseits, dass viele dieser Ge-
walterfahrungen eine stetige Aktuali-
tät aufweisen. 

Kinder als Opfer sexueller 
Gewalt2 

„Der Tagelöhner, ein sehr roher und 
dem Trunk äußerst ergebener Mensch, 
war beschuldigt, daß er seine Stief-
tochter, ein Mädchen von elf Jahren, 
mit Gewalt genothzüchtigt hätte […]. 
Der Beklagte gestand zwar die That 
ein, entschuldigte sich jedoch, in 
 seiner übergroßen Trunkenheit nicht 
 gewusst zu haben, daß er mit seiner 
Tochter zu thun gehabt hätte […]. Er 
war bei dem ganzen Verfahren mit 
vieler Vorsicht zu Werke gegangen: 
damit ein in der Kajüte liegender Mann 
durch das Geschrei des  Mädchens 
nicht erwachen sollte, so hatt er das-
selbe mit dem Bette aus der Kajüte 
 heraus und auf das Verdeckt getragen, 

1 Siehe u.a.: Jarzebowski, Claudia, Kindheit, 

in: Enzyklopädie der Neuzeit Online, 2019. 

2 Die Autorin schreibt aktuell zu diesem 

 Thema ihre Dissertation.
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ihr gedrohet, wenn sie schreien oder 
es der Mutter wieder sagen würde, sie 
zu ermorden.”3 Mit jenen Worten 
schilderte der deutsche Arzt und 
Apotheker Christian Gottfried Flittner 
im Jahr 1799 einen Fall von sexueller 
Gewalt gegen ein junges Mädchen. 
Zunächst lohnt es sich der Beschrei-
bung des Geschehenen nachzuge-
hen, denn Flittner verwendete Begrif-
fe, die heute nicht mehr verwendet 
werden, um sexuelle Gewalt zu cha-
rakterisieren. Der Begriff der „Noth-
zucht“ war in der Frühen Neuzeit der 
geläufigste, um sexuelle Gewalt be-
schreiben zu können - ein Begriff, der 
eine sexuell motivierte Tat ausdrück-
te, die mit Gewalt gegen den Willen 
des weiblichen Opfers vollzogen 
wurde. Die Nothzucht konnte weiter 
aufgeteilt werden in eine vollzogene 
Nothzucht, sprich sexuelle Gewalt, die 
mit einer Penetration und manchmal 
auch mit einem Samenerguss einher-
ging, und in eine intendierte Noth-
zucht, bei der es zu keiner Penetration 
kam. Da Flittner in seiner Beschrei-
bung der Nothzucht zunächst keine 
weiteren Adjektive anführte, um diese 
Tat weiter zu charakterisieren, kann 
davon ausgegangen werden, dass es 
sich um eine vollzogene Nothzucht 
handelte. Weiters wird ersichtlich, 
dass es sich um ein familiäres Verhält-
nis zwischen einem Vater und seiner 
Stieftochter handelte, die als elfjähri-

ges Mädchen hervorgehoben wurde. 
Aufbauend auf rechtlichen Grund-
lagen der Frühen Neuzeit muss das 
Mädchen als Kind, als minderjährig, 
wahrgenommen werden, da sie das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht erreicht 
hatte, was rechtlich einen Übergang 
in den folgenden Lebensabschnitt 
dargestellt hätte. 

Während Flittner zwar anführte, dass 
es zu einer Nothzüchtigung des Kin-
des kam, wird bemerkbar, dass er die 
Situation, die sich um die Tat herum 
abgebildet hat, viel expliziter be-
schrieb. Es wurde angemerkt, dass 
dem Kind gedroht wurde, dass der 
Vater so Macht auf seine Stieftochter 
auswirkte, um sie zu unterdrücken 
und zum Schweigen gegenüber der 
Mutter zu zwingen – eine Machtaus-
übung, die auch heute in vielen Fäl-
len der sexuellen Gewalt auffällt, um 
Kinder zum Schweigen zu bringen.

Wie Fälle der sexuellen Gewalt gegen 
Kinder in den letzten Jahren verdeut-
lichen, sind in Deutschland immer 
mehr Kinder von dieser Art der Gewalt 
betroffen. 2023 wurden über 16.000 
Fälle von sexueller Gewalt gegen Kin-
der in Deutschland verzeichnet, wäh-
rend kinderpornogra fische Inhalte 
2023 einen Peak mit über 45.000 Fälle 
erreichten.4 Dies sind erschreckende 
Zahlen, die verdeutlichen, dass es 
eine verstärkte Aufmerksamkeit auf 
diese Materie bedarf. 

Gewalt kann – aus einer analytischen 
Perspektive heraus - als zwanghafter 
Eingriff in die körperliche Integrität 
eines Gegenübers verstanden wer-
den,5 eine Definition, die sich nahtlos 
mit der Beschreibung der Tat deckt. 
Kinder tauchen oft als Opfer sexueller 
Gewalt auf, in unterschiedlichen Kon-
texten. Während in der Frühen Neu-
zeit zwar einige Ansätze rezipiert wur-
den, die festhielten, dass sexuelle 
 Gewalt gegen Kinder physiologisch 
bedingt nicht durchführbar wäre, 

zeigt die Realität, dass es viele Fälle 
gab, die es bis vors Gericht geschafft 
haben. Kinder, die sexuelle Gewalt er-
fuhren, wurden von Hebammen und/
oder Ärzten besichtigt, damit bei 
Mädchen festgestellt werden konnte, 
ob es zu einem Verletzen des Hymens 
kam und ob weitere Wunden auf dem 
Körper hinterlassen wurden. Je nach 
Alter des Kindes wurden ihre eigenen 
Aussagen aufgenommen und/oder 
die der Zeug*innen und Eltern, die 
zumeist die treibenden Kräfte hinter 
erfolgten Anzeigen waren. Heutzu-
tage wird nicht hinterfragt, ob Opfer 
emotionale Traumata von den erleb-
ten Taten davontragen, da dies als ge-
geben angenommen werden kann, 
doch für frühere Zeiten ist dies kaum 
zu beantworten. Die Erforschung von 
Traumata in der Frühen Neuzeit ist ein 
junges Feld, jedoch müssen wir davon 
ausgehen, dass die Kinder, die mit Ge-
walt konfrontiert wurden, bleibende 
Schäden davongetragen haben, die 
ihr folgendes Leben stark beeinflussen 
konnten – wie es auch die Gewalt in 
der häuslichen Sphäre verdeutlichen 
kann.

Kinder als Opfer häuslicher 
Gewalt 

Wie aktuelle Zahlen hervorheben, ist 
häusliche Gewalt gegen Kinder in 
Deutschland weiterhin eine Thematik, 
die äußerst ernstgenommen werden 
muss – besonders, da offizielle Zahlen 
immer eine hohe Dunkelziffer ver-
nachlässigen, die stetig wächst. Häus-
liche Gewalt galt lange als „akzep-
tierte“ Gewalt, teilweise auch als ein-
geforderte Art der Gewalt, vor allem, 
wenn es um Züchtigungen innerhalb 
eines Haushalts ging. Wenn der Haus-
vater, als Oberhaupt des Haushaltes, es 
nicht schaffte, seine Position und sein 
Recht auf Züchtigungen zu halten, 
sah sich dieser häufig mit Spott inner-
halb der Gesellschaft konfrontiert.6 Es 
finden sich viele Beispiele aus histori-

3 Flittner, Christian Gottfried, Das Band der 

Ehe. Aus dem Archiv des Natur und Bür

gerstandes in zwei Theilen, Teil 3, 1799, 

S. 33. Von der Autorin angepasst für den 

Lesefluss. 

4 Pressemitteilung BMI, 08.97.24.  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemit 

teilungen/DE/2024/07/blb-bka-mikiju2023.html 

5 Spierenburg, Pieter, Violence. Reflections 

About a Word, in: BodyGendrot, S.; 

 Spierenburg, P. (Ed.), Violence in Europe, 

Springer, New York, 2008, S. 13–25.

6 Schwerhoff, Gerd, Häusliche Gewalt, in: 

Enzyklopädie der Neuzeit Online, 2019.
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schen Quellen, die Gewaltbereitschaf-
ten innerhalb ehelicher Verhältnisse 
charakterisieren können. Als solch ein 
Beispiel kann das frühneuzeitliche Ge-
denkbuch des Michel Stüelers dienen, 
der zum 22. November 1630 festhielt: 
„Den 22. dito zu Nacht habe ich aus 
Zorn mein Weib mit einem Messer ins 
rechte Bein oben ins dicke geworffen, 
daß sie mich so greulichen ausge-
macht vorsprochen ohne alle Ur sache. 
Gott helf, daß es ihr nicht schadet und 
alsbaldt heilet.“7 Auch wenn diese 
 Beschreibung heutzutage als äußerst 
grausam aufgefasst werden würde, 
zeigt sich durch weitere Einträge des 
Gedenkbuchs, dass dieser Vorfall keine 
gröberen Auswirkungen auf die Ehe 
gehabt hatte, denn Michel und seine 
Frau Torothea bekamen weitere Kinder 
und lebten zusammen, bis sie verstarb. 

Ehemänner sollten jedoch nicht nur 
ihre Frauen züchtigen, sondern zu-
sammen mit ihren Ehefrauen auch 
die eigenen Kinder, so wie es inner-
halb der Gesellschaft eingefordert 
wurde. Erziehungsratgeber aus der 
Frühen Neuzeit verdeutlichen diese 
Ansichten, wie sich unter anderem an 
der Verwendung der Rute als Mittel 
zur Strafdurchführung zeigen lässt: 
„Wenn also gelindere Strafen vergeb-
lich versucht sind, so muß, vornehm-
lich zwischen dem dritten und vierten 
Jahre, gegen einen wissentlichen 
 Ungehorsam […] die Strafe der Ruthe, 
zwar selten, aber mit gehöriger 
 Schärfe, und ordentlicherweise in 
 Abwesenheit aller anderen Personen, 
entweder von den Eltern, oder in ihrer 
Gegenwart von einem dazu abgerich-
teten Bedienten, ausgeübt werden“8, 
so der Pädagoge Johann Bernhard 
Basedow 1770. Es zeigt sich, dass 
Züchtigungen mit einer gewissen 
körperlichen Anstrengung ausgeübt 
wurden und so auch unweigerlich 
Wunden auf dem kindlichen Körper 
hinterlassen wurden. Wie es auch bei 
sexueller Gewalt der Fall ist, können 
wir kaum etwas über die frühneuzeit-

liche, kindliche Perspektive auf Gewalt-
erfahrungen in der häuslichen Sphäre 
sagen. Jedoch können einzelne Bei-
spiele herangezogen werden, die zu-
mindest einen oberflächlichen Blick 
ermöglichen, wie die Memoiren der 
preußischen Königstochter Wilhelmine 
von Bayreuth (1709–1758). Wilhelmine, 
die Tochter von Friedrich dem  Großen, 
sah sich durch ihren Vater als auch 
durch ihre Erzieherin Leti mit Gewalt 
konfrontiert. So schrieb sie über ihre 
Erzieherin zum Beispiel: „Doch als sie 
sah, dass sie bei mir im Guten nichts 
erreichte, geriet sie in schreckliche 
Wut, versetzte mir mehrere Schläge 
auf den Arm und stürzte mich die 
 Estrade hinunter [...] Sie warf mir einen 
Kerzenleuchter an den Kopf, der mich 
beinahe getötet hätte”9. Unabhängig 
des sozialen Standes entkamen Kin-
der Gewalt innerhalb der häuslichen 
Sphäre also kaum. Obwohl Züchti-
gungen innerhalb eines Haushaltes 
als legitim angesehen wurden, muss 
verdeutlicht werden, dass es auch 
hier Grenzen gab und es bei einer 
Überschreitung dieser, wie durch 
grobe Gewalt, die zum Tod führte, zu 
Bestrafungen kam. Grundsätzlich 
muss mitbedacht werden, dass das 
Alter der Kinder Auswirkungen auf die 
Arten der Züchtigungen hatte.10 Das 
Recht auf Züchtigung innerhalb der 
Familie blieb in Deutschland bis ins 
Jahr 2000 gegenüber Kindern beste-
hen.11 Doch während Gewalt gegen 
Kinder heutzutage als illegitim ange-
sehen wird und es Schutzkonzepte 
gibt, gab es außerhalb der häuslichen 
Sphäre in der Frühen Neuzeit unzäh-
lige Situationen, bei denen Kinder 
 keinem Schutz unterstanden, so zum 
Beispiel auch in Kriegszeiten. 

Kinder als Opfer von 
 Kriegsgewalt 

Das Thema der Kriegsgewalt ist allge-
genwärtig, eine Form der Gewalt, bei 
der Kinder als Opfer und Täter auf-

tauchen können, auch in heutigen 
Zeiten. UNICEF zufolge wurden in der 
Zeitspanne von 2005 bis 2022 mehr 
als 105.000 Kinder als Kindersoldaten 
rekrutiert, während jedoch von einer 
viel höheren Dunkelziffer ausgegan-
gen werden muss. Rekrutierte Kinder 
werden in verschiedenen Bereichen 
eingesetzt, nicht nur als Soldaten, 
sondern auch beispielsweise als 
Köche oder Boten. Diese Kinder sind 
Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen 
ausgesetzt, sie machen traumatische 
Erfahrungen, die sie ihr Leben lang 
begleiten und auch die Reintegration 
in Gesellschaften erschweren, sollten 
sie befreit werden.12 Laut UNICEF kön-
nen vor allem sechs Arten der Gewalt 
gegen Kinder in Kriegszeiten beob-
achtet werden: Mord und Verstüm-
melung; Einsatz als Kindersoldaten; 
Angriffe auf Bildungseinrichtungen 
und Krankenhäuser; sexuelle Gewalt; 
Entführung und Verweigerung des 
humanitären Zugangs.13

Kinder wurden unabhängig von der 
Epoche Kriegserfahrungen ausge-
setzt, auch in der Frühen Neuzeit. Es 
ist kein akademisches Geheimnis, 

7 Kilián, Jan, Michel Stüelers Gedenkbuch 

(1629–1649), 2014, S. 81.

8 Basedow, Johann Bernhard, Das Metho

denbuch für Väter und Mütter der Famili

en und Völker, Altona, Cramerschen 

Handlung in Bremen, 1770, S. 137.

9 Memoiren einer preußischen Königs

tochter, Wilhelmine von Bayreuth, ed. 

Günter Berger, Berlin, 2018, S. 31. 

10 Mehr dazu in: Hofer, Sibylle, Züchtigungs

recht, in: Enzyklopädie der Neuzeit 

 Online, 2019. 

11 Schwerhoff, Gerd, Häusliche Gewalt, in: 

Enzyklopädie der Neuzeit Online, 2019. 

12 https://www.unicef.org/protection/children-recruited-

by-armed-forces

13 Six grave violations against children in 

times of war, UNICEF, 30.05.24.  

https://www.unicef.org/children-under-attack/ 

six-grave-violations-against-children 
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dass die Frühe Neuzeit von Kriegen 
geprägt war, vor allem durch die Krie-
ge, die unter dem Überbegriff „Drei-
ßigjährigen Krieg“ (1618–1648) gefasst 
werden. Während Kämpfe ausgefoch-
ten wurden, begaben sich die Söld-
ner auch auf Plünderungen, bei 
denen sie Gewalt gegenüber Frauen 
und Kinder ausübten. Oft folgten sie 
Familien, die geflüchtet waren, um 
sich so an ihren Vorräten und dem, 
was sie mit sich nahmen, zu bemäch-
tigen – etwas das als „Menschenjagd“ 
bezeichnet werden kann. Im Zuge 
jener Jagden kam es oft zu Geiselnah-
men von Kindern und Ehefrauen, um 
so an Geld für Freilassungen zu kom-
men. Ein Pfarrer aus dem Erzgebirge 
in Sachsen schrieb diesbezüglich:„[…] 
die Feinde zu Ross und Fuß stellten 
eine erschreckliche Menschenjagd in 

diesen Wäldern an […] Wenn nun 
hungrige Parteien kamen, die Nichts 
fanden noch sich beladen konnten, 
ließen sie ihren Grimm an Menschen 
aus […] Da haben sie Manns- und 
Weibsbilder fingernackend ausgezo-
gen, züchtige Frauen im Walde ge-
schändet, die Jungfern zum Miss-
brauch an Riemen gebunden, in die 
Quartiere geführt und so schändlich 
traktiert, dass sie nach dem Marsch 
gestorben.“14 Der Auszug zeigt, dass 
der Hunger beide Seiten, die Geflüch-
teten als auch die Söldner, antrieb, ein 
Überlebensdrang, der in Gewalt um-
schwenken konnte, sobald Verzweif-
lung und Wut aufkamen. Der Pfarrer 
führt keine expliziten Altersangaben 
an, jedoch kann vermutet werden, 
dass er unter „Jungfern“ jüngere 
 Mädchen verstand, die jedenfalls un-
verheiratet waren, entgegen der 
„züchtige[n] Frau“. Das Motiv der 
Jungfernschändung ist für frühneu-
zeitliche Kriege keine Seltenheit, da 
sexuelle Gewalt oft auch als Kriegs-
waffe eingesetzt wurde und dies 
auch weiterhin15 wird, wie Berichte 
aus dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine16, aus den Kriegsgebieten 
in Israel und Gaza17 sowie im Sudan18 
verdeutlichen. 

Unzählige frühneuzeitliche Gedichte 
und Kompositionen griffen dieses 
Thema auf, so auch das bekannte 
 Gedicht „Thränen des Vaterlandes“ 
von Andreas Gryphius, der 1636 
schrieb: „Die Jungfern sind geschänd’t 
und wo wir hin nur schaun ist Feuer, 
Pest und Tod, der Hertz und Geist 
durch  fähret.“19 Es steht außer Frage, 
dass Kinder in der Frühen Neuzeit ak-
tiver mit Gewalt konfrontiert wurden 
als beispielsweise Kinder im heutigen 
Deutschland, es soll durch diese An-
merkung aber keine Generalisierung 
befördert werden. Gewalt hatte inner-
halb der Gesellschaft einen anderen 
Stellenwert als es aktuell der Fall ist, 
da sie in einigen Situationen legitim 
war, und man läuft schnell Gefahr, die 

Frühe Neuzeit in einem gänzlich blu-
tigen Bild zu zeichnen, ohne weitere 
Perspektiven zu beachten. 

Kinder wurden früh mit dem Thema 
Krieg konfrontiert, wie sich anhand 
vieler Volkslieder zeigen lässt, die 
Feindbilder aus dem Dreißigjährigen 
Krieg aufgriffen, wie das Lied „Bet’t 
Kinder, bet’t: „Bet’t Kinder, bet’t, 
 morgen kommt der Schwed’, […] Die 
Schweden sind gekommen, haben 
alles mitgenommen, haben’s Fenster 
eingeschlagen, haben’s Blei davon 
getragen, haben Kugeln daraus ge-
gossen und die Bauern erschossen.“20 
Lieder und Märchen konnten für die 
unterschiedlichsten Themen als War-
nungen gelten, die Kinder vor gänz-
lichen Gefahren schützen sollten. Je 
nach regionalem Fokus finden sich 
demnach in Zuge von Kriegen spezi-
fische Feinde, vor denen Kinder ge-
warnt werden sollten. Warnungen 
fanden sich in unterschiedlichen 
 Kontexten wieder, nicht nur wenn es 
um Krieg ging, sondern auch wenn 
Magie im Spiel war, wie es die unzäh-
ligen Verfolgungen und Hinrichtun-
gen von Hexen in der Frühen Neuzeit 
zeigen. 

Kinder als Opfer von 
 Hexenverfolgungen

Die Faszination für Hexen weist eine 
lange Tradition auf, liegt hier doch 
eine Materie vor, die von Mysterien 
und offenen Fragen geprägt ist. Es 
liegen viele Schätzungen von Histo ri-
ker*innen vor, die Opferzahlen auf ge-
stellt haben und auch wenn diese eine 
große Bandbreite aufweisen, kann 
davon ausgegangen werden, dass 
über 60.00021 Personen diesen Verfol-
gungen zum Opfer gefallen sind, 
auch Kinder. Obwohl Kinder häufig in 
Hexenprozessen vorkamen, vor allem 
als Familienmitglieder von Beschul-
digten, erscheint es heute kaum vor-
stellbar, dass diese selbst der Hexerei 

14 Mehr dazu in: Medick, Hans, Der Dreißig

jährige Krieg; Zeugnisse vom Leben mit 

Gewalt, 2018, S. 166. 

15 Siehe u.a.: Stop Rape Now. UN Action 

Against Sexual Violence in Conflict.  

https://www.stoprapenow.org/ 

16 In Ukraine, survivors speak out about con

flictrelated sexual violence, UN Ukraine, 

25.11.24. https://ukraine.un.org/en/284398- 

ukraine-survivors-speak-out-about-conflict-related-

sexual-violence 

17 Facts and figures. Women and girls during 

the war in Gaza, UN Women, 16.04.24.  

https://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/

peace-and-security-2/facts-and-figures-women-and-

girls-during-the-war-in-gaza 

18 Skyrocketing violence against children in 

Sudan demands urgent protection 

 measures. UN report, 31.07.24.  

https://news.un.org/en/story/2024/07/1152706 

19 Thränen des Vaterlandes.  

https://germanhistory-intersections.org/de/ 

deutschsein/ghis:document-292 

20 https://www.volksliederarchiv.de/alte-kinderreime/

bett-kinder-bett/ 

21 https://www.luther2017.de/wiki/hexen/hexen 

verfolgung-was-sind-mythen-was-historische- 

wahrheiten/index.html 
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bezichtigt wurden oder sich sogar 
selbst angezeigt haben. Laut einem 
frühneuzeitlichen Traktat des Weih-
bischofs Peter Binsfeld durfte Gewalt, 
vor allem verbale Gewalt als auch 
Angsteinflößungen durch das Her-
zeigen von z. B. Ruten, gegen Kinder-
hexen ausgeübt werden, da es sich 
hierbei um ein „Ausnahmeverbre-
chen“ handelte.22 Jedoch wurden die 
Kinder nicht nur Prozessen unterzogen, 
viele von ihnen wurden auch hinge-
richtet, zumeist durch das  Erdrosseln 
oder Enthaupten – es gab aber auch 
Fälle, bei denen die Pulsadern aufge-
schnitten wurden und die Verurteil-
ten im Wasser ausbluteten.23 

Es soll kurz ein Fall aus der Frühen 
Neuzeit skizziert werden, um das 
quellenbasierte Einbeziehen von Kin-
dern als Opfer des Hexenwahns zu 
 ermöglichen. Im Jahr 1668 kam es in 
der Nähe von Sigmaringen zu einem 
Prozess gegen den elfjährigen Franz, 
da dieser zwei seiner Geschwister 
Stichverletzungen zugefügt und dem 
jüngsten Geschwisterkind den Schä-
del eingeschlagen hatte. Franz gab 
den absichtlichen Mordversuch auch 
zu, der Grund hierfür war, laut Franz, 
ein Pakt mit dem Teufel, was einen 
Prozess aufgrund Hexerei einläutete.24 
Der Prozess ist von verschiedenen 
Versionen gezeichnet, die Franz auf-
grund von Verunsicherungen und 
Druckausübungen erzählt hatte. Aller-
dings zog sich der Teufel durch den 
Prozess hindurch, wahrgenommen als 
reale Person, die Franz zu seinem Mord 
bewegt hatte. Während Franz auch 
andere Personen der Hexerei be schul-
digte, kam es kurz nach dem Mord 
zum Todesurteil für Franz. Dem elfjäh-
rigen Kind wurden, bedingt durch die 
Schwere der Tat, „verschiedene Adern 
an seinem Leib geöffnet [… so dass] 
er in einem warmen Wasser liegend 
sich zu Tod bluten musste“.25 

Während diese Anmerkungen veral-
tet und durchwegs grausam wirken, 

ist das Phänomen der Hexenkinder 
aktueller denn je, wie der Blick nach 
Afrika verdeutlicht. Die Vorstellung 
von Kinderhexen ist in Afrika weit ver-
breitet, vor allem in den Regionen 
 Nigeria, Kongo und Benin. Kinder, die 
der Hexerei bezichtigt werden, wer-
den verstoßen, müssen auf der Straße 
leben und werden Opfer von Miss-
handlungen, die bis zum Tod führen 
können. Den SOS-Kinderdörfern nach 
liegen die Gründe für solche Vorstel-
lungen und Ängste in der weitver-
brei teten Armut, im Hunger und in 
Dürren – Gründe, die bereits in der 
Frühen Neuzeit Katalysatoren für 
 Hexenverfolgungen waren. Die Be-
trachtung dieses modernen Phäno-
mens in Afrika kann nicht ohne Ein-
beziehung von Helen Ukpabio 
 geschehen, eine evangelistische 
Priesterin aus Nigeria, die auch Filme 
produziert und Bücher geschrieben 
hat, um vor Dämonen und ihren Kräf-
ten zu warnen, die Kinder in Hexen 
verwandeln würden. Ukpabio ist wei-
ters laut mehreren Quellen Befürwor-
terin von Exorzismen und führt sol-
che angeblich auch selbst durch.26 
Das Identifizieren von Kinderhexen 
erfolgt nach Ukpabios Ansichten 
schnell und einfach. So kann es zum 
Beispiel schon daran liegen, dass ein 
Kind, das unter zwei Jahre alt ist, 
nachts schreit, weint und fiebrig ist – 
demnach sei es ein Diener Satans.27 
Kinder fallen und fielen aber nicht nur 
gewaltausübenden Menschen in die 
Hände, sondern sie waren auch von 
der Gewalt durch Hungersnöte be-
troffen. 

Kinder als Opfer von 
 Hungersnöten

Hungersnöte lassen sich durch die 
Jahrhunderte nachverfolgen, in unter-
schiedlichen Regionen, zu unter-
schied lichen Zeiten. Es wurde bereits 
erwähnt, dass Dürren und schlechte 
Ernten Auswirkungen haben konnten 

auf größere gesellschaftliche Phäno-
mene wie Hexenverfolgungen, doch 
kann auch die Erfahrung des Hungers 
als traumatische Gewalterfahrung 
selbst verstanden werden. 

Die Zeit zwischen 1770 und 1772 
kann als Spanne der europäischen 
Hungersnot gefasst werden, Jahre, in 
denen Kinder „fast nackend Heerden-
weise umher“ strichen, um nach Essen 
zu suchen.28 In dieser Zeit, die Teil der 
„Kleinen Eiszeit“ war, gab es ein Auf-
flackern von Krankheiten, denen die 
unterernährten Körper schnell zum 
Opfer fielen und so rasch den Tod 
fanden. Ein Bericht aus dieser Zeit 
hielt fest: „Nur erst vor wenigen Tagen 
hat man in der Gegend von Eyben-
stock zwey Kinder, die in den Wald ge-
gangen waren, um sogenannte 
Schwarzbeeren zu holen, auf der 
Strasse aus Mattigkeit umgefallen 
und todt gefunden.“29 Viele Kinder 
wurden auch mit dem Tod ihrer 
 Eltern konfrontiert und mussten sich 

22 Schild, Wolfgang, Hinrichtung von Kin

derhexen – ein Beitrag zur Geschichte der 

Strafmündigkeit, in: Festschrift für Wolf

gang Heinz, S. 492–507; hier: S. 493. 

23 Ebd., S. 495. 

24 Dillinger, Johannes, Kinderhexen und 

 Kriminalität. Ein elfjähriger Mörder?, in: 

ders., Kinder im Hexenprozess, 2013, 

S. 191–192. 

25 Ebd. S. 200. 

26 Mehr dazu: Levack, Brian, The Devil 

Within. Possession and Exorcism in the 

Christian West, S. 200. 

27 https://www.theguardian.com/theobserver/she-said/ 

2014/apr/13/this-christian-preacher-should-not-have- 

been-allowed-to-bring-her-witch-hunt-into-this- 

country

28 Collet, Dominik, Die europäische Hunger

krise 1770–1772, in: ders., Die doppelte 

Katastrophe. Klima und Kultur in der 

 europäischen Hungerkrise 1770–1772, 

S. 41. 

29 Ebd. S. 102. 
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selbst um die Leichname kümmern, 
von denen viele in Massengräbern ihr 
Ende fanden.30 Obwohl diese Erfah-
rungen unweigerlich einen langwieri-
gen Effekt auf die betroffene Gesell-
schaft hatten, darf nicht vergessen 
werden, dass die Erfahrung von 
 Hunger keine sonderbar seltene und 
fremde war. Die Zeit von 1770–72 sah 
sich geprägt von Deutungsmustern, 
die Katastrophen beispielsweise als 
Strafe Gottes ansahen, um die Hun-
gersnot einzuordnen und so auch 
Veränderungen verbreiten zu können. 
Kinder sahen sich in solche Verände-
rungsideen stark eingebunden, vor 
allem im Bereich Bildung und der 
 Forderung nach Fürsorgesystemen 
für die hungerleidende Kinder.31

Wie es auch im Bereich des Krieges 
der Fall war, fand die Hungersnot Ein-
zug in das kollektive Gedächtnis 
durch Volkslieder, Gedichte, Gebete 
und Zeug*innenaussagen, wie die Er-
zählung eines Mannes aus dem Jahr 
1770: „Meine sieben Kinder schreyen 
nach Brod, und ich weiß nicht, wo ich 
nur vor eines soll was hernehmen. Ich 
selbs komme beynahe vor Hunger 
um.“32 Es scheint kaum vorstellbar, 
dass solche Erzählungen noch Aktua-
lität haben, doch Kinder sind weiter-
hin weltweit von Hungersnöten be-

troffen. Der Welthungerhilfe zufolge 
starb im Jahr 2023 alle dreizehn Se-
kunden ein Kind unter 5 Jahren an 
Hungerfolgen, während heutzutage 
über 733 Millionen Menschen unter 
Hunger leiden.33 Es finden sich kaum 
aktuelle Zahlen, die die Situation in 
Deutschland näher beleuchten könn-
ten, doch auch bei uns ist Hunger 
und Ernährungsarmut ein großes Pro-
blem, vor allem als Folge der Inflation. 
Die Folgen von Hunger nehmen star-
ken Einfluss auf den Körper und be-
dürfen demnach intensiver medizini-
scher Hilfe. Jedoch hat nicht jede Per-
son Anspruch auf solch eine Hilfe, ein 
Privileg, wie es auch in der Frühen 
Neuzeit oft eines war. 

Der Platz von Kindern  
mit Behinderung in der 
 Gesellschaft

Moderne Spielfilme, die sich mit his-
torischen Gegebenheiten befassen, 
greifen oft Stereotypen auf, wenn es 
um die frühneuzeitliche Handhabung 
von Menschen mit Behinderungen 
geht. Menschen mit Behinderungen 
werden durch eine ausgestoßene, 
von der Gesellschaft nicht akzeptierte 
Perspektive dargestellt, die keinen 
Platz für andere Interpretationen lässt. 
Doch, war dies wirklich so? Sahen sich 
Personen mit Behinderungen versto-
ßen, ohne Chance auf soziale Inklu-
dierung? 

Zunächst muss darauf verwiesen wer-
den, dass der Begriff der Behinderung 
in diesem Kontext lange so nicht ver-
wendet wurde, sondern Behinderun-
gen als „Gebrechen“34 verstanden 
wurden. Während einige religiöse 
Perspektiven Behinderungen als gött-
liche Strafe deuteten, fanden sich 
auch Vorstellungen, die die Ursache 
dieser beim Teufel suchten. Bedingt 
dadurch, dass der Glaube vorherrsch-
te, dass man Behinderungen schon 
durch Blicke zum Opfer fallen könnte, 

wurden auch Föten im Mutterleib 
früh in solche Ängste miteinbezogen, 
da diese – so die Vorstellung – durch 
Blicke der Mutter behindert gemacht 
werden könnten.35 Doch während 
solche volkstümlichen Vorstellungen 
und Erzählungen verbreitet wurden, 
zeigen frühneuzeitliche Fälle, dass be-
hinderte Kinder durchwegs als aktiver 
Part einer Familie angesehen werden 
konnten. Im Zuge der Frühen Neuzeit 
kamen vermehrt Anlaufstellen für Be-
troffene auf, die aufgrund ihrer Behin-
derung keiner Arbeit nachgehen 
konnten oder auf der Suche nach ge-
eigneter Pflege waren.36 Als frühneu-
zeitliches Beispiel für die Thematisie-
rung von Behinderungen von Kindern 
innerhalb von Familien kann der 
Nürnberger Lazarus Imhoff herange-
zogen werden, dessen Vater eine 
 Familienchronik verfasst hat. Auf 
 Lazarus Geburt im Juli 1533 folgt im 
Familienbuch die Beschreibung seiner 
Krankheit, mit einem Fokus auf auf-
tretende Krämpfe und einer sich an-
schließenden Erblindung.37 Lazarus 
Lebensweg war von seiner Krankheit 
gezeichnet, fernab möglicher Er-
werbstätigkeiten, wie es bei seinen 
Geschwistern wohl der Fall gewesen 
ist. Doch obwohl Lazarus unweiger-
lich anders wahrgenommen wurde 
als seine Geschwister, sorgte man sich 
um ihn, wie thematisierte Arztbesu-
che, unterstützende Pflegeleistungen 
und Behandlungen unterstreichen, 
unabhängig der Kosten. Trotz der 
vielfältigen Pflegeansätze erlag 
 Lazarus im Jahr 1564 seiner Krankheit, 
der Eintrag im Familienbuch gibt 
dazu wieder: „das er sein leben mitt 
verleihung gotlicher gn[a]d selligklich 
geendet […] Vnd hett seine tag nit vil 
gesundter zeit gehabt, auch gar vil 
schmerzen gehabt und vil geliden […] 
die weil es dan also gotlicher wil ist 
gewest, so sey sein heilliger nam jn 
ewigkeitt gelobt und gepreist […].“38

Kinder starben in unterschiedlichen 
Kontexten, sei es durch Krankheiten, 

30 Ebd. S. 105. 

31 Collet, Dominik; Krämer, Daniel, Germany, 

Switzerland and Austria, in: Alfani, Guido; 

Ó Gráda; Cormac (Ed.), Famine in European 

History, 2017, S. 101–118; hier: S. 108. 

32 Mehr dazu in: Brednich, Rolf Wilhelm,  

et. al., Enzyklopädie des Märchens. Gott 

und Teufel auf Wanderschaft – Hyltén 

Cavallius, Bd. 6, 1990, S. 1382. 

33 https://www.welthungerhilfe.de/hunger 

34 Schattner, Angela, Behinderung, in: 

 Enzyklopädie der Neuzeit Online, 2019. 

35 Ebd. 

36 Ebd. 

37 Frohne, Bianca, Skolastica ist plint, S. 48. 

38 Ebd. S. 4950. 
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aufgrund von wütenden Kriegen 
oder durch unvorhergesehene klima-
tische Bedingungen. Doch obwohl 
der Tod als immerwährend wahrge-
nommen wurde, trauerten die Eltern 
um ihre Kinder und beteten, um ein 
sicheres Geleit in den Himmel zu 
Gott. Eltern sollten Hoffnung in der 
Tatsache finden, dass ihre Kinder ge-
storben sind, bevor sie mit Sünden 
konfrontiert wurden und kein Übel 
erleben mussten.39 Kinder wurden, so 
der Glaube, den Eltern von Gott gelie-
hen und demnach überrascht es 
auch nicht, dass man in Leichenpre-
digten Anmerkungen findet, dass Kin-
der den Eltern als „ein liebes Pfand 
uberantworttet und vertrawet wer-
den und zwar nur auff eine zeitlang, 
so will er daß man sie als ein vertraw-
tes Gut wol solle in acht nehmen und 
wenn und wie er sie begehret zu ihm 
kommen lasse, derhalben sollen El-
tern nicht ungedultig drüber werden, 
wenn dieser Himmlische Gärtner bey 
ihnen einkehret und ein Pflänzlein 
nach dem anderen außhebet, trans-
ferirt und versetzet, sondern darauf 
sehen was sein intent und Meynung 
und wie er gegen ihre lieb Kinder ge-
sinnet sey“.40

Fazit 

Ziel dieses Artikels war es, Einblicke in 
unterschiedliche Gewalterfahrungen 
von Kindern zu ermöglichen, mit 
einem Fokus auf die Frühe Neuzeit. 

Doch obwohl diese Anmerkungen 
vor allem Grausamkeiten unterstrei-
chen, soll kein durchgehend negati-
ves Bild überliefert werden. Gewalt 
hatte einen gänzlich anderen Stellen-
wert als es heute in unserer mittel-
europäischen Gesellschaft der Fall ist, 
vor allem in der häuslichen Sphäre, in 
der Gewalt oft als akzeptiert galt und 
sogar eingefordert wurde, als auch in 
Bezug auf gesellschaftliche Katastro-
phen, wie Hungersnöte, die als Strafe 
Gottes gedeutet werden konnten. 

Während Gewalt innerhalb Familien 
heute als illegitim angesehen wird, 
zeichnen aktuelle Zahlen ein erschre-
ckendes Bild, bei dem Dunkelziffern 
nicht ausgeblendet werden dürfen. 
Kinder verdienen es, in einem behü-
teten Zuhause aufzuwachsen, in dem 
sie geliebt werden und so als gesun-
der Nährboden einer zukunftsreichen 
Gesellschaft heranwachsen können. 
Wie aktuelle Zahlen zeigen, steigen 
Fallzahlen der Gewalt gegen Minder-
jährige in Deutschland jedoch weiter-
hin – dem Statistischem Bundesamt 
zufolge erreichten Kindeswohlgefähr-
dungen 2023 einen neuen Höchst-
stand.41 

Wie bereits erwähnt wurde, darf auch 
die Gefahr der sexuellen Gewalt im 
Internet nicht ausgeblendet werden, 
was auch die Missbrauchsbeauftragte 
Kerstin Claus betont. „Aktuell gibt es 
praktisch keinen Kinder- und Jugend-

schutz im Netz.“, so Claus, die weiters 
auch hervorhebt, dass Minderjährige 
es kaum mehr hinterfragen würden, 
wenn sie mit sexueller Gewalt online 
in Berührung kämen.42 Wie der Blick 
auf die Website der Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs verdeutlicht, gibt es einige 
Hilfeangebote, die die Betroffenen 
akut unterstützen, wie das „Hilfe- 
Telefon Sexueller Missbrauch“ (0800 
22 55 530) für Kinder und Jugendliche 
als auch Personen ihres Umfelds und 
Fachkräfte. Auch sollte auf die Kam-
pagne „Schieb den Gedanken nicht 
weg!“43 aufmerksam gemacht wer-
den, die sich mit sexueller Gewalt 
gegen Minderjährige im eigenen 
 Umfeld befasst. 

Gewalt kann als allgegenwertiges 
Phänomen angesehen werden, unab-
hängig der Epoche oder des geogra-
phischen Blicks. Doch, so schrecklich 
diese Tatsache auch ist, muss daher 
umso stärker daran gearbeitet wer-
den, dass Kinder irgendwann nicht 
mehr als Opfer von Gewalterfahrun-
gen aufwachsen müssen. Es bedarf 
demnach gut strukturierte und sinn-
volle Konzepte, die dort greifen, wo 
blinde Flecken auffallen, durch die 
Kinder rasch jeglichen Arten der 
 Gewalt ausgesetzt werden.  

39 Mehr dazu in: Jarzebowski, Claudia, „[…] 

das rechte Maß“ – Trauer um Kinder, in: 

dies., Kindheit und Emotion. Kinder und 

ihre Lebenswelten in der europäischen 

Frühen Neuzeit, S. 71–162; S. 131.

40 Ebd. S. 131. 

41 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Soziales/Kinderschutz/_inhalt.html#253470

42 Missbrauchsbeauftragte mahnt „Es gibt 

praktisch keinen Kinderschutz im Netz“, 

Tagesschau vom 28.08.24. https://www. 

tagesschau.de/inland/gesellschaft/missbrauchs 

beauftragte-kinderschutz-internet-100.html 

43 Schieb den Gedanken nicht weg!, BMFSFJ. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/

schieb-den-gedanken-nicht-weg--205052 
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Hartwin Maas
(Foto: Institut für Generationenforschung)

 Der Dominoeffekt der Generationen: 
Wenn ein Stein fehlt, bleibt die Bewegung 
stehen.
Hartwin Maas

Wie sollen wir zukünftige 
Generationen verstehen, 
wenn uns die gegenwärtige 
Generation Z überfordert?

Hinweis 
Der folgende Beitrag wurde von 
 Hartwin Maas im Nachgang seines 
Vortrags anlässlich einer Veranstal-
tung des VPK-Landesverbandes Nie-
dersachsen am 21. November 2024 in 
Walsrode erstellt. In einem weiteren 
Beitrag, der für eine der kommenden 
Ausgaben von „Blickpunkt Jugend-
hilfe“ geplant ist, wird Hartwin Maas 
Handlungsempfehlungen vorstellen, 
wie die Fachkräfte in den Einrichtun-
gen im Praxisalltag erfolgreich mit der 
Generation Z umgehen können.

Tatsächlich hat es wohl noch nie eine 
Jugend gegeben, über die so viele 
Vorurteile bestanden wie über die 
Mitglieder der sogenannten Genera-
tion Z. Das wird sich wohl auch bei 
den nachfolgenden Generationen, 
der Generation Alpha oder der jüngs-
ten Generation Beta, nicht ändern. 
Umso wichtiger ist es zu verstehen, 
wie diese Generation tickt. Es ist wie 
bei einem Dominoeffekt: Wird ein 
Stein aus der Kette entnommen, geht 
es nicht weiter oder – in diesem Fall – 
wird es noch schwieriger, zukünftige 
Generationen zu verstehen. Jenseits 
der populärwissenschaftlichen Be-
zeichnungen und Einteilungen der 
Generationen sollten wir uns auf die 
Einflussfaktoren und die veränderten 
Rahmenbedingungen konzentrieren, 
um ein klares Bild der jungen Genera-

tion zu bekommen: Demografie, 
 Digitalisierung, Elternverhalten und 
Arbeitsmarktsituation. 

Warum wirken die heutigen Jugend-
lichen auf die ältere Generation so 
unverständlich? Viele Angehörige der 
Generation Z sind hauptsächlich digi-
tal aufgewachsen. Sie verbringen teil-
weise vier bis sieben Stunden täglich 
im Internet, vor allem in sozialen Me-
dien. Dadurch entstehen unterschied-
liche Perspektiven – die der eher digi-
tal geprägten Generation Z und die 
der analog geprägten Generationen. 
Die Altersgruppen treffen nicht mehr 
aufeinander – auch nicht digital. 
 Deshalb sprechen wir auch nicht von 
einem Generationenkonflikt, sondern 
von einem Generationengraben, der 
sich in einigen Bereichen aufgetan 
hat. Jüngere und Ältere reden anein-
ander vorbei und verstehen sich nicht 

mehr. So hat der klassische Spruch 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ nie 
wirklich gestimmt, wurde aber in 
 seiner Bedeutung meist einfach hin-
genommen. Heute wissen die Jungen 
gar nicht mehr, was damit gemeint 
ist. Mangelndes Verständnis ist das 
eine. Das andere ist, dass junge 
 Menschen dadurch das Gefühl haben, 
nicht mehr leistungsfähig zu sein und 
sich nur noch um ihr eigenes Wohl-
befinden zu kümmern.

In unserer Studie „Finanzkompass 
2023“ des Instituts für Generationen-
forschung haben wir die deutsche 
Bevölkerung gefragt, ob sie der These 
zustimmt, dass die Generation Z nicht 
mehr so leistungsfähig ist wie ältere 
Generationen. Die Mehrheit stimmte 
zu. Interessanterweise bestätigten 
dies auch fast 50 Prozent der Befrag-
ten aus der Generation Z selbst – was 
 natürlich ein gesellschaftliches Pro-
blem ist, wenn junge Menschen sich 
selbst so einschätzen. Um herauszu-
finden, wie es zu dieser Einschätzung 
kommt, haben wir die Perspektiven 
und Wünsche zum Thema Arbeit in 
verschiedenen Altersgruppen detail-
liert ermittelt. Im Ergebnis gab es 
keine Unterschiede. Ein gutes Arbeits-
klima wünschen sich alle. Der Weg 
dorthin ist jedoch unterschiedlich. 
Die Älteren sehen sich als Teil des 
B etriebsklimas, das sie aktiv mitgestal-
ten können, während die Jüngeren 
erwarten, dass schon ein angeneh-
mes Klima herrscht, wenn sie in ein 
Unternehmen kommen. Das ist eher 
eine Frage der  Kundenmentalität.
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der Generation Z? Populärwissen-
schaftlich werden zur Generation Z 
die Jahrgänge 1995 bis 2010 gezählt. 
Das ist die kleinste Alterskohorte, die 
wir in Deutschland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hatten. Sie stehen viel 
stärker im Fokus als andere Generatio-
nen je zuvor. Zum Beispiel nimmt die 
Erziehungszeit der Eltern in vielen 
OECD-Ländern in den letzten Jahren 
zu. Eltern tun auch viel dafür, dass es 
ihren Kindern gut geht. Jedes Jahr er-
stellen wir ein Umfrage zum monetä-
ren Inhalt der Schultüten zum Schul-
anfang. Der durchschnittliche Wert 
liegt derzeit bei 250 Euro. Was als 
 Motivationshilfe für den Schulweg 
gedacht war, ist heute ein Prestige-
objekt, über das sich Kinder und 
 Eltern miteinander vergleichen. Diese 
Peripherie ist wichtiger geworden als 
die Schule, ähnlich wie wenn diese 
Kinder als Jugendliche ihre erste Ar-
beitsstelle antreten. Auch hier steht 
oft der Rahmen und nicht der Kern 
im Vordergrund. Daraus erwächst 
auch der Impuls, die Verantwortung 
für eigene Fehler immer auf den 
mangelhaften Rahmen zu schieben. 
Eltern kümmern sich heute in speziel-
len WhatsApp-Gruppen darum, dass 
die Hausaufgaben ihrer Kinder erle-
digt werden. Wenn Schüler*innen zu 
spät kommen, erklären sie das damit, 
dass ihre Eltern zu spät losgefahren 
sind. Im ersten Job haben Aus bil der*-
innen, Vorgesetzte oder Professor*-
innen Schuld, die Uni nicht das nötige 
Wissen vermittelt haben. Immer wer-
den äußere Faktoren für eigene Ver-
säumnisse verantwortlich gemacht 
und es fehlt der Wille, selbst etwas zu 
verändern.

Außerdem sind es unsere Kinder ge-
wohnt, in alle Entscheidungsprozesse 
einbezogen zu werden. Sie dürfen bei 
allen Themen mitreden – und das in 
einem Alter, in dem sie oft noch gar 
nicht reflektieren können. Wie fühlen 
sich diese Kinder, wenn sie an ihrem 

ersten Arbeitsplatz plötzlich nicht 
mehr gefragt und auf Augenhöhe 
wahrgenommen werden?

Es scheint, als wären einige Mitglieder 
der Generation Z einfach nicht mehr 
auf das Leben außerhalb des behüte-
ten Elternhauses vorbereitet. Zumin-
dest gibt es Probleme, wenn das von 
den Organisationen oft gepriesene 
Onboarding nicht funktioniert. Wenn 
der Vorgesetzte im Urlaub ist, der Vor-
gänger den Arbeitsplatz noch nicht 
aufgeräumt hat oder auf die eigene 
neue E-Mail-Adresse gewartet wer-
den muss, dann ist das für junge 
Menschen sehr enttäuschend. Und 
das teilen sie dann über Social Media 
mit ihren Freunden, denn der erste 
Job ist natürlich auch aus psycholo-
gischer Sicht ein biografisch prägen-
des Erlebnis. Wenn das schief geht, 
geht es oft nicht gut weiter.

Das heißt aber nicht, dass Organisa-
tionen nur die „Schultüte“ anbieten 
müssen, um den Nachwuchs zu moti-
vieren und zu binden. Das wäre der 
falsche Weg. All diese Incentives sind 
so leicht zu vergleichen, dass man am 
Ende einfach dorthin geht, wo am 
meisten geboten wird. Ich empfehle, 
sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren: Was ist meine Arbeit? Wodurch 
zeichnet sie sich aus und was unter-
scheidet die Organisation, für die ich 
arbeite, von anderen? Das sollten 
 Arbeitgeber als Orientierung nach 
außen transportieren, statt einen 
Obstkorb anzubieten – den erwartet 
sowieso jeder.

Es ist zudem wichtig, wie die Eltern 
zukünftige Arbeitgeber einschätzen, 
denn sie entscheiden oft mit. Jugend-
liche grenzen sich heute kaum noch 
von ihren Eltern ab. Sie betrachten sie 
als gute Freunde. Gleichzeitig sind die 
Eltern über die sozialen Medien sehr 
nah an ihren Kindern dran und brin-
gen ihre Meinung ein. Wenn ihr Kind 
den Job wechselt, weil es sich nicht 

wohlfühlt, sehen sie das im Gegen-
satz zu früher eher positiv, denn es 
soll sich ja wohlfühlen. Arbeitgeber 
sollten sich also auch den Eltern ent-
sprechend präsentieren.

In der Trendstudie 2025 des Instituts 
für Generationenforschung konnten 
wir nachweisen, dass die Anforderun-
gen an Führungskräfte steigen wer-
den, vor allem für die Kohorte der 
Berufseinsteiger*innen, die zudem 
eine immer geringere Loyalität zum 
Arbeitgeber und der Tätigkeit an sich 
mitbringen wird. Dabei dürfen wir 
nicht vergessen, dass wir heute – 
 anders als zu der Zeit, als die Ange-
hörigen der Babyboomer-Generation 
ihre erste Stelle antraten – einen 
 Arbeitnehmermarkt haben, weil es in 
der Regel nicht schwer ist, einen 
neuen Job zu finden. Berufs ein stei-
ger* innen stehen heute vor einer sol-
chen Vielzahl von Möglichkeiten, dass 
Psycholog*innen von einer soge nann-
ten „Optionsdepression“ sprechen: Ein 
„Mehr“ macht mich nicht unbedingt 
glücklicher, ein „Weniger“ aber sofort 
unzufrieden. Deshalb sollten Vorge-
setzte dem Nachwuchs vermitteln: 
„Du brauchst dir keine Sorgen zu 
 machen, du hast hier die richtige Ent-
scheidung für deine Zukunft getrof-
fen und ich begleite dich auf diesem 
Weg.“ Es ist wichtig, den jungen Men-
schen Perspektiven aufzeigen. Sie zu 
fragen, was sie wollen, bringt nichts, 
das wissen sie noch nicht. Aber wenn 
ich mich als Verantwortliche*r für sie 
interessiere, ihnen erkennbare Ange-
bote mache, zum Beispiel in Form 
von individueller Weiterbildung, dann 
schaffe ich eine Bindung. Ich vermitt-
le ihnen die Wertschätzung, die sie 
20 Jahre lang gewohnt waren und die 
ihnen beim Einstieg in die Arbeitswelt 
plötzlich fehlt. Dafür muss ich als Vor-
gesetzte*r, Personal ver ant wort liche*r 
oder Ausbilder*in viel mehr Zeit auf-
wenden. Führung wird anspruchsvol-
ler. Unsere Arbeitswelt hat sich in den 
letzten Jahrzehnten insgesamt verän-
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dert. Wenn wir Berufseinsteiger*innen 
sagen: Ich habe nichts bekommen, 
als ich angefangen habe. Warum 
willst du das jetzt, ohne die Leistung 
zu erbringen, die ich erbracht habe? 
Dann gestehen wir den Jungen ein-
fach nicht zu, dass sie auf die Flug-
höhe dieser Entwicklung kommen, 
die wir als ältere Generation erst er-
möglicht haben.

Zum Beispiel ist die Vier-Tage-Woche 
keine Erfindung der Generation Z, die 
noch gar nicht einschätzen kann, was 
diese bedeutet. Die Älteren haben 

sich die Möglichkeit erarbeitet, jetzt 
auszuprobieren, ob das funktionieren 
kann. New-Work-Konzepte sind keine 
Erfindung der Jüngeren, sie werden 
vielmehr seit 50 Jahren diskutiert. 
Wenn man sagt, die fordern jetzt so 
viel, dann tun sie das, weil wir selbst 
diese Erwartungen geschürt haben, 
die wir jetzt zum Teil nicht erfüllen. 
61 Prozent der Angehörigen der 
 Generation Z geben zu, dass sie ent-
täuscht sind, wenn Erwartungen, die 
in Bewerbungsgesprächen geweckt 
wurden, nicht erfüllt werden. 

Ich erlebe immer wieder, dass die 
 Generationenthematik wertend an-
gegangen wird, zum Beispiel: Eine 
wohlstandsverwöhnte Jugend trifft 
auf eine ältere Generation, die ihr 
nicht gönnt, was sie sich gewünscht 
und erarbeitet hat. Mit einer werten-
den Betrachtungsweise kommen wir 
aber nicht weiter.

Wenn ich als Organisation Nachwuchs 
brauche, muss ich mich bemühen, 
diesen zu verstehen. Ein wichtiges 
 Ergebnis unserer Trendstudie 2025 ist, 
dass sich der Nachwuchs in den kom-
menden Jahren noch mehr Flexibilität 
wünscht, damit sich die Arbeit der 
 individuellen Lebenssituation, insbe-
sondere von Frauen, anpasst und 
nicht umgekehrt. Das bedeutet aber 
nicht zwangsläufig eine Reduzierung 
der Arbeitszeit. Es geht also nicht 
darum sich zu wandeln, sich jung zu 
geben oder plötzlich einen TikTok- 
Account anzubieten. Es geht vielmehr 
darum junge Menschen dort abzuho-
len, wo sie stehen. Dazu brauchen wir 
die nötige Perspektive, um sie und 
auch zukünftige Generationen zu 
 verstehen.
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 Ambulante Hilfen – Vorwort
Janine Hahn

Der VPK hat sich im vergangenen Jahr 
dazu entschieden, die Arbeit und die 
Angebote im Bereich der Ambulanten 
Hilfen innerhalb des Verbandes aus-
zubauen und zu stärken. Die ver-
bands interne und bundesweit agie-
rende AG Ambulante Hilfen struktu-
rierte sich aus diesen Gründen neu 
und warb für eine engere Zusam-
menarbeit. Im Sommer letzten Jahres 
initiierte die AG eine interne Umfrage 
zur Situation der Ambulanten Hilfen, 
um sich einen Überblick darüber zu 
verschaffen, an welchen Themen ge-
meinsam gearbeitet werden sollte.

Die Auswertungen der Online-Befra-
gung zum Handlungsfeld der Ambu-
lanten Hilfen im VPK hat ergeben, dass 
die Mehrheit der Teilnehmenden an 
der Qualitätsentwicklung in der Zu-
sam men arbeit mit den örtlichen 
 Jugendämtern interessiert sind. Aber 
auch die Erstellung von Schutzkon-
zepten, die Ausgestaltung inklusiver 
ambulanter Angebote oder die Ver-
einheitlichung von Verfahrensrege-
lungen und Finanzierungs-Modalitä-
ten sind den Beteiligten wichtige 
 Anliegen.

Die Ambulanten Hilfen sind seit dem 
Inkrafttreten des Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetzes (KJSG) am 10. Juni 
2021 u.a. hinsichtlich der der neuen 
Regelung zur „Prävention und der Be-
reitstellung früher Hilfen, um Familien 
in belastenden Situationen frühzeitig 
zu unterstützen und so schwerwie-
gendere Konfliktsituationen entge-
genzuwirken“ vor diverse Herausfor-
derungen in der Praxis mit den Leis-

tungsträgern gestellt. Dazu zählen 
z. B. die Aushandlung von Entgelten 
und das Ringen um Fachleistungs-
stunden, deren Gewährung sich lokal 
erheblich unterscheiden. Das Vorge-
hen der unterschiedlichen Leistungs-
träger ist nicht immer nachvollziehbar 
und wenig transparent. Die Ambulan-
ten Hilfen ringen seit Jahren um ihre 
Legitimation und werden fälschlicher-
weise immer wieder in Konkurrenz 
und in den Abgleich mit fallunspezi-
fischen Angeboten gesetzt. Fallun-
spezifische Angebote jedoch haben 
andere Aufgaben und Zielsetzungen 
als die Ambulanten Hilfen und sind 
daher nicht zu vergleichen. Vielmehr 
stellen sie sich als ergänzende Hilfen 
mit jeweils eigenem Fokus und Wir-
kungskreis dar. 

Häufig wird die Finanzierung Ambu-
lanter Hilfen, welche stets mit erheb-
lichem Beendigungsdruck verbunden 
ist, nicht in ausreichendem Umfang 
gewährt, was immer zu Lasten der 
leistungsberechtigten jungen Men-
schen und ihrer Familien geht. Gleich-
zeitig folgen die öffentlichen Leis-
tungsträger einer linearen Qualitäts-
logik innerhalb der Hilfeplanung und 
des Hilfeprozesses, welche einer wün-
schenswerten systemischen Ausbil-
dung und den systemischen Quali-
tätsgrundlagen innerhalb der ambu-
lanten Hilfen entgegensteht. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
AG Ambulante Hilfen für die Organi-
sation eines bundesweiten Fachtags 
entschieden, der für alle Interessierten 
geöffnet ist, die sich für verbesserte 

Rahmenbedingungen im Bereich der 
Ambulanten Hilfen einsetzen und 
sich hierzu austauschen wollen.  
Der Fachtag wird am 19.11.2025 
von 9.00–16.00 Uhr in Kassel statt-
finden. Eine entsprechende Einladung 
wird in der nächsten Ausgabe von 
„Blickpunkt Jugendhilfe“ erscheinen. 
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnah-
me und einen vielfältigen  Austausch. 

Die Deutsche Gesellschaft für Syste-
mische Therapie, Beratung und Fami-
lientherapie (DGSF) hat sich als wert-
voller Partner für die Anliegen der 
Ambulanten Hilfen erwiesen. Mit ihrer 
Veranstaltungsreihe „Hingeschaut!“ 
(„Hingeschaut!“: Familienperspektiven 
im Fokus der aufsuchenden Hilfen) hat 
die DGSF wichtige Impulse gesetzt. 
Sie ruft Verbände und die (Fach-)-
Öffentlichkeit auf, die Qualitätsoffen-
sive innerhalb der Ambulanten Hilfen 
gemeinsam voranzubringen, öffent-
lich zu machen und sich dafür einzu-
setzen, die Rahmenbedingungen und 
 Finanzierungen in diesem Bereich 
endlich zu verbessern. – nicht zuletzt 
auch, um wieder mehr Fachkräfte für 
diese Art von Hilfen zu gewinnen und 
auf diesem Wege den erforderlichen 
Fachkräftebedarf qualitativ und quan-
titativ abdecken zu können. 

Der VPK schließt sich diesem Aufruf 
an und unterstützt mit dem folgen-
den Beitrag die durch die Mitglieder-
versammlung der DGSF verabschie-
deten Qualitätskriterien für Aufsu-
chende Familientherapie und SPFH, 
welche im nachfolgenden Artikel von 
Birgit Averbeck dargestellt werden. 
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Birgit Averbeck
(Foto: Privat)

 Aufsuchende Erziehungshilfen in Not! 
Qualitätskriterien der DGSF1 für Aufsuchende 
 Familientherapie und SPFH

Birgit Averbeck

sowie ein partnerschaftlich und auf 
Augenhöhe geführter Aushandlungs-
prozess zwi schen öffentlicher und 
freier Jugend hilfe zu Leistung, Quali-
tät und Vergü tung.
 
Verbindliche Qualitätsstandards für 
aufsuchende Hilfen und aktuelle Stu-
dien zu kontextuellen Bedingungen 
zur Wirksamkeit ambulanter Erzie-
hungshilfen liegen bis dato nicht vor. 
All das führt in der Praxis vielfach zu 
einer problemaufrechterhaltenden 
Dynamik in den Familien, der wieder-
um mit staatlichen Interventionen 
wie Inobhutnahmen begegnet wird, 
und bei der der Eindruck entsteht: 
„Ambulante Hilfen wirken nicht!“ 
Dabei wird pikanterweise in der Regel 
die Verantwortung des Scheiterns der 
aufsuchenden Hilfe allein den Famili-

en zugeschrieben, ohne das fachliche 
Agieren von professionellen Akteur*-
innen in Wechselwirkung mit den 
 Eltern und jungen Menschen kritisch 
zu reflektieren. 

Aus systemischer Sicht hat jedes Pro-
blem einen Sinn, wenn der Kontext 
mit einbezogen wird. Insofern haben 
Eltern oft „gute Gründe“, Fachkräften 
und Hilfen gegenüber widerständig 
zu sein und nicht an eine bessere 
 Zukunft zu glauben. Nur eine ent-
sprechende Qualifizierung mit Wissen, 
Methodik, Haltung und dem Mut zu 
Beziehung ermöglicht es Fachkräften, 
mit Widerständen konstruktiv umzu-
gehen und intrinsische Motivation bei 
Familien für wirkliche Veränderung –  
die oft einen langen Weg bedeuten – 
zu aktivieren. Die dargestellten Wech-
selwirkungen auf den verschiedenen 
Ebenen führen dazu, dass die ambu-
lanten Erziehungshilfen selbst in Not 
sind, und darum Familien in Not oft 
nur eingeschränkt wirklich unterstüt-
zen können. 

Qualitätsoffensive für die 
aufsuchenden erzieheri-
schen Hilfen in Familien

Die Deutsche Gesellschaft für Syste-
mische Therapie, Beratung und Fami-
lientherapie (DGSF e.V.) hat 2020 eine 
Qualitätsoffensive für die aufsuchen-
den erzieherischen Hilfen in Familien 
gestartet mit dem Ziel, eine wesent-
lich höhere Aufmerksamkeit der 
Fachöffentlichkeit und der Politik für 

Aufsuchende Erziehungshilfen in 
 Familien leisten einen zentralen Bei-
trag im Rahmen der Jugendhilfe in 
Deutschland. Sie sind bestrebt, die 
meist mehrfach massiv belasteten 
 Familien in prekären Lebenslagen im 
Blick auf ihre unmittelbaren Bedarfe 
dahingehend zu unterstützen, dass 
den Kindern ein gutes Aufwachsen in 
ihren Familien gelingt. In den vergan-
genen Jahren nahmen die Meldungen 
von Kindeswohlgefährdungen stetig 
zu. Sie stehen in einem Zusammen-
hang mit einem deutlichen Ausbau 
von aufsuchenden Erziehungshilfen. 

Problematisch ist, dass es von der wirt-
schaftlichen Situation der Kommunen 
abzuhängen scheint, wie die auf-
suchen den Hilfen ausgestaltet sind 
und es in der Praxis auch bei Kinder-
schutz fällen eher zu einer Erhöhung 
der Fälle pro Fachkraft und einer mas-
siven Reduzierung von Stundenkon-
tingenten kommt, anstatt die Hilfen 
auskömmlich auszugestalten. Grund-
lage einer qualifizierten Leistungser-
bringung ist aber eine Finanzierung, 
die ein wirtschaftliches Arbeiten der 
Leistungserbringenden ermöglicht, 

1 Die Deutsche Gesellschaft für Systemische 

Therapie, Beratung und Familientherapie 

(DGSF e.V.) ist ein professionsübergreifen

der Fachverband mit über 10.000 syste

misch qualifizierten Einzelmitgliedern aus 

der Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen 

und der Arbeitswelt sowie Einrichtungen, 

Organisationen und Weiterbildungs

instituten: https://dgsf.org/
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den Zusammenhang von Qualität 
und Wirksamkeit zu erreichen, pers-
pektivisch eine Verbesserung der 
kontextuellen Bedingungen von 
Fachkräften herbeizuführen und 
damit einhergehend eine Verbesse-
rung der Qualität der Arbeit mit den 
Familien. Module der Qualitätsoffen-
sive sind:

n  das Positionspapier „Hinge
schaut!“, in dem u. a. auf die 
 Historie und auf die sich wandeln-
den Rollen von Eltern und Fach-
kräften im Hilfe- und Koopera-
tionskontext eingegangen wird, 
die Anforderungen an die auf-
suchenden Hilfen zur Erziehung 
beschrieben werden und an die 
politisch Verantwortlichen zum 
Handeln appelliert wird:   
https://dgsf.org/search?SearchableText= 
Positionspapier+Hingeschaut

n  die DGSFStudie zur Evaluation 
ambulanter Hilfen zur Erziehung 
(ASUEVA), durchgeführt von Prof. 
Dr. Holger Ziegler und Barbara 
Richters, Uni Bielefeld, Laufzeit von 
Herbst 2021 bis Winter 2025/26.

n  die digitalen „HingeschautFach
tage“ mit jeweils Teilnehmenden 
ca. 400 und Schwerpunktthemen 
zu vier Perspektiven: 2022 – Fach-
kräfte, 2023 – freie Träger, 2024 – 
Jugendämter, 10.03.2025 –  
Betroffene https://dgsf.org/ueber-uns/
tagungen/hingeschaut-2025  

n  fachpolitischer Thinktank mit  
externen Expert*innen mit poli-
tischer Expertise aus Wissenschaft 
und Praxis

n  Qualitätskriterien zu den auf
suchenden Erziehungshilfen in 
Familien (Oktober 2024)

Fachpolitische Handlungs-
bedarfe im § 77 SGB VIII

Anders als bei den stationären Hilfen 
hat der Gesetzgeber den verbind-

lichen Abschluss von Rahmenverein-
barungen für Leistung, Qualität und 
Entgelte auf Bundesebene im § 77 
SGB VIII nicht geregelt! 

Auf der Länderebene sieht die Situa-
tion sehr heterogen aus, in vielen 
Bundesländern gibt es keine landes-
weit geltenden Rahmenvereinbarun-
gen im Bereich der aufsuchenden Hil-
fen zur Erziehung. Auf der kommu-
nalen Ebene haben sich Verfahren 
etabliert, die in keiner Weise mitein-
ander vergleichbar sind und teilweise 
horrende Dumpingpreise und man-
gelnde Qualität der Hilfen nach sich 
ziehen. Problematisch ist auch, dass 
– anders als bei den stationären Erzie-
hungshilfen – bei Dissens zwischen 
den Verhandlungspartnerinnen nicht 
eine Schiedsstelle angerufen werden 
kann. Hier besteht dringender poli-
tischer Handlungsbedarf, wenn auf-
suchende Hilfen die Familien wirklich 
erreichen sollen. Leider hat die Bun-
desregierung die dahingehenden 
Empfehlungen zahlreicher Fachver-
bände in dem aktuellen Gesetzent-
wurf zu einem Inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (IKJHG) wieder 
nicht aufgegriffen.

Ziel der Qualitätskriterien 

Die DGSF hat als systemischer Fach-
verband einen besonderen Blick auf 
die kontextuellen Bedingungen gelin-
gender aufsuchenden Hilfen in Fami-
lien. Es sind verschiedenste Berufs-
gruppen in dem Handlungsfeld tätig, 
die Inhalte der Qualifizierungen sind 

nicht strukturell einheitlich standardi-
siert, überwiegend fehlen Qualitäts-
standards überhaupt. Mit den von 
Seiten der DGSF erarbeiteten Quali-
tätskriterien will der Fachverband zu 
einer notwendigen Etablierung bun-
deseinheitlicher Qualitätsstandards 
für die Aufsuchende Familientherapie 
(AFT) und der systemisch-orientierten 
sozialpädagogischen Familienhilfe 
(SPFH) beitragen. 

Wir haben uns entschlossen, eine 
 Reduzierung der Komplexität der Hil-
fen auf die beiden oben genannten 
Hilfeformen, die in der Arbeit mit den 
Familien am häufigsten eingesetzt 
werden, vorzunehmen. Dies kann die 
Chancen erhöhen, dass die Rahmen-
bedingungen für die Qualitätskriteri-
en auch auf Bundesebene Beachtung 
finden. Die beschriebenen Kriterien 
zu „Haltung“ und „Methoden“ gelten 
auch für andere aufsuchende Hilfen 
im Kontext der Jugendhilfe (z. B. Erzie-
hungsbeistandschaft, Flexible Hilfen). 

Die im Folgenden dargestellten Qua-
litätskriterien wurden von einer Koor-
dinierungsgruppe der DGSF2 erarbei-
tet und im Oktober 2024 von der 
 Mitgliederversammlung des Fachver-
bands beschlossen. Sie sind unter 
https://dgsf.org/themen/Familien-Jugend- 
Sozialpolitisches/ambulante-erziehungshilfen 
abrufbar.
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1.  Qualitätskriterien einer auf-
suchenden systemisch- orien-
tierten Erziehungshilfe in 
 Familien (AFT und SPFH) – 
 Wissen, H altung und Methodik 
sind unzertrennlich miteinan-
der verbunden3

Für die Haltung von Fachkräften gilt:

•  Die Autonomie der Adressat*innen 
wird respektiert.

•  Die Sichtweisen der adressierten 
jungen Menschen und ihrer 
 Familien stehen im Mittelpunkt.

•  Die Fachkräfte zeigen eine Haltung, 
die geprägt ist von Neugier, Res-
pekt vor der Autonomie, Wertschät-
zung, Hoffnung und professionel-
lem ‚Nichtwissen‘ im Sinne eines 
„fragenden Verstehens“.

•  Aktuelle Familiendynamiken wer-
den zirkulär im Zusammenhang 
von familialen Vermächtnissen, Bot-
schaften und Aufträgen im Mehr-
generationenkontext betrachtet.

•  Die Fachkräfte respektieren die 
 Lebensleistungen, würdigen die 
 Belastungen der Familien und set-
zen an den vorhandenen Ressour-
cen der einzelnen Familienmitglie-
der an.

•  Die Fachkräfte haben kein dezidier-
tes normatives Verständnis von 
konkreten Lebenslagen der Famili-
en. Sie sind sensibilisiert für gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen, 
die sich auf individuelles Leben von 
Familien auswirken.

•  Die Fachkräfte gehen achtsam, 
wohlwollend, jedoch auch heraus-
fordernd und authentisch mit den 
Adressat*innen um.

•  Die Handlungsspielräume der 
Adressat*innen werden vergrößert. 

•  Ein Problemverhalten wird als 
 Ausdruck eines Lösungsverhaltens 
betrachtet.

•  Die Fachkräfte sehen sich als Teil 
des Lösungs- und auch des Prob-
lemsystems.

•  Die Fachkräfte zeichnen sich durch 
große Belastbarkeit vor allem im 
Umgang mit Fällen von Kindes-
wohlgefährdungen aus.

•  Die Fachkräfte haben und formulie-
ren familienorientierte Positionen 
und treten dafür wahrnehmbar öf-
fentlich ein. Sie positionieren sich 
deutlich gegen die Ausübung von 
Gewalt und Missbrauch. 

Daraus folgt für das konkrete 
 methodische Vorgehen:

•  Die Fachkräfte sind sensibel für die 
Schutzbedürfnisse der Familie, sie 
nutzen und respektieren die he i-
mische Wohnung als deren  sicheren 
Ort. 

•  Es wird an den individuellen Lösung-
sideen und Kompetenzen der Fami-
lien angesetzt und die Selbstwirk-
samkeit gestärkt. 

•  Fachkräfte sind in der Lage, in 
Zwangskontexten im Kinderschutz 
konstruktiv mit Widerständen von 
Familien umzugehen und handeln 
in Transparenz den Eltern und Kin-
dern und Auftraggebenden gegen-
über. Sie beteiligen sich mit ihren 
Kompetenzen an der Entwicklung 
von Schutzkonzepten. 

•  Die Fachkräfte sind in der Lage, 
 Beratungsprozesse und Hilfeleistun-
gen flexibel und passgenau einzu-
richten sowie fortlaufend bedarfso-
rientiert weiterzuentwickeln.

•  Die Fachkräfte ermöglichen die Er-
forschung alternativer Sichtweisen 
und das Hinterfragen von problem-
aufrechterhaltenden Mustern.

•  Die Fachkräfte fordern die Adres-
sat*i nnen zur Auseinandersetzung 

mit den sie umgebenden Systemen 
und deren Realitätsbezügen heraus 
und versuchen in gemeinsamer 
 Reflexion einen Zugang zu deren 
Sichtweisen zu entwickeln.

•  Die Fachkräfte arbeiten in der Regel 
mit der Familie im Mehrpersonen-
setting „Eltern – Kinder“ und bezie-
hen die sozialen Systeme der  Familie 
mit ein. 

•  Sie hinterfragen in Selbstreflexion, 
Supervision und Fortbildungen 
dauerhaft ihre eigenen fachlichen 
Gewissheiten, Glaubenssätze und 
Grenzen sowie biografischen 
 Prägungen.

•  Kompensatorische Handlungswei-
sen können in bestimmten Fallkon-
stellationen hilfreich sein – sie sind 
in § 31 SGB VIII als Betreuung und 
Begleitung bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen mit aufge-
führt. Aus systemischer Sicht bedür-
fen solche Hilfen jedoch eines Kon-
zeptes der „guten Gründe“ und der 
Reflexion der Bedeutung der Über-
nahme von Handlungen durch das 
Helfer*innen-System auf dem Weg 
hin zu „einer Hilfe zur Selbsthilfe“.

•  Die jeweiligen kontextuellen Wech-
selwirkungen und Dynamiken von 
Verhalten werden berücksichtigt. 
Dabei werden auch relevante Dritte 
wie Kita, Schule, Kinder- und 
 Jugend psychiatrie mit einbezogen.

•  Die Fachkräfte distanzieren sich von 
einem vereinfachenden und fokus-
siert technizistischen manualisierten 
Vorgehen mittels Checklisten und 
Rastern. 

2.  Rahmenbedingungen von 
 Aufsuchender Familientherapie 
(AFT)

Therapie in der Jugendhilfe ist aus-
gerichtet auf den Erziehungsprozess. 
Ihr Ziel ist nicht die Behandlung einer 
psychischen Krankheit, sondern die 
Förderung der Entwicklung des 
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3 Die konzeptuellen Grundlagen systemi

schen Handelns fußen auf einer systemi

schen Weiterbildung mit theoretischen 

und methodischen Grundlagen, die die 

Haltung der Fachkräfte mit prägen.
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 Kindes (oder Jugendlichen) durch 
Förderung der Eltern-Kind-Interak-
tion4 (Eltern-Kind-Beziehung).

2.1 Qualifikation der Fachkräfte
Fachkräfte im Kontext einer AFT ver-
fügen neben einem psychosozialen 
Hoch- bzw. Fachhochschulabschluss 
über eine mindestens dreijährige fa-
milientherapeutische/systemische 
Weiterbildung an einem DGSF- bzw. 
SG-anerkannten Institut. Die Fachkräf-
te sind durch die DGSF/SG zum/zur 
Systemischen (Familien-)Therapeut*in 
zertifiziert.

2.2 Supervision
Es findet eine regelmäßige, mindes-
tens monatlich dreistündige Fall- 
Supervision pro Team statt. Team-
supervision ist darin nicht enthalten 
und muss bei Bedarf ggf. zusätzlich 
installiert und vergütet werden.

2.3 Vergütung
Die Vergütung erfolgt auf der Grund-
lage einer Leistungsvereinbarung und 

Qualitätsentwicklung, die ein durch 
Plausibilität begründetes und wirt-
schaftlich angemessenes Arbeiten 
der Träger der AFT ermöglicht, und 
die ein Handeln im Kontext von Kin-
deswohlgefährdungen berücksich-
tigt. Eine Finanzierung durch Netto-
Fachleistungsstunden (nur direkte 
Face-to-Face-Tätigkeit mit Adressat*-
innen) ist ausgeschlossen.

Es gilt, dass alle mit der Leistung ver-
knüpften Aufwendungen erstattet 
werden müssen und bei ambulanten 
Hilfen kein Trägeranteil vorgesehen ist. 

2.4 Dokumentation und Evaluation
Für jeden Fall wird eine Prozessdoku-
mentation und (einrichtungsinterne) 
Evaluation durchgeführt. Die Sicht der 
Familie wird verbindlich einbezogen. 

2.5 Co-Arbeit
Die Aufsuchende Familientherapie 
(AFT) erfolgt in Co-Arbeit. Die Ge-
spräche werden von zwei Familien-
thera peut* innen geführt. 

Eine co-therapeutische Arbeitsweise 
ermöglicht das Reflecting-Team als 
eine der zentralen Methoden von AFT. 
Die Reflexionen des Co-Teams vor der 
Familie stellen – neben weiteren fami-
lientherapeutischen Methoden – die 
Grundlage für eine explizit verände-
rungsorientierte Arbeit an den beste-
henden Problemlösungs- und Inter-
aktionsmustern der Familie dar.

Die Co-Arbeit dient auch der Vermei-
dung von möglicher „Sogwirkung“ 
durch die Familie. Die kontinuierliche 
co-familientherapeutische Arbeit und 
deren Absicherung (Urlaub, Krank-
heit) erfordert, dass ein Familien thera-
peut*innenpaar in einem Arbeitsteam 
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4 Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner: 

P sychotherapie im Kinder und Jugend

hilferecht. Gutachten im Auftrag der 

 Psychotherapeutenkammer Berlin, Berlin, 

07. Juni 2005 https://www.psychotherapeuten 

kammer-berlin.de/system/files/document/Gutachten_

Prof_Wiesner.pdf 

(Foto: © Pixabay)
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eingebunden ist, in dem mindestens 
drei Familien thera peut*innen tätig 
sind. 

2.6  Gestaltung und Zeitrahmen  
der AFT

AFT ist in akuten Krisensituationen 
von Familien einzusetzen und läuft 
über einen Zeitraum von sechs 
 Monaten bis zu maximal zwei Jahren.

Zum Setting von AFT gehören eine 
Mindestzahl von 26 Familientherapie-
gesprächen à mindestens 90 Minuten. 
Bei der AFT handelt es sich um eine 
Hilfeform, die vor allem anfänglich  
– aber auch in weiteren Krisen – einer 
höheren wöchentlichen Gesprächs-
sequenz bedarf.

Eine Dauer der AFT von bis zu zwei 
Jahren ist vor allem dann erforderlich, 
wenn traumatische Lebenserfahrun-
gen der Eltern in massiver / deutlicher 
Weise erhebliche Auswirkungen auf 
ihre alltägliche Erziehungsgestaltung 
haben. Dazu gehören u. a. langjährige 
sexuelle Gewalterfahrungen vor allem 
der Mütter, deren bestehende Pro-
blem lösungsmuster einer steten und 
kontinuierlichen Veränderungsunter-
stützung bedürfen.

Eine familientherapeutische Einheit 
umfasst eine Mindeststundenzahl pro 
Familie pro Woche von 5,5 Stunden 
pro Fachkraft. Sie schließt alle not-
wendigen personen- und nicht per-
sonenbezogenen Tätigkeiten wie z. B. 
Gespräche mit Beteiligten aus dem 
Umfeld der Familie (einschl. Her kunfts-
familie), Lehrkräften, Kinder gar ten mit-
arbeiter*innen, Gesundheitswesen / 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
Vor- und Nachbereitung, Dokumen-
tation und Supervision ein.

2.7 Fahrzeiten 
Fahrzeiten werden in angemessener 
Weise vergütet.

2.8 Institutionelle Verantwortung
Es ist notwendig, in der Trägerstruktur 
einen qualifizierten Leitungsanteil 
vorzusehen. 

3.  Rahmenbedingungen für eine 
systemisch-orientierte Sozial-
pädagogische Familienhilfe 
(SPFH) 

3.1 Qualifikation der Fachkräfte
Fachkräfte im Kontext einer SPFH 
nach § 31 SGB VIII verfügen neben 
einem psychosozialen Hoch- bzw. 
Fachhochschulabschluss oder einer 
staatlichen Anerkennung als Erzie-
her* in  /Heilpädagog*in über eine 
 familientherapeutische / systemische 
Weiterbildung an einem DGSF- bzw. 
SG-anerkannten Institut. Die Fachkräf-
te sind durch die DGSF / SG zum / zur 
Systemischen Berater*in (2-jährig) 
oder Systemischen Therapeut*in 
(3-jährig) zertifiziert.

3.2 Supervision
Es findet regelmäßige, mindestens 
monatlich dreistündige Fall-Super-
vision pro Team statt. Teamsuper-
vision ist darin nicht enthalten und 
muss bei Bedarf ggf. zusätzlich instal-
liert und vergütet werden. 

3.3 Vergütung
Die Vergütung erfolgt auf der Grund-
lage einer Leistungsvereinbarung und 
Qualitätsentwicklung, die ein durch 
Plausibilität begründetes und wirt-
schaftlich angemessenes Arbeiten 
der Träger der SPFH ermöglicht, und 
die ein Handeln im Kontext von Kin-
deswohlgefährdungen berücksich-
tigt. Eine Finanzierung durch Netto-
Fachleistungsstunden (nur direkte 
Face-to-Face-Tätigkeit mit Adressat*-
innen) ist ausgeschlossen.

Es gilt, dass alle mit der Leistung ver-
knüpften Aufwendungen erstattet 
werden müssen und bei ambulanten 
Hilfen kein Trägeranteil vorgesehen 
ist. 

3.4 Dokumentation und Evaluation
Für jeden Fall wird eine Prozessdoku-
mentation und Evaluation durchge-
führt. Die Sicht der Familie wird ver-
bindlich einbezogen. 

3.5 Dauer 
Eine Sozialpädagogische Familienhilfe 
läuft in der Regel in einem Zeitraum 
von sechs Monaten bis zu über zwei 
Jahren Dauer hinaus. 

3.6  Fahrzeiten und Dokumenta-
tionszeiten

Fahrzeiten und Dokumentations-
zeiten werden in angemessener 
Weise zusätzlich finanziert. 

3.7 Mindeststundenzahl
SPFH ist mit mindestens 6 Brutto-
fachleistungsstunden pro Woche pro 
 Familie durchzuführen. Die Fachleis-
tungsstundenzahl ist bedarfsgerecht 
zu gestalten und sollte auch als 
 monatliches / viertel- / halbjährliches 
Stundenkontingent abrechenbar sein. 

Dies schließt ein: alle notwendigen 
personen- und nicht personenbezo-
genen Tätigkeiten wie z. B. Gespräche 
mit Beteiligten aus dem Umfeld der 
Familie, einschl. Herkunftsfamilie, 
Lehrer*innen, Kindergarten mit ar-
beiter* innen, Gesundheitswesen / 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
Vor- und Nachbereitung und Super-
vision.

3.8 Institutionelle Verantwortung
Es ist notwendig, in der Trägerstruktur 
einen qualifizierten Leitungsanteil 
vorzusehen. 
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Forderungen 
des VPK zur 
Bundestags-
wahl 2025

Die Kinder- und Jugendhilfe steht vor 
großen Herausforderungen, welche 
nur unter gemeinsamer Anstrengung 
und durch das Zusammenwirken aller 
am Hilfeprozess Beteiligten erfolg-
reich bewältigt werden können. Die 
mit der Reform des SGB VIII einherge-
henden Veränderungen sind zum 
 großen Teil begrüßenswert. Aber um 
auch in Zukunft erfolgreich im Sinne 
junger Menschen wirken zu können, 
müssen die zukünftigen Regierungs-
parteien mit innovativen Ansätzen 
und einer angemessenen Finanzie-
rung die Weichen für eine echte Ver-
besserung der Lebenssituation von 
jungen Menschen stellen. Die Bedarfe 
der in Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tungen lebenden jungen Menschen 
müssen fokussiert und ihre Anliegen 
in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Gerade die geplante Umsetzung der 
Inklusion in all ihren Facetten, aber 
auch die Bekämpfung des vielerorts 
bestehenden Fachkräftemangels 
sowie der Umgang mit der stetigen 
Zunahme komplexer Fallverläufe stel-
len die Kinder- und Jugendhilfe vor 
Herausforderungen, denen nur durch 
das konstruktive und ergebnisorien-
tierte Handeln von Bund, Ländern, 
Kommunen und freien Trägern unter 
Partizipation der jungen Menschen 
begegnet werden kann. 

Der VPK richtet sich mit den folgenden 
Forderungen an die zukünftigen 
demo kratischen Parteien und erwar-
tet von der neuen Regierung, dass sie 
die Anliegen und Interessen junger 

Menschen und ihrer Familien wahr-
nimmt, diese bei der Ausgestaltung 
ihrer Regierungsprogramme berück-
sichtigt und alles dafür tut, jungen 
Menschen – unabhängig von jeg-
lichem Zugehörigkeitsgefühl und jeg-
licher Diversität – ein selbstbestimm-
tes und selbstwirksames Aufwachsen 
zu ermöglichen.

1. Kinderschutz

Das Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG) bringt vielfältige neue 
Möglichkeiten und Aufgaben mit sich. 
Neben dem enthaltenen Ziel der in-
klusiven Ausrichtung, der Festlegung 
einer stärkeren Einbeziehung der El-
tern in den Erziehungsprozess sowie 
einer Ausweitung der Beteiligungs-
rechte junger Menschen begrüßt der 
VPK vor allem auch die weitergehen-
de Stärkung des Kinderschutzes, die 
der Verband in Kooperation mit der 
Unabhängigen Beauftragten für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) bereits seit Jahren konse-
quent verfolgt. Einen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung des Ziels eines 
verbesserten Schutzes von jungen 
Menschen vor sexueller Gewalt 
wurde mit der Verabschiedung des 
Gesetzes zur Stärkung der Strukturen 
gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen geleistet. Das Ge-
setz soll dazu beitragen, sexuellen 
Kindesmissbrauch gezielt zu bekämp-
fen, systematisch aufzuarbeiten und 
zu verhindern. Mit Sorge hingegen 
betrachtet der VPK, dass dieses Ziel 
an einer ungenügenden und teils 
nicht ausreichend qualifizierten Per-
sonalausstattung, insbesondere auch 
bei öffentlichen Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe, scheitern könnte. 

Der VPK fordert, die Anstrengungen 
zur Entwicklung und Umsetzung ge-
lingender Schutzkonzepte von jungen 
Menschen in der Kinder- und Jugend-
hilfe weiter voranzutreiben und fort-

zuentwickeln. Hier sind aus Sicht des 
VPK auch Verbesserungen in den 
 Ländern und Gebietskörperschaften 
– insbesondere hinsichtlich der ge-
genseitigen Kooperation – erforder-
lich, die nur durch die kontinuierliche 
Begleitung, Beratung und Kontrolle 
 sichergestellt werden können. 

2.  Inklusive Kinder- und 
Jugendhilfe

Der VPK hat sich im Rahmen des vom 
BMFSFJ initiierten Beteiligungsprozes-
ses zur inklusiven Ausgestaltung der 
Kinder- und Jugendhilfe und im 
Schulterschluss mit zahlreichen Ak-
teuren der Kinder- und Jugendhilfe in 
den vergangenen Jahren für die Ver-
abschiedung eines Gesetzes zur Aus-
gestaltung der Inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfe-
inklusionsgesetz – IKJHG) eingesetzt. 
Der Verband bedauert, dass das Ge-
setz allen Anstrengungen zum Trotz 
in der aktuellen Legislaturperiode 
nicht mehr verabschiedet werden 
konnte. Umso wichtiger ist es, den 
eingeschlagenen Weg konsequent 
weiter zu verfolgen, derzeit noch be-
stehende Änderungsbedarfe (u. a. im 
Kontext des Leistungsrechts verbun-
den mit der Schiedsstellfähigkeit am-
bulanter Hilfen oder bezüglich des 
 eigenen Rechtsanspruchs junger 
Menschen) zu klären und in der kom-
menden Legislaturperiode ein inklu-
sives Kinder- und Jugendhilfegesetz 
zu verabschieden, das den Anforde-
rungen in der Praxis so gut wie mög-
lich gerecht wird. Die inklusive Kinder- 
und Jugendhilfe darf keinesfalls zum 
Scheitern verurteilt sein.

Der VPK fordert, das Ziel der inklusiven 
Ausrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe weiter zu verfolgen und auf 
Grundlage der im Rahmen des Beteili-
gungsprozesses erarbeiteten Haltun-
gen, Expertisen und Synergien auch in 
der kommenden Legislatur weiter mit 
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Leben zu füllen. Hierfür müssen über-
zeugende neue Strukturen geschaffen, 
die Schnittstellenarbeit verbessert 
und multiprofessionelle Kooperatio-
nen (weiter-) entwickelt werden. Die 
dabei zu bewältigenden Herausforde-
rungen bedürfen der Sicherstellung 
von gut ausgebildetem Personal, das 
den neuen Aufgaben entsprechend 
regelmäßig weiterqualifiziert werden 
muss. Für eine erfolgreiche und be-
darfsgerechte Umsetzung der großen 
Lösung ist die Bereitstellung zusätz-
licher finanzieller Mittel unumgäng-
lich, da sich die inklusive Haltung 
auch in einer angemessenen Ausstat-
tung widerspiegeln muss und sich 
eine inklusive gesellschaftliche Aus-
richtung nur auf diesem Weg nach-
haltig festigen zu kann.  

3.  Wirksame Beteiligung 
und Stärkung von Parti-
zipationsmöglichkeiten 
und   Kinderrechten

Die sehr begrüßenswerte Ausweitung 
der Beteiligungsrechte innerhalb des 
Kinder- und Jugendstärkungsgeset-
zes (KJSG) gilt es mit Leben zu füllen. 
Eine erfolgreiche Kinder- und Jugend-

hilfe kann sowohl in Politik als auch 
Praxis nicht ohne die Beteiligung der 
jungen Menschen selbst gelingen, 
und Verbesserungen in der Ange-
botslandschaft sollten nicht nur für, 
sondern vor allem mit den jungen 
Menschen gemeinsam erarbeitet 
werden. Um jungen Menschen auch 
bei der anstehenden Bundestagswahl 
eine Stimme zu geben, hat sich der 
VPK mit einer Umfrage direkt an die 
in Jugendhilfeeinrichtungen leben-
den jungen Menschen gewandt. Die 
Umfrage zeigt ganz klar: Junge Men-
schen wünschen sich u.a. soziale Ge-
rechtigkeit, ein bezahlbares Leben 
sowie eine sichere Zukunft. In einer 
Zeit voller Krisen – von Inflation und 
innerpolitischen Spannungen über 
den Klimawandel bis hin zu Kriegen 
– zeigt sich, dass junge Menschen 
sehr genau wahrnehmen, was um sie 
herum geschieht. Die Sichtbarma-
chung und vorrangige Berücksichti-
gung dieser Bedürfnisse und Interes-
sen von Kindern sind eine zentrale, 
langfristige und herausfordernde ge-
sellschaftspolitische Aufgabe. Sie zu 
erfüllen obliegt allen freiheitlich- 
demokratisch denkenden und han-
delnden Kräften in Deutschland. 
 Hierbei stellt die überzeugende Ver-

ankerung der Kinderrechte im Grund-
gesetz einen wichtigen Schritt auf 
diesem Weg dar.

Der VPK fordert die Beteiligung und 
Stärkung von Partizipationsmöglich-
keiten junger Menschen. Der Verband 
appelliert an die neue Bundesregie-
rung, die Anliegen der heranwachsen-
den Generation ernst zu nehmen und 
sie an allen sie betreffenden Entschei-
dungsprozessen aktiv zu beteiligen. 
Die Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz ist aus dieser Konsequenz 
heraus folgerichtig und muss in der 
neuen Legislaturperiode unbedingt 
umgesetzt werden.

4.  Partizipative Strukturen 
in der Kinder- und 
Jugendhilfe

Das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz misst dem Ausbau und der Ver-
stetigung partizipativer Strukturen in 
der Kinder- und Jugendhilfe zu Recht 
eine herausragende Bedeutung bei. 
Diese Zielerreichung ist nur auf Grund-
lage eines kooperativ ausgerichteten 
Grundverständnisses zwischen der 
freien und der öffentlichen Jugend-
hilfe denkbar. Neue Vorschriften im 
Kinderschutz dürfen entgegen ihrer 
gesetzgeberischen Absicht in der Pra-
xis nicht zu unnötiger und weiterer 
Bürokratie in den ohnehin überlaste-
ten Systemen führen – dies wäre in 
der Sache des Kinderschutzes kontra-
produktiv. Ein wirksamer Kinderschutz 
wird vor allem durch Vertrauensbezie-
hungen gewährleistet, die durch Kon-
tinuität und Regelmäßigkeit sicherzu-
stellen ist; hieran hat es in der Vergan-
genheit immer wieder gemangelt. 
Eine diesbezügliche Stärkung wird 
auch im Hinblick auf die Zunahme 
komplexer Hilfebedarfe und die damit 
einhergehenden stetig zunehmen-
den bundesweiten Fallanfragen für 
passende Betreuungsmöglichkeiten 
deutlich. 

(Foto: © Pixabay)
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schaft ihrer Unterbringung gleiche 
Voraussetzungen und ein damit ver-
bundenes bedarfsgerechtes Auf-
wachsen zu ermöglichen. Bisher sieht 
der Gesetzgeber eine Finanzierung 
zur Förderung der freien Jugendhilfe 
nach § 74 SGB VIII i.V. mit § 75 SGB VIII 
nur für gemeinnützige und – in der 
Regel – anerkannte freie Träger vor. 
Damit schließt er privat-wirtschaftli-
che Träger faktisch aus, obwohl sie in 
den Statusnormen des SGB VIII gleich-
gestellt sind und qualitativ eine min-
destens gleichwertige Leistung er-
bringen. Diese einseitige Privilegie-
rung fußt auf einem völlig veralteten 
Verständnis von „Gemeinnützigkeit“, 
da dieses nach wie vor mit einer 
 steuerlichen Gemeinnützigkeit gem. 
der Abgabenordnung gleichgesetzt 
wird. Dies entspricht aber dem Grun-
de nach nicht der Intention des Ge-
setzgebers (vgl. BT-Drs 11/6748 S. 82) 
und erst recht nicht dem gesell-
schaftspolitischen Wirken von privat-
wirtschaftlichen Trägern, die gleicher-
maßen einen nicht unerheblichen 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe leisten.

Der VPK fordert aus diesen Gründen 
eine rechtliche Gleichstellung aller 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe, 
welche die gesellschaftlichen Realitä-
ten und Notwendigkeiten berücksich-
tigt und die inakzeptable rechtliche 
Ungleichbehandlung von privat-wirt-
schaftlichen Trägern beendet. Zudem 
gilt es, zukünftig alle Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe, die zur Förde-
rung der freien Jugendhilfe beitragen, 
gleichermaßen an der Finanzierung 
nach § 74 SGB VIII i.V. mit § 75 SGB VIII 
zu beteiligen und nicht – wie bisher – 
nur gemeinnützige Träger. Dies gilt 
beispielsweise auch für differenzierte 
statistische Erhebungen, in denen die 
Angebote privater Träger zukünftig 
explizit ausgewiesen werden sollten 
(z.B. Kinder- und Jugendhilfestatistik).

VPK-Bundesverband e.V.
Februar 2025
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Der VPK fordert die partnerschaftliche 
und verbindliche Kooperation zwi-
schen freier und öffentlicher Jugend-
hilfe. Es gilt zudem, die Vernetzung 
von Pilotprojekten und Expertisen im 
Umgang mit komplexen Hilfebedar-
fen auch in der neuen Legislaturperio-
de zu unterstützen und weiter auszu-
bauen, um damit eine Vielzahl an Ein-
richtungswechseln zu verhindern und 
den jungen Menschen ein bedarfsge-
rechtes Aufwachsen zu ermöglichen. 
Die mit dem dramatisch steigenden 
Bedarf an Hilfen zur Erziehung ver-
bundene steigende Komplexität der 
Fälle schließlich zeigt, dass eine inten-
sive Präventionsarbeit in Kooperation 
mit Familien und weiteren Beteiligten 
des sozialen Bereichs unerlässlich ist. 

5. Finanzierungsstrukturen

Die Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland ist auf kommunaler 
Ebene aufgrund von verkrusteten 
 Finanzierungsstrukturen nach wie vor 
unterfinanziert. Dies hat weitreichen-
de negative Folgen für junge Men-
schen mit Leistungsbedarfen in den-
jenigen Kommunen, die über ein 
 unzureichendes Steueraufkommen 
verfügen. Dies kann in einer unbeab-
sichtigten Nebenfolge zur Ungleich-
behandlung junger Menschen in der 
Weise führen, dass diesen die not-
wendigen und geeigneten Hilfen aus 
Kostengründen nicht zuteilwerden 
und widerspricht zudem dem Ziel der 
inklusiven Ausrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe. 

Der VPK fordert, dass die Finanzbezie-
hungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen in Bezug auf die Kosten-
verteilungen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe einer grundlegenden Über-
prüfung unterzogen werden, damit 
junge Menschen unabhängig von 
ihrem Wohnort die für sie notwen-
digen Hilfeleistungen erhalten. 

6.  Gleichstellung und 
 Förderung

Privat-wirtschaftliche Träger bieten in 
der Kinder- und Jugendhilfe insbeson-
dere bei den Hilfen zur Erziehung 
(HzE) einen immer höheren Anteil an 
Unterstützungsangeboten an. Dies 
hängt in erster Linie mit ihrer Leis-
tungsbereitschaft und der Qualität 
ihrer Leistungsangebote zusammen, 
die am konkreten Hilfebedarf von jun-
gen Menschen ausgerichtet sind. Dies 
wird von öffentlichen Trägern hono-
riert und nachgefragt und ist insbe-
sondere auch im Hinblick auf die be-
reits erwähnte Zunahme von Fall-
komplexitäten von großer Bedeutung. 
Privat-wirtschaftliche Leistungsanbie-
ter sind insoweit schon lange fester 
und wichtiger Bestandteil der Ange-
botsstruktur in der Kinder- und Ju-
gend hilfe. Ungeachtet dessen sind es 
jedoch nach wie vor die gemeinnüt-
zigen Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe, die vom Gesetzgeber aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen weiterhin 
einseitig privilegiert werden. Dies 
mag zwar historisch nachvollziehbar 
sein, steht heute aber nicht mehr in 
Einklang mit der Realität und dem All-
tag einer modernen Kinder- und Ju-
gendhilfe, in der privat-wirtschaftliche 
Träger eine bedeutende Rolle einneh-
men. So gilt es aus Sicht des VPK, die 
aktuell nach wie vor bestehenden Be-
nachteiligungen zu beseitigen, sodass 
die wichtigen Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe im Interesse der jun-
gen Menschen und deren Familien 
von allen Leistungserbringern bereit-
gestellt werden können. Private Trä-
ger geben schon heute wichtige und 
flexible Antworten auf viele der be-
stehenden Probleme – ihre Expertise 
und ihre Angebote sollten von daher 
unbedingt genutzt werden.

Auch hinsichtlich der finanziellen För-
derung gilt es, privat-wirtschaftliche 
Träger gleichzustellen, um jungen 
Menschen unabhängig der Träger-
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Bundestags-
wahl 2025
Diese Themen bewegen 
 junge Menschen

Als Verband, der die Interessen und 
Bedarfe junger Menschen aus Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe vertritt, 
hat der VPK-Bundesverband im Vor-
feld der anstehenden Bundestags-
wahlen eine Umfrage gestartet. Wir 
wollten herausfinden, welche Themen 
junge Menschen besonders beschäf-
tigen und mit dieser Initiative zudem 
auch die Demokratiebildung unter-
stützen: Welche Ängste und Wünsche 
haben sie? Was erwarten sie von der 
kommenden Regierung? Wie stellen 
sie sich ihre Zukunft vor?

Die Ergebnisse der nicht repräsenta-
tiven Umfrage haben klare Tenden-
zen gezeigt: Junge Menschen wün-
schen sich ein bezahlbares Leben, 
 soziale Gerechtigkeit und eine sichere 
Zukunft. In einer Zeit voller Krisen – 

von Inflation und innerpolitischen 
Spannungen über den Klimawandel 
bis hin zu Kriegen – zeigt sich, dass 
junge Menschen sehr genau wahr-
nehmen, was um sie herum geschieht. 

Bezahlbares Leben und  soziale 
 Gerechtigkeit 
Eine große Herausforderung sieht die 
junge Generation in der finanziellen 
Belastung im Alltag. Viele junge Men-
schen fordern daher günstigere Preise 
für Lebensmittel und Grundbedürf-
nisse sowie bezahlbare Mieten, einen 
bezahlbaren Führerschein und güns-
tigere Sprit- und Energiepreise. Zudem 
sprechen sie sich für eine  finanzielle 
Unterstützung sozial Schwächerer aus 
und wünschen sich hier beispiels-
weise kostenlose Übernachtungs-
möglichkeiten für Wohnungslose.

Frieden und Sicherheit 
Neben wirtschaftlichen Aspekten ist 
auch das Thema Frieden und Sicher-
heit von zentraler Bedeutung. Viele 
junge Menschen sorgen sich um 
 Kriege in der Welt und fordern eine 
friedliche Zukunft ohne Konflikte. Sie 
sprechen sich gegen Waffen und 
 Kriminalität aus und fordern besseren 
Schutz für Flüchtlinge – gleichzeitig 
wünschen sie sich aber auch trans-
parente Integrationsmaßnahmen, um 
ein harmonisches Zusammenleben 
zu ermöglichen. Mehrfach wurde 
zudem geäußert, dass aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt wer-
den sollte und junge Menschen der 
Zuwachs rechter Parteien beschäftigt. 

Das Thema Sicherheit spiegelt sich 
auch in Bedenken bezüglich des digi-
talen Raums wider, für den sich junge 
Menschen einen besseren Schutz 
wünschen. 

Bildung und Zukunfts chancen 
Auch die Bildung spielt für junge 
Menschen eine essenzielle Rolle. Sie 
wünschen sich ein Schulsystem, das 
sie stärker und besser auf das Leben 

vorbereitet. Zudem fordern sie mehr 
Therapieplätze und Unterstützung im 
Bereich der mentalen Gesundheit, 
was die Wahrnehmung der steigen-
den psychischen Belastung vieler 
 junger Menschen widerzuspiegeln 
scheint. Auch Freizeit- und Sportmög-
lichkeiten sollten ihrer Meinung nach 
gestärkt werden. 

Umwelt- und Klimaschutz 
Ein weiteres zentrales Thema für junge 
Menschen ist der Umwelt- und Klima-
schutz. Sie nehmen den Klimawandel 
als eine ernsthafte Bedrohung für ihre 
Zukunft wahr und fordern von der 
Politik wirksame Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und der Tiere. Sie 
wünschen sich mehr Grünflächen 
und Parks, einen besseren Schutz für 
Tiere und Wälder sowie eine konse-
quentere Reduzierung von Plastikmüll 
und eine nachhaltigere Recycling-
strategie. 

Konkrete Wünsche 
Neben den großen politischen The-
men äußerten die jungen Menschen 
auch ganz konkrete Wünsche für 
ihren Alltag. Viele fordern bezahlbare 
Freizeitmöglichkeiten – von günstige-
ren Spielzeugen bis hin zu erschwing-
lichen Hobbys. Mehrfach wurde sich 
ein „Döner für 3 Euro“ gewünscht, 
ebenso ein späterer Schulbeginn um 
9 Uhr. Auch digitale Wünsche spielen 
eine Rolle: Kostenloses Internet über-
all oder sogar Paketzustellung per 
Drohne wurden vorgeschlagen. Der 
Wunsch nach einem besseren Leben 
zeigt sich somit in kleinen und 
 großen Ideen. 

Was können wir aus diesen 
 Ergebnissen mitnehmen? 
Die Ergebnisse zeigen, dass junge 
Menschen sehr genau wahrnehmen, 
was um sie herum passiert, und dass 
sie klare Forderungen und Wünsche 
für ihre Zukunft haben. Sie setzen sich 
mit Themen auseinander, die weit 
über ihr eigenes Leben hinausgehen, 
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und ihre Anliegen betreffen tiefge-
hende gesellschaftliche Fragen. 

Die meisten der von den jungen 
Menschen genannten Forderungen 
stehen in direktem Zusammenhang 
mit aktuellen politischen Fragestel-
lungen. Die Sorgen um Themen wie 
Inflation, Klimakrise oder Bildung 
sowie der Wunsch nach Frieden soll-
ten unsere gesamte Gesellschaft, 
 insbesondere aber die politischen 
Entscheidungsträger*innen, dazu an-
regen, die Anliegen junger Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen und 
ihnen eine sichere Zukunft zu er-
möglichen. Die Entscheidungen, die 
heute getroffen werden, formen die 
Zukunft junger Menschen – weshalb 
ihre Stimmen gehört und aktiv in 
poli tische Prozesse  eingebunden 
werden müssen. 

Die Umfrageergebnisse können als 
ein Weckruf für die Politik verstanden 
werden. Junge Menschen haben 
klare Vorstellungen von der Zukunft: 
eine gerechte, friedliche und umwelt-
freundliche Gesellschaft. Aufgabe der 
kommenden Regierung muss es sein, 
diese Erwartungen aktiv in ihre Ent-
scheidungen einfließen zu lassen. Nur 
mit dem Engagement der gesamten 
Gesellschaft kann unsere Demokratie 
langfristig lebendig und zukunfts-
fähig bleiben. 

Der VPK-Bundesverband wird sich 
dafür einsetzen, die durch die Um-
frage gewonnenen Erkenntnisse an 
politische Entscheidungsträger*innen 
weiterzutragen, um ihnen mehr 
 Gewicht zu verschaffen. Denn die 
 Zukunft der jungen Menschen be-
ginnt heute! 

50 Jahre 
 Fichtenhalde
Ein persönlicher Rückblick

In diesem Jahr feiert das Haus Fichten-
halde in Offenburg das 50-jährige 
 Jubiläum. Die Einrichtung ist eng mit 
dem VPK verbunden und Gründungs-
mitglied des VPK-Landesverbandes 
Baden-Württemberg. Albert Adam, 
der Gründer der Einrichtung, war 
10 Jahre Vorsitzender des Landesver-
bandes. Der heutige Träger und Leiter 
Martin Adam ist Präsident des VPK-
Bundesverbandes. In seinem persön-
lichen Rückblick wird nicht nur die 
 Geschichte der Einrichtung, sondern 
auch die Geschichte privater Träger in 
der Jugendhilfe in den vergangenen 
50 Jahren präsent. 

Vorgeschichte

Eigentlich hat doch alles bereits  
1966 im Offenburger Stadtteil 
 Zell-Weierbach begonnen. 

In den sechziger Jahren waren die 
meisten Heime noch in kirchlicher 
oder öffentlicher Trägerschaft. Die 

Einrichtungen waren sehr groß. 
„ Anstalten“ mit 100 und mehr Plätzen 
waren keine Seltenheit. Mein Vater 
war in dieser Zeit als Psychologe in 
einem kirchlichen Kinderheim in 
 Baden-Württemberg beschäftigt. Dort 
hat er im Auftrag der Heimleitung 
den psychologischen Fachdienst ent-
wickelt und aufgebaut. Zu dieser Zeit 
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waren Psychologie, Psychotherapie 
und auch Heilpädagogik in Kinder-
heimen noch nicht wirklich präsent.

Meine Eltern wollten aber ein kleines 
Heim mit persönlicher, „familiärer“ 
 Atmosphäre und mit einer engen Ver-
bindung zwischen Pädagogik, Thera-
pie und Heilpädagogik. Ein heimeliger 
Ort, an dem sich Kinder und Erwach-
sene wohlfühlen und möglichst nahe-
kommen und sich dadurch leichter 
kennen und verstehen lernen können. 
So haben meine Eltern im August 
1966 ihre Vision in einer  ersten Um-
setzung Wirklichkeit werden lassen 
und in einem Mietshaus im Schlössle-
weg ein Kinderheim mit 14 Plätzen 
eröffnet. Private Träger waren zu 
 dieser Zeit noch eine  Seltenheit.

Nach einigen Jahren wurde aber 
deutlich, dass das gemietete Haus auf 
lange Sicht nicht ausreichen würde, 
um die eigenen Visionen umsetzen 
zu können. Nach langer Suche und 
Besichtigung mehrerer Grundstücke 
im Landkreis wurde man in Fessen-
bach fündig. Das Grundstück war 
landwirtschaftlich schlecht zu nutzen 
und wurde zu der Zeit eher als inoffi-
zielle Müllhalde zweckentfremdet. Ob 
der Name FichtenHALDE – den mein 
Vater kreierte – durch diese Tatsache 
inspiriert wurde, ist nicht belegt.

Neubau – Das Haus-
Fichtenhalde

1970 begannen dann die Planungen 
für den pädagogisch ausgerichteten 
Neubau zusammen mit einem regio-
nalen Architekturbüro. Es folgten 
mehrere Jahre intensiver Auseinander-
setzungen mit verschiedenen  Ämtern 
und Behörden. Immer wieder wurde 
das Vorhaben mit unterschiedlichen 
Begründungen behindert und blo-
ckiert. Ich glaube nicht, dass die Prob-
leme in der privaten Trägerschaft be-
gründet waren. Vielmehr konnten sich 
viele Leute einfach nicht vorstellen, 
was hier entstehen sollte. Zudem hat-

ten Kinderheime und ihre Bewohner 
in der Gesellschaft kein gutes Image. 

Im Mai 1974 konnten die Bauarbeiten 
dann endlich aufgenommen werden. 
Auch im Laufe der Bauzeit mussten 
viele bürokratische, örtliche und auch 
zwischenmenschliche Schwierigkei-
ten überwunden werden. Über das 
Haus Fichtenhalde wurde mehrfach 
im Ortschaftsrat des Ortsteils, im 
 Gemeinderat der Stadt und auch im 
Regierungspräsidium verhandelt. Im 
Baurechtsamt von Offenburg habe 
ich vor kurzem Einsicht in die zuge-
hörigen Dokumente genommen, die 
dort mehrere Ordner füllen.

Als Kind habe ich von diesen formel-
len Problemen nichts mitbekommen. 
Ein Erlebnis ist mir aber eindrücklich 
in Erinnerung geblieben. An einem 
Sonntag erhielt mein Vater einen 
Anruf, dass die Baugrube meterhoch 
mit Wasser gefüllt sei. Ich bin dann 
zusammen mit meinem Vater zur 
Baustelle gefahren und war dabei, als 
ein Jugendlicher aus unserem Heim 
in die Baugrube tauchte, um das Pro-
blem zu erkunden. Das Rohr, was den 
Bach durch die Baugrube leitete, war 
mutwillig zerstört und der Ablauf 
 absichtlich verstopft worden. Man 
 wollte offensichtlich nicht, dass das 
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Projekt umgesetzt wird. Wer dafür 
verantwortlich war, konnte nie geklärt 
werden. Für mich als 8-jährigen ein 
aufregendes, aber auch verstörendes 
Erlebnis. Man wollte uns nicht!

Leider gab es in dieser Zeit noch kein 
Netzwerk, das meine Eltern bei der 
Gründung unterstützen konnte. In 
den problematischen Erfahrungen 
aus der Gründungsphase liegt sicher 
das spätere Engagement meines 
 Vaters im VPK begründet. Mein Vater 
hat später viele Mitglieder bei der 
Neugründung unterstützt. 

Das Gebäude wurde von einem 
 großen örtlichen Bauunternehmen 
aus Offenburg erstellt, das später 
auch weltweit tätig war. Eines der 
 wenigen Unternehmen, das sich die 
komplex geplante Bauweise mit 
Beton zum damaligen Zeitpunkt 
 zutraute. Bauen mit Beton und den 
neuen Möglichkeiten, die das bot, 
war zu dieser Zeit noch Neuland. 
 Abgesehen davon mussten für ein 
stabiles Fundament 70 Pfähle tief in 
den Boden gebaut werden. 

Die Bauzeit war für mich eine auf-
regende Zeit. Ich war oft mit meinem 
Vater auf der Baustelle und habe Ein-
blick in viele technische Dinge gewin-
nen können. Nach nur anderthalb 
Jahren Bauzeit konnte das neue Haus 
im Oktober 1975 bezogen werden. 
Der Baufortschritt ist in den Aufzeich-
nungen des Baurechtsamtes doku-
mentiert. Dort ist auch vermerkt, dass 
sich die Kosten für das Projekt auf 
1.148.260 DM belaufen haben. Die 
Höhe der Bausumme und auch die 
Kürze der Bauzeit sind aus heutiger 
Sicht unglaublich.

Das ganze Projekt wäre allerdings 
ohne die tatkräftige Unterstützung 
von vielen aktiven Helfern nicht mög-
lich gewesen. Die damaligen Mit-
arbeitenden, Freunde, Bekannten und 
Unterstützenden haben viel Zeit und 

Energie aufgewendet, um das Haus 
Fichtenhalde möglich zu machen. So 
wurden beispielsweise alle Bretter für 
die Wand- und Deckenverkleidungen 
von uns in Handarbeit selbst grun-
diert, gestrichen und auf der Baustelle 
verteilt. Meine Aufgabe bestand 
meist darin, die gestrichenen Bretter 
in Paketen zu bündeln und die Pakete 
für die Weiterverarbeitung im Haus zu 
verteilen.

Auch der Umzug wurde in Eigenregie 
mit vielen helfenden Händen be-
werkstelligt. Als Transportmittel dien-
ten u.a. mehrere Traktoren mit An-
hänger. Mein Onkel organisierte die 
komplette Volleyballmannschaft des 
ESV Offenburg, um uns beim Umzug 
zu unterstützen. Die Volleyballer 
konnten dafür über viele Jahre die 
Busse der Einrichtung für die Jugend-
arbeit nutzen. 

Ich hatte an diesem Tag eine heftige 
Grippe, was dazu führte, dass ich in 
der ersten Nacht in meinem neuen 
Zimmer wohl einen Fiebertraum 
hatte. Ich bin heute noch überzeugt 
davon, dass ein großer Geier auf dem 
Balkon vor meinem Zimmer saß. 

Die Entwicklung von 
 Fichtenhalde

1977 wurde das Haus Fichtenhalde 
vom Bund Deutscher Architekten 
(BDA) mit der Silbermedaille ausge-
zeichnet, was die Besonderheit des 
Hauses nochmal unterstreicht. Für 
mich war das Haus eigentlich mehr 
oder weniger normal und gegeben. 
Ich habe mich dort immer wohl ge-
fühlt. Egal ob als Kind, Jugendlicher, 
Mitarbeiter oder Leiter.

1978 wurde unsere Schule für Erzie-
hungshilfe gegründet. Sie war anfangs 
mit zwei bis drei Klassenzimmern nur 
im „Schulbereich“ des Haupthauses 
untergebracht. Der Schulneubau ent-
stand erst zwölf Jahre später. Zuvor 
hatte meine Mutter als ausgebildete 
Lehrerin die Beschulung zusammen 
mit anderen Lehrpersonen in enger 
Zusammenarbeit mit der Schule in 
Zell-Weierbach mehr oder weniger 
inoffiziell umgesetzt. Ein Vorhaben 
des Schulamtes, dies zu stoppen, 
wurde verhindert, indem man die 
Kinder einfach ein paar Tage in die 
zuständigen Schulen schickte. Die 
dortigen Lehrer und Schulleiter 
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haben dann offensichtlich dem 
Schulamt deutlich erklärt, dass dies 
keine gute Idee sei. Leider hat sich im 
Schulsystem bis heute nicht viel ver-
ändert. Die Versorgung von bedürfti-
gen Kindern und Jugendlichen ist 
weiterhin unzufriedenstellend und 
die Probleme der Zusammenarbeit 
mit der Jugendhilfe sind immer noch 
nicht gelöst.

In den 80er Jahren wurde in der Ju-
gendhilfe die teilstationäre Betreuung 
entwickelt und immer populärer. Ein-
zelne Fachpersonen sprachen damals 
sogar davon, dass man bald keine sta-
tionären Unterbringungen mehr be-
nötige, weil die Hilfe besser und vor 
allem auch kostengünstiger in Tages-
gruppen erbracht werden könne. 
Auch Haus Fichtenhalde konnte sich 
dieser Entwicklung nicht verschließen. 
Insbesondere der damalige Sozial-
dezernent war ein großer Verfechter 
dieser Richtung und ein ausgespro-
chener Gegner der Heimerziehung. 
Mein Vater hat mir die Situation da-
mals erläutert und mich um meine 
Einschätzung gebeten, ob man nicht 
doch auch eine teilstationäre Betreu-
ung anbieten sollte.

So wurde im Jahr 1987 die Tages-
gruppe mit acht Plätzen eröffnet und 

der Grundstein für die heutigen drei 
Tagesgruppen gelegt. Die erste Tages-
gruppe wurde quasi in Eigenarbeit 
von den Mitarbeitenden und unseren 
Jugendlichen erstellt. Das Klientel war 
schon damals extrem herausfordernd. 
Ich erinnere mich an eine Situation, bei 
der ein Junge aus der TG meterhoch 
in einen Baum geklettert war und 
sich weigerte herunterzukommen.

1990 wurde die heutige Schule auf 
den damaligen Garagen errichtet  
und die Tagesgruppen durch weitere 
Räume auf zwei Tagesgruppen er-
weitert. 

1996 wurde der großen Nachfrage 
nach teilstationären Plätzen mit einem 
weiteren Anbau für eine weitere 
Gruppe (TG3) Rechnung getragen. 

Im Jahr 1996 wurde mit der bundes-
weiten Reorganisation des VPK auch 
der heutige VPK-Landesverband in 
Baden-Württemberg gegründet. 
 Unsere Einrichtung war und ist dem 
VPK eng verbunden. Daran wird sich 
auch in Zukunft nichts ändern.

2007 übernahm ich offiziell die Träger-
s chaft von Haus Fichtenhalde, nach-
dem ich das Haus bereits mehrere 
Jahre zusammen mit meinen Eltern 

geführt hatte. Meinen Einstieg in die 
Leitung hatte ich im Jahr 2000 mit 
der Organisation des 25-jährigen 
 Jubiläums. Für mich war dieser Weg 
immer klar und nur durch meine 
 eigene Motivation getragen. Meine 
Eltern haben uns drei Kinder selbst 
entscheiden lassen und zu keiner Zeit 
mit Erwartungen Druck ausgeübt. 
Meine Schwester hat viele Jahre un-
sere Schule geleitet. Mein Bruder hat 
sich beruflich in eine völlig andere 
Richtung entwickelt. Ich bin in der 
Einrichtung aufgewachsen und konn-
te als Kind, junger Mitarbeiter im 
Gruppendienst und Therapeut viele 
positive Erfahrungen sammeln.

2012 wurden die Tagesgruppen 
durch einen und die Räume der 
Wohngruppe durch mehrere Anbau-
ten erweitert. Ziel war es, dem ge-
stiegenen Raumbedarf gerecht zu 
werden, der durch die differenzierten 
B etreuungsangebote entstanden ist, 
mit denen man den aktuellen An-
forderungen und Bedürfnisse des 
K lientels gerecht  werden wollte. 

2013 wurden meine Eltern mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
Ich habe diese Ehrung angestoßen. 
Dabei war es mir wichtig, dass meine 
Eltern zusammen für ihre Leistung 
und ihr Lebenswerk gewürdigt wer-
den – was nicht ganz einfach war. 
Allzu oft wurden und werden Männer 
für Leistungen geehrt, die sie ohne 
ihre Frauen nicht zustande gebracht 
hätten. Es ist auch der Klarheit der 
 damaligen Oberbürgermeisterin von 
Offenburg zu verdanken, die sich für 
diese gemeinsame Ehrung eingesetzt 
hat.

2016 war der Landkreis händeringend 
auf der Suche nach Plätzen für unbe-
gleitete minderjährige Ausländer, die 
in der Flüchtlingskrise nach Deutsch-
land gekommen waren. Ein am Ge-
meinwesen orientierter Blick gehört 
zu meinem Verständnis und zum 
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 Leitbild von Haus Fichtenhalde. Große 
gesellschaftliche Probleme lassen sich 
nur gemeinschaftlich lösen. Ich habe 
die Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt des Ortenaukreises immer als 
sehr kooperativ erlebt. Ein fachlicher 
Austausch auf Augenhöhe und mit 
gegenseitiger Wertschätzung. Dies 
bedeutet aber auch, dass man die 
Herausforderungen der anderen Seite 
anerkennt und diese bei der Lösung 
unterstützt. So haben wir zusammen 
mit dem Jugendamt die Möglich-
keiten geprüft, wie wir uns an einer 
Lösung der Probleme beteiligen 
 können. 

Ebenfalls im Jahr 2016 haben wir im 
Haus Platane in einem Stadtteil von 
Offenburg unsere erste Außenwohn-
gruppe mit acht Plätzen für traumati-
sierte UMA (unbegleitete, minderjäh-
rige Ausländer) eröffnet. Das neue 
Team startete mit zwei Jugendlichen 
unter problematischen Bedingungen, 
weil sich der Auszug der Arztpraxis im 
Erdgeschoss verzögerte. Die Wohn-
gruppe wurde nach der Flüchtlings-
krise 2019 – wieder in enger Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt 
 Ortenaukreis und großem internen 
Engagement – in eine Wohngruppe 
mit sieben Plätzen umgewandelt, in 
der nun junge Menschen mit Ent-
wicklungstraumatisierungen betreut 
werden.

Auch als im Sommer 2023 der Orten-
aukreis einen dringenden Bedarf 
nach Kriseninterventionsplätzen ge-
äußert hat, haben wir überlegt, wie 
wir den Landkreis bei dieser Heraus-
forderung unterstützen können. Per-
sönlich hatte ich eigentlich keine be-
sonderen Ambitionen die Einrichtung 
weiter auszubauen. Die langjährige 
gute Zusammenarbeit mit dem 
 Jugendamt hat mich aber motiviert, 
über meinen Schatten zu springen 
und nochmal eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Aber ohne eine 
Zukunftsperspektive für die Gesamt-

einrichtung hätte ich diese Entschei-
dung so nicht getroffen. Zwei lang-
jährige Mitarbeitende, die die Einrich-
tung übernehmen werden, eröffnen 
die Perspektive in die Zukunft und 
bringen das persönliche Engagement 
und die kompetente Unterstützung, 
die man zur Umsetzung solcher 
 Projekte braucht.

Gemeinsam haben wir ein Konzept 
entwickelt und in einem sehr ambi-
tionierten Zeitplan umgesetzt. So 
konnte bereits im Januar 2024 unsere 
zweite Außenwohngruppe Haus 
Linde in Achern eröffnet werden. In 
der Kriseninterventionsgruppe wer-
den Kinder im Alter von drei bis neun 
Jahren für maximal zwölf Monate be-
treut. Wie auch schon beim Haus 
 Platane war ich erneut tief beein-
druckt von der Zuversicht und dem 
Tatendrang des neuen Teams. Was 
besonders bemerkenswert ist: Jedes 
einzelne Teammitglied hat den Schritt 
in die Ungewissheit gewagt, indem 
es einen Arbeitsvertrag unterschrieb, 
ohne seinen zukünftigen Arbeitsplatz 
oder das Team vorab persönlich ken-
nengelernt zu haben. Trotz all der 
skeptischen Stimmen in unserer Zeit, 
gibt es offensichtlich nach wie vor 
Menschen, die sich mit Engagement 
und Idealismus Herausforderungen 

stellen – und das gilt auch für unsere 
jüngeren Talente.

Heute bieten wir mit insgesamt 60 
stationären und teilstationären Plät-
zen 11 % aller Plätze im Ortenaukreis 
und sind damit die drittgrößte Ein-
richtung in der Region. Wir haben ein 
einzigartiges und umfassendes Leis-
tungsangebot (stationär, teilstationär, 
Psychotherapie, Schule SBBZ) für 
junge Menschen ab drei Jahren bis 
ins Erwachsenenalter, was nur wenige 
Jugendhilfeeinrichtungen vorweisen 
können. Bemerkenswert ist, dass im 
Ortenaukreis mehr als 50 % der Plätze 
durch das Engagement privater Trä-
ger gestellt werden.

Epilog

Beim Schreiben dieses Rückblicks ist 
mir erneut bewusst geworden, wie 
wichtig es ist, dass wir alle gemein-
sam Fichtenhalde als ein Gesamt-
kunstwerk wahrnehmen. Es ist nicht 
allein die Familie Adam, und es bin 
nicht nur ich in meiner Rolle als Lei-
tung, die Fichtenhalde ausmachen. 
Alle Mitarbeitenden sind Fichtenhalde 
– jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter trägt mit Leidenschaft, Engage-
ment und den individuellen Talenten 
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zur einzigartigen Identität unseres 
Hauses bei.

Ohne die unermüdliche Arbeit, die 
Kreativität und die Hingabe aller, die 
hier gearbeitet haben und noch 
 arbeiten, stünden wir heute nicht an 
diesem Punkt. Alle haben einen un-
vergleichlichen Beitrag geleistet, der 
es uns ermöglicht, unsere Türen für 
die Gesellschaft, für junge Menschen 
und ihre Familien weit offen zu 
 halten.

Unser besonderes Angebot, das Herz-
stück dessen, was wir tun, wird auch 
in den kommenden fünf Jahrzehnten 
und darüber hinaus Bestand haben. 
Solange es Menschen gibt, die sich 
mit unserer Vision von Werten, Zu-
kunft und Gemeinschaft identifizieren 
können, werden wir hier sein, um 
junge Menschen zu unterstützen  
und zu begleiten.

Wir schauen optimistisch nach vorn, 
während der strategische Übergabe-
prozess an die nächste Generation 
voll im Gange ist. Durch bewusstes 
Vorgehen habe ich es geschafft, 
meine drei Kinder von der Bürde 
einer verpflichtenden Familientradi-
tion zu befreien. Dieser Schritt hat 

sich positiv auf ihre Lebensplanungen 
ausgewirkt, indem sie erfolgreich 
 eigene Wege eingeschlagen haben, 
unabhängig vom Lebenswerk ihrer 
Großeltern und der Familie.

Gleichzeitig bereiten wir im Rahmen 
unseres Unternehmens Fichtenhalde 
den Übergang in eine neue Ära vor. 
Zwei erfahrene und langjährige Mit-
glieder unseres Leitungsteams stehen 
ab Ende dieses Jahres bereit, um die 
Verantwortung für die Einrichtungs-

leitung zu übernehmen. Hierdurch 
bleibt Fichtenhalde zwar nicht im bio-
logischen, aber im ideellen Sinne in 
der „Familie“, da die Elemente, die 
unser Unternehmen prägen, weiter-
geführt werden. Die Vision aus dem 
Jahr 1976 und unser Grundgedanke 
bleiben beständig. Unser Fokus auf 
Werte und Ziele bleibt unverändert. 
Unsere Identität, geprägt von Werten 
und Traditionen, wird bewahrt. 

Unsere Einrichtung wird auch zukünf-
tig als beispielhaftes Vorbild für die 
Unterstützung und den Dienst an 
 unserer Gemeinschaft leuchten. Mit 
der sicheren Übergabe in die Hände 
unserer neuen Führungskräfte blicken 
wir zuversichtlich in eine Zukunft, die 
sowohl Kontinuität als auch Fort-
schritt verspricht.

Mit herzlichem Dank für 50  außer- 
gewöhnliche Jahre!

Offenburg im Januar 2025
Martin Adam

©  für alle abgebildeten Fotos: 
Haus Fichtenwalde

Fichtenwalde heute

Fichtenwalde heute
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Appell an  
die Bundes-
politik

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
sehr geehrte Mitglieder der Bundesre-
gierung, sehr geehrte Fraktionsvorsit-
zende der demokratischen Parteien 
im Deutschen Bundestag, 

anlässlich des heutigen 35. Jahresta-
ges der UN-Kinderrechtskonvention 
und angesichts der aktuellen politi-
schen Situation bittet der Bundesver-
band privater Träger der freien Kinder-, 
Jugend- und Sozialhilfe e. V. (VPK) Sie 
im Schulterschluss mit vielen weiteren 
jugendhilfepolitischen Akteuren ein-
dringlich, die Weichen für eine ver-
lässliche Kinder- und Jugendpolitik zu 
stellen. Auch oder gerade nach dem 
Ende der Koalition aus SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP und vor dem 
Hintergrund der sich daraus ergeben-
den Unsicherheiten ist es entschei-
dend, dass unsere Gesellschaft ein 
starkes und nachhaltiges Zeichen für 
die Rechte und den Schutz der jun-
gen Generation setzt. Dies muss vor 
allem auch durch konkrete politische 
Maßnahmen geschehen. Daher bit-
ten wir Sie, zwei zentrale Gesetzesvor-
haben zeitnah umzusetzen, da diese 
richtungsweisend für den Schutz und 
die Teilhabe von jungen Menschen 
sind. 

Die Entwürfe zum Kinder- und Jugend-
hilfe inklusionsgesetz (IKJHG) und zum 
Gesetz zur Stärkung der Strukturen 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
(UBSKM-Gesetz) wurden in den ver-
gangenen Monaten und Jahren mit 
hoher fachlicher Expertise und unter 
Einbeziehung überparteilicher sowie 
zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und Verbände erarbeitet. So ging der 

Erstellung des Referentenentwurfs 
zum IKJHG ein mehrjähriger inten-
siver Beteiligungsprozess voraus, des-
sen Ergebnisse in den Entwurf eines 
Gesetzes eingemündet sind, das ur-
sprünglich noch in dieser Legislatur-
periode verabschiedet werden sollte, 
und für dessen erfolgreiche Umset-
zung insbesondere auch auf kom-
munaler Ebene bereits in großem 
Umfang Vorbereitungen getroffen 
wurden. Ziel des Gesetzes ist die Zu-
sammenführung von Hilfen zur Erzie-
hung und Eingliederungshilfen, um 
jungen Menschen und ihren Familien 
einheitliche und transparente Organi-
sationsstrukturen und damit gleich-
berechtigte Chancen auf Unterstüt-
zung und Teilhabe anbieten zu 
 können. Das mit der konstruktiven 
Aushandlung eines überzeugenden 
IKJHG verbundene Engagement aller 
Beteiligten stellt einen bedeutenden 
Fortschritt auf dem Weg zu einer in-
klusiven Gesellschaft dar. Die sich 
 daraus ergebenden Erwartungen von 
Fachöffentlichkeit, Politik und den 
 betroffenen Familien dürfen nicht 
enttäuscht und das Gesetz unbedingt 
zum Abschluss gebracht werden.

Gleiches gilt für das Gesetz zur Stär-
kung des Schutzes vor sexualisierter 
Gewalt (UBSKM-Gesetz), das ein star-
kes Zeichen für die Rechte der Betrof-
fenen setzt, auf dringende Forderun-
gen der Fachpraxis eingeht und 
 unbedingt noch in dieser Legislatur-
periode zum Abschluss gebracht wer-
den sollte. Besonders wichtig ist die 
langfristige Absicherung der Struktu-
ren der Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM) sowie die Stärkung 
des Betroffenenrates und der Aufar-
beitungskommission. Diese Maßnah-
men können nicht nur zur Prävention 
und Intervention, sondern auch zur 
langfristigen Aufarbeitung von sexua-
lisierter Gewalt einen entscheidenden 
Beitrag leisten. Der Gesetzesentwurf 
ist bereits im Kabinett beschlossen 

und unter den Fraktionen weitge-
hend unstrittig. 

Die Teilhabe aller jungen Menschen 
und ihr Schutz vor sexualisierter Ge-
walt sind Rechte, die nicht verhandel-
bar sind. Ganz unter dem Motto des 
17.  Kinder- und Jugendberichts 
 „Aufwachsen mit Zuversicht und Ver-
trauen“ appellieren wir daher an die 
Verantwortung der politischen Ent-
scheidungsträger: Setzen Sie ein 
 klares Zeichen für den Schutz junger 
 Menschen und für eine inklusive, 
chancen gerechte Zukunft. Zeigen Sie 
Mut und verabschieden diese drin-
genden Gesetzesvorhaben. Nur so 
kann das Vertrauen in die Politik ge-
stärkt und die Zuversicht für die junge 
Generation wiederhergestellt werden. 
Wir bitten Sie, Ihrer Verantwortung 
gerecht zu werden und sich klar zur 
Förderung, zu den Rechten und dem 
Schutz aller jungen Menschen zu 
 bekennen. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
 Unterstützung!

VPK-Bundesverband e.V.
Berlin, den 20. November 2024
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Der VPK auf  
dem 18. DJHT  
in  Leipzig!

Vom 13. bis 15. Mai 2025 findet unter 
dem Motto „Weil es ums Ganze geht: 
Demokratie durch Teilhabe verwirk-
lichen!“ in Leipzig der 18. Deutsche 
Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) 
statt. Auch der VPK wird wieder mit 
einem Messestand beim DJHT vertre-
ten sein. Im Fokus unserer Präsenta-
tion steht das Thema „Kinderschutz“. 
So werden wir u.a. unsere „Hand-
reichung zur Entwicklung und 
 Umsetzung eines Schutzkonzeptes“ 
vorstellen, zum anderen bieten wir in 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Andreas 
Schrenk eine digitale Lunch Break 
Session an. Diese widmet sich dem 
Thema „Schutzkonzepte in der 
 Kinder- und Jugendhilfe – Konkrete 
 Anwendungsbeispiele in Theorie und 
Praxis“.

Zudem präsentieren wir am Messe-
stand die neue VPK-App OMBUDDY, 
die darauf abzielt, die bestehenden 
Beteiligungs-, Informations- und Be-
schwerdemöglichkeiten in den VPK-
Mitgliedseinrichtungen zu erweitern 
und zu verbessern. Mehr Infos zur 
OMBUDDY-App: 
https://www.vpk.de/de/leistungen/ 
app-ombuddy/

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 
Stand E 15 in der Halle 2 und den 
Austausch mit Ihnen!

Weitere Infos zum DJHT 2025: 
www.jugendhilfetag.de
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Max Ruf

Fachkonferenz 
Kinder- und 
Jugendhilfe in 
Augsburg

Veranstalterin Ulrike Bahr, MdB, 
 Vorsitzende des Vorsitzende des 
 Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Am 18. November hatte Frau  
Ulrike Bahr, MdB, wie schon seit eini-
gen  Jahren, wieder zur einer jähr-
lichen Fachkonferenz Kinder- und 
Jugend hilfe eingeladen. Rund 
90 Expert* innen, hauptsächlich aus 
Bayern, waren Ihrer Einladung ins 
Hotel Diako gefolgt, um über die 
 inklusive Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe zu diskutieren.

Leider ist es mit dem Ende der Ampel-
Regierung und den anstehenden 
Neu wahlen im Februar unwahrschein-
lich geworden, dass noch in dieser 
Wahlperiode das Gesetz zur Inklusiven 
Kinder- und Jugendhilfe beschlossen 
werden kann, so Frau Bahr, MdB in 
ihrer Einführung in den Fachtag. 

Die Frustration deswegen ist hoch, 
sowohl in den Fachverbänden als 
auch in der Politik, führt sie weiter 
aus. „Seit Jahrzehnten arbeiten wir 
alle an der „großen“ oder „Inklusiven“ 
Lösung, also dem Vorhaben, die Ein-
gliederungshilfe für Kinder mit Behin-
derungen und die Kinder- und Ju-
gendhilfe miteinander zu verbinden.“

Die Fachkonferenz wurde berei- 
chert durch Redebeiträge von 
Referent* innen aus ganz Deutsch-
land. Dr.  Benjamin Froncek von der 
Arbeits stelle Kinder- und Jugend-

hilfestatistik in Dortmund glich die 
Regelungen des vorliegenden Ge-
setzentwurfs mit den Fachdiskussio-
nen der letzten Jahre ab, die er mit 
seiner Kollegin Ines Röhm im Rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitung 
des Gesetzgebungsprozesses aufge-
arbeitet und zusammengestellt hatte. 
In der anschließenden Diskussion gab 
es et liche Befürworter der pragmati-
schen Lösung des Gesetzentwurfs, 
mit zwei unterschiedlichen Leistungs-
tatbeständen zu arbeiten und damit 
faktisch im Jugendamt getrennte Ab-
teilungen für Eingliederungshilfe und 
Hilfen zur Erziehung aufzubauen. Es 
gab aber auch Widerspruch und 
 weiterhin den Wunsch, mit einem 
einheitlichen Leistungstatbestand das 
inklusive Denken stärker zu befördern. 
Ein weiterer wichtiger Diskussions-
punkt waren die Finanzen: Der Ge-
setzentwurf, so die Kritik, berücksich-
tigt die Kosten der Umstellung und 
die Kosten eines besseren Zugangs 
zu Leistungen nicht angemessen und 
lässt die Kommunen damit allein.

Stephan Hiller, Geschäftsführer des 
katholischen Erziehungshilfeverband 
BVkE, gab anschließend einen Über-
blick über das Projekt „Inklusion Jetzt“, 
mit dem der BVkE und der evange-
lische Erziehungshilfeverband EREV 
gemeinsam mit mehr als 60 Einrich-
tungen Bedingungen und Möglich-
keiten inklusiver Kinder- und Jugend-
hilfe entwickelt und praktisch erprobt 
haben. Manuela Bierbaum, die in der 

Diakonie Hochfranken unter anderem 
den Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
verantwortet, gab danach sehr ein-
drückliche Praxisbeispiele. Diese Bei-
spiele illustrierten sehr plastisch, wes-
halb wir eine inklusive Kinder- und 
 Jugendhilfe brauchen. Sie zeigte aber 
auch sehr bildhaft und optimistisch 
auf, wie viel gute Kooperation schon 
mit dem Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG) von 2021 möglich ist.

Im letzten Teil erläuterten Marie 
 Fingerhut vom Team Inklusion im 
Bayerischen Landesjugendamt und 
Thomas Bärthlein in seinem Ehren-
amt als Vorsitzender des Vereins Un-
abhängige Ombudsstelle für die Kin-
der- und Jugendhilfe in Bayern e. V., 
welche Schritte zu mehr Inklusion 
und Beteiligung Bayern in der Umset-
zung des KJSG bereits gegangen ist.

Ausgehend von ihren Referaten 
kamen das Fachpublikum und die 
Referent*innen gut ins Gespräch über 
Pragmatismus und Innovation im 
 Gesetzentwurf, über Inklusion als 
Chance für eine zukünftige Kinder- 
und Jugendhilfe, über Verfahrenslot-
sen, Ombudsstellen und die gemein-
same Verantwortung von Trägern 
und Behörden. „Ich bin mir sicher, dass 
die gute Arbeit, die im Beteili gungs-
prozess für diesen Gesetzentwurf be-
reits geleistet wurde, nicht umsonst 
war – und sich dieses Projekt in der 
nächsten Legislaturperiode positiv 
weiterentwickeln wird“, so Frau Bahr, 
MdB in ihrem Schlussstatement.

(Foto: Büro Ulrike Bahr)
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Rechts Ulrike Bahr, links Max Ruf
(Foto: Büro Ulrike Bahr)
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorstand: Alexandra Mollenkopf,  

Martin Adam, Susanne Swoboda

Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald

Telefon: 07 81 / 9 48 21 63

Telefax: 07 81 / 93 74 50

E-Mail: kontakt@vpk-bw.de

Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstand: Kerstin Kranz,

Bernd Sester, Melanie Wagner

Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen

Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
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Internet: www.vpk-bayern.de 
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Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Geschäftsführender Vorstand:  

Anna  Kroupa

Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam

Telefon: 03 31 / 58 11 53 77

E-Mail: office@vpk-brb.de 

Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
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Sven Gebauer
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Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
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Johannes Steigleder 
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Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 

Telefax: 0 66 61/ 63 51
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Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
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 Schwertfeger, Andrea Sommerfeld
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Telefon: 03 81 / 25 54 88 26

E-Mail: info@vpk-mvp.de

Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband Niedersachsen e. V. 
Vorstand: Ilka Lindner, Georg Berenzen, 

Peter Falkenberg

Nikolaiwall 3, 27283 Verden

Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45

Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47

E-Mail: info@vpk-nds.de

Internet: www.vpk-nds.de

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorstand: Oliver Odenthal, Heike Zehme, 

Philipp Spiekermann

Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg

Telefon: 0 23 91 / 58 197-60

Telefax: 0 23 91 / 58 197-69

E-Mail: info@vpk-nw.de

Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Sabrina Pflaum, Rosanna Coco, 

Svenja Simon

Professor-Rippel-Str. 38, 55765 Birkenfeld

Telefon: 0 68 82 / 4 00 96 80 

Telefax: 0 68 82 / 4 00 96 89

E-Mail: info@vpk-rlp.de

Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorstand: Ulrich Kuschnik,  

Sibylle Gierschner, Johannes Witzke,  

Tobias Engel

Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf

Telefon: 03 52 00 / 29 30 70

Telefax: 03 52 00 / 29 10 42

E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de

Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsident: Martin Adam
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
Vizepräsident: Oliver Odenthal
Fachreferentinnen: Sophia Reichardt reichardt@vpk.de 
 Janine Hahn hahn@vpk.de 
 Hannah Adam hannah.adam@vpk.de 
Michaelkirchstr. 17 / 18, 10179 Berlin
Telefon: 0 30 / 58 58 17 16 01
E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de
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Anmeldung zum VPK-PODIUM 2025:
https://www.vpk.de/de/veranstaltungen/vpk-podium/podium-2025/
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 Intelligenz in 
der Kinder- und 
 Jugendhilfe 

Michael Macsenaere (Hg.)

Ernst Reinhardt Verlag München, 
1. Auflage 2024

Mit passendem zeitlichen Vorlauf  
zum nächsten VPK-PODIUM, das am 
29. April 2025 in Berlin zum Thema 
„Menschliche Nähe trifft Algorithmus: 
Künstliche Intelligenz als Partner in 
der Kinder- und Jugendhilfe“ stattfin-
det, erschien im November 2024 das 
von Michael Macsenaere herausge-
gebene Buch „Künstliche Intelligenz 
in der Kinder- und Jugendhilfe“, auf 
das wir an dieser Stelle aufmerksam 
 machen und dessen Lektüre wir 
 unbedingt empfehlen möchten.

In ihrem 136 Seiten umfassenden Werk 
zeigen Herausgeber Michael Macse-
naere, wissenschaftlicher Direktor des 
Instituts für Kinder und Jugendhilfe 
(IKJ) und Professor an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz und an 
der Hochschule Niederrhein, und 14 
weitere Autor*innen anhand von Fall-
studien und konkreten Anwendungs-
beispielen, welche Möglichkeiten 
künstliche Intelligenz (KI) Fach- und 
Führungskräften im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe eröffnen kann 
und wie KI in der Sozialen Arbeit kon-
kret eingesetzt werden kann, um 
 Arbeitsprozesse zu optimieren, Ar-
beitszeiten zu reduzieren und indivi-
duelleres pädagogisches Handeln zu 
ermöglichen. Dabei werden auch 
ethische Aspekte und Anforderungen 
an den Datenschutz kritisch beleuch-
tet und es wird diskutiert, wie KI nach-

haltig und verantwortungsvoll zur 
Steigerung des Wohls junger Men-
schen eingesetzt werden kann.
Untergliedert in die drei Abschnitte 
„Grundlagen Künstlicher Intelligenz 
(KI) in der Kinder- und Jugendhilfe“, 
„Erfahrungen mit KI in der Kinder- 
und Jugendhilfe“ und „Ausblick und 
Empfehlungen“ zeigen die Autor*-
innen auf spannende, praxisnahe und 
auch für Einsteiger*innen in die The-
matik gut verständliche Art und Weise 
auf, welche Möglichkeiten, Chancen, 
aber auch Herausforderungen mit der 
Thematik verbunden sind und warum 
es sich lohnt, den rechtzeitigen Ein-
stieg in die neue Technologie nicht 
zu verpassen. Künstliche Intelligenz 
(KI) wird in den kommenden Jahren 
in weite Bereiche unseres Lebens Ein-
zug halten und tiefgreifende, teilwei-
se sogar disruptive Veränderungen 
mit sich bringen. So wird es nicht nur 
darauf ankommen, die eigene Einrich-
tung digitaler und „KI-affin“ aufzustel-
len, sondern es wird mindestens 
 genauso bedeutend sein, die beglei-
teten jungen Menschen beim Herein-
wachsen in die uns alle immer schnel-
ler und immer häufiger umgebende 
Technologie vorzubereiten. Schon 
heute treffen (junge) Menschen in 
den unterschiedlichsten Zusammen-

hängen auf zunehmend menschen-
ähnlich kommunizierende Chatbots 
und treten mit diesen in den Dialog. 
Auftrag und Verantwortung der Fach-
kräfte in der Kinder- und Jugendhilfe 
muss es sein, die  jungen Menschen 
mit den Herausforderungen und 
 Gestaltungsmöglichkeiten von KI ver-
traut zu machen und eine zumindest 
in Teilen zu verzeichnende Hilflosig-
keit wie im Umgang mit Sozialen 
 Medien zu vermeiden. Gleichzeitig 
kann nicht oft genug darauf hinge-
wiesen werden, dass KI gerade in 
 pädagogischen Prozessen niemals 
isoliert eingesetzt werden darf, son-
dern vielmehr stets als integrativer 
Ansatz verstanden werden muss, der 
Fachkräfte in ihrer Expertise unter-
stützt und nicht ersetzt.

Wir freuen uns darauf, Michael 
 Macsenaere und die Mitautor*innen 
Christina Plafky und Daniel Hahn im 
Rahmen unserer Fachveranstaltung 
PODIUM am 29. April 2025 in Berlin 
persönlich begrüßen zu dürfen und 
in ihren Fachvorträgen zum Thema 
„KI in der Kinder- und Jugendhilfe“ 
mehr über dieses spannende und 
sehr aktuelle Thema zu erfahren. 
Allen, die sich vorab ausführlich mit 
der Thematik befassen möchten, sei 
die Lektüre des vorliegenden Buches 
sehr empfohlen.

Das Buch „Künstliche Intelligenz in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ ist im Okto-
ber 2024 mit einem Umfang  
von 136 Seiten im Ernst Reinhardt  
Verlag München Verlag erschienen 
und kann unter der ISBN-Nummer 
978-3-497-0327-3 zum Preis von 
29,90 Euro bezogen werden.

Weitere Informationen zum PODIUM 
2025 mit dem Thema „Menschliche 
Nähe trifft Algorithmus: Künstliche 
 Intelligenz als Partner in der Kinder- 
und Jugendhilfe“ finden Sie auf 
Seite 44 dieses Hefts.

Buchbesprechung
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Krisenhafte Ver-
läufe in den Er-
ziehungshilfen – 
Kooperationen, 
Risikopartner-
schaften, Verant-
wortungsge-
meinschaften

Gunter Groen, Maren Peters, 
Mathias Schwabe und  
Jack Weber (Hrsg.)

Junge Menschen, die aufgrund her-
ausfordernder Verhaltensweisen oder 
komplexer Problemlagen in den be-
stehenden Unterstützungssystemen 
der Kinder- und Jugendhilfe keine 
passende Hilfe finden, rücken seit vie-
len Jahren zunehmend ins Zentrum 
der medialen und fachlichen Auf-
merksamkeit. Da sich diese Zielgrup-
pe häufig an der Schnittstelle unter-
schiedlicher Hilfesysteme bewegt 
und sich damit stetig auch das Risiko 
einer Exklusion erhöht, werden in der 
Fachwelt verschiedene Konzepte dis-
kutiert, welche den jungen Menschen 
eine bestmögliche Unterstützung 
bieten sollen. 

Das Buch „Krisenhafte Verläufe in den 
Erziehungshilfen – Kooperationen, 
 Risikopartnerschaften, Verantwor-
tungsgemeinschaften“ von Gunter 
Groen, Maren Peters, Mathias Schwa-
be und Jack Weber widmet sich 
ebendieser Herausforderung und bie-
tet einen tiefgehenden Einblick in die 
Herausforderungen und Innovatio-

nen im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung bei hochkomplexen Hilfesituati-
onen. Das Werk setzt sich intensiv mit 
verschiedenen Formen der Zusam-
menarbeit auseinander, die sich in 
den letzten Jahren zwischen öffentli-
chen und freien Trägern sowie weite-
ren Akteur*innen im Handlungsfeld 
entwickelt haben. Der Fokus der 
Autor*innen liegt hierbei auf der Ver-
mittlung eines praxisnahen Einblicks, 
wie trotz einer teilweisen Fragmentie-
rung bestehender Hilfesysteme Kon-
zepte in der Kinder- und Jugendhilfe 
junge Menschen mit komplexem Hil-
febedarf wirksam unterstützen kön-
nen. 

Das in vier Hauptabschnitte unterglie-
derte Werk bietet einen guten Über-
blick über bereits bestehende koope-
rative Organisationsmodelle wie die 
Hamburger Koordinierungsstelle indi-
viduelle Hilfen, Individual-Angebote 
aus dem Trägerverbund Wolfenbüttel 
oder das Reutlinger Modell sowie 
deren praktische Umsetzung. Im ers-
ten Kapitel werden die Konzepte der 
verschiedenen Organisationsmodelle 
für Verantwortungsgemeinschaften 
vorgestellt, die als Beispiele für inno-
vative Kooperationsansätze dienen. 

Im zweiten Kapitel wird anhand von 
konkreten Fallbeispielen praxisnah 
und anschaulich illustriert, wie in ver-
fahrenen Hilfesituationen durch inter-
disziplinäre Zusammenarbeit Lösun-
gen gefunden werden können. Die 
Weiterentwicklung der Träger- und 
Kooperationsbeziehungen stellt den 
Schwerpunkt des dritten Kapitels dar 
und gibt wichtige Impulse für die zu-
künftige Praxis. Für eine umfassende 
Betrachtung wird im vierten Kapitel 
zudem die Wirksamkeit der vorge-
stellten Modelle anhand von Evaluati-
onen kritisch überprüft, bevor das 
Buch mit offenen Fragen und Pers-
pektiven für die Zukunft schließt.

Das Werk „Krisenhafte Verläufe in den 
Erziehungshilfen“ gibt einen gelunge-
nen und praxisnahen Überblick über 
bereits bestehende und wirksame Or-
ganisationsmodelle im Rahmen der 
Unterstützung junger Menschen mit 
komplexem Hilfebedarf. Die Beiträge 
verdeutlichen eindrucksvoll das Po-
tenzial und die Möglichkeiten, die in 
verbindlichen kooperativen Unter-
stützungsansätzen liegen. Zugleich 
bietet die gelungene Verbindung von 
Theorie und Praxis wertvolle Anre-
gungen für die Ausweitung und Wei-
terentwicklung von kooperativen Un-
terstützungsformen. Somit stellt das 
Buch ein bedeutsames Werk für die 
Kinder- und Jugendhilfe dar, welches 
aktuelle Herausforderungen aufgreift, 
durch seine innovativen Lösungsan-
sätze überzeugt und auf diese Weise 
eine wertvolle Ressource für die Ar-
beit im Handlungsfeld bietet.

Das Buch ist im Beltz Juventa Verlag 
erschienen. 

ISBN: 978-3779968412
Ladenpreis: 32,00 Euro (341 Seiten)
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Autorin: Hannah Adam

Bu
ch

be
sp

re
ch

un
gWie entsteht  

ein Baby?

Von Cory Silverberg,  
mit Illustrationen von  
Fiona Smyth

Wie erklärt man einem Kind auf alters -
gerechte Art und Weise, wie es auf 
die Welt gekommen ist – ohne dabei 
in stereotype Rollenmuster zu verfal-
len oder bestimmte Familienformen 
auszuschließen? Cory Silverberg hat 
mit ihrem Kinderbuch „Wie entsteht 
ein Baby?“ eine Antwort auf diese 
Frage gegeben, die so einzigartig und 
vielfältig ist wie die Familien, an die es 
sich richtet. Das Buch bricht mit tra-
ditionellen Erzählweisen und bietet 
stattdessen eine offene und empa-
thische Möglichkeit, die Entstehung 
des Lebens zu erklären – ein Zugang, 
der Kindern eine liebevolle Aufklärung 
ermöglicht und gleichzeitig Raum für 
individuelle Geschichten lässt.

Mit einer erfrischend inklusiven und 
diversen Perspektive bietet das Buch 
eine altersgerechte, genderneutrale 
und wertfreie Erklärung darüber, wie 
Babys entstehen – ohne sich dabei 
auf traditionelle Familienbilder oder 
kulturelle Stereotypen zu beschrän-
ken. Mit Offenheit und Flexibilität 
werden die biologischen Grundlagen 
der Fortpflanzung – Ei, Samen, Gebär-
mutter und die Entstehung eines 
Babys beschrieben. Es geht weniger 
darum, wie genau jedes Baby entsteht, 
sondern vielmehr darum, Kinder in 
einen Dialog mit ihren Bezugsperso-
nen einzuladen, um ihre persönliche 
Familiengeschichte zu erkunden. 
 Dadurch wird eine einfühlsame und 
bedürfnisorientierte Auseinanderset-
zung mit einem oft tabuisierten 
Thema ermöglicht.

Die farbenfrohen und verspielten 
 Illustrationen von Fiona Smyth unter-
streichen die Botschaft und den An-
satz des Buches: Sie sind lebendig, 
 divers und bewusst vereinfacht ge-
halten. Auf diese Weise wird Kindern 
mit unterschiedlichen familiären und 
kulturellen Hintergründen Raum zur 
Identifikation geboten und jeweilige 
Unterschiede werden auf sinnhafte 
und bunte Weise dargestellt. So wird 
für die Abbildung gesellschaftlicher 
Vielfalt bei den Illustrationen bei-
spielsweise bewusst auf die Darstel-
lung von Geschlechtsteilen oder Ge-
schlechterrollen verzichtet. Menschen 
werden mit Fantasiehautfarben, mit 
und ohne Rollstuhl, mit und ohne 
Brille oder mit und ohne Hijab darge-
stellt. Auf diese Weise bietet das Buch 
auf spielerische Art verschiedensten 
Familienformen, Diversitäten und 
Konstellationen des Aufwachsens 
eine Plattform und lädt dazu ein,  
alle Geschichten gleichwertig zu 
 betrachten. 

Insgesamt ist „Wie entsteht ein Baby?“ 
ein wertvolles Kinderbuch, das auf 
sensible Weise komplexe Themen  

wie Fortpflanzung und Familienviel-
falt  erklärt. Es geht über eine reine 
Wissensvermittlung hinaus und för-
dert Akzeptanz, Empathie und Offen-
heit. Somit stellt das Buch ein wun-
derbares Werkzeug für Familien oder 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen dar, die ein inklusives und liebe-
volles Verständnis von der Entste-
hung des Lebens vermitteln möchten 
– ein Buch für jede Art des Aufwach-
sens und jede Art von Kind.

Das Buch ist im Mabuse Verlag 
 erschienen. 
ISBN: 978-3-86321-170-7
Ladenpreis: 19,00 Euro (39 Seiten)
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Rechtsprechung 

§Aktuelle  
Rechtsprechung

Liebe Mitglieder,

in der Rechtsprechung zum Entgelt-
recht gab es in den letzten Monaten 
kaum Bewegung, so dass in der heu-
tigen Ausgabe andere Themenbe-
reiche Platz finden können, die für die 
Kinder- und Jugendhilfe mindestens 
genauso relevant sind. Im Schwer-
punkt wird es in dieser Ausgabe um 
die aktuelle Rechtsprechung zum 
 Betriebserlaubnisrecht gehen. Im 
 Anschluss daran finden sich dann 
noch ein paar interessante Entschei-
dungen aus angrenzenden Rechts-
bereichen, u.a. aus dem Steuerrecht 
zur Frage der Steuerfreiheit bei 
 familienähnlichen Wohnformen. 

Betriebserlaubnisrecht

Voraussetzungen zur Aufhebung 
einer Betriebserlaubnis
Das Oberverwaltungsgericht NRW 
hat am 21. August 2024 unter dem 
AZ 12 B 519/24 einen Beschluss ge-
fasst, der die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs der Antragstellerin 
(Trägerin einer Jugendhilfeeinrich-
tung) gegen die Aufhebung der 
 Betriebserlaubnis für eine der Einrich-
tungen der Trägerin anordnet.

Die betriebserlaubniserteilende Be-
hörde hatte zuvor die Betriebserlaub-
nis für die Einrichtung aufgehoben, 
wogegen sich die Trägerin der Ein-
richtung zunächst erfolglos vor dem 
Verwaltungsgericht Münster wehrte. 
Dieses hatte zunächst keine Beden-
ken, der Aufhebung der Betriebser-
laubnis zuzustimmen und sah den 
 Ermessensspielraum der Behörde als 
nicht überschritten an. Gegen diese 
Entscheidung setzte sich die Trägerin 
nun in der zweiten Instanz erfolgreich 
zur Wehr. Das OVG NRW kam nämlich, 
anders als das VG Münster, zu dem 
 Ergebnis, dass die betriebserlaubniser-
teilende Behörde zumindest ermes-
sens fehlerhaft gehandelt habe. Da der 
Entzug einer Betriebserlaubnis nur als 
letzte Maßnahme (ultima ratio) in 
Frage käme und mildere Mittel zur 
Verfügung ständen, ordnete das OVG 
nun die Aussetzung der Vollziehung 
an.

Die Trägerin (Antragstellerin) machte 
in diesem Verfahren im Wesentlichen 
geltend, dass die Annahme des An-
tragsgegners (der betriebserlaubnis-
erteilenden Behörde), sie besitze nicht 
(mehr) die für den Betrieb erforder-
liche Zuverlässigkeit, u.a. auf einer un-
zureichenden Sachverhaltsaufklärung 
beruhe und damit auf einer nicht aus-
reichenden Tatsachengrundlage. Die 
Entscheidung des Antragsgegners sei 
zudem ermessensfehlerhaft. Zwin-
gendes Kernelement einer fehler-
freien Ermessensausübung sei die 
 Beachtung der gesetzlichen Grenzen 
des Ermessens, insbesondere in 

 Gestalt des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und betroffener grund-
rechtlicher Positionen. Eine solche 
Prüfung sei mit dem streitgegen-
ständlichen Bescheid nicht erfolgt. 
Eine Mängelberatung und etwaige 
Auflagenerteilung sei vorrangig im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung auf der Ebene der Erforder-
lichkeit zu prüfen gewesen. Die „ulti-
ma ratio Maßnahme der Aufhebung“ 
sei unverhältnismäßig und es ständen 
zudem mildere Mittel zur Verfügung. 
Schließlich sei erkennbar auch keine 
Angemessenheitsprüfung unter Be-
rücksichtigung der Nachteile des An-
tragstellers nach Art. 12 GG (also der 
grundrechtlich garantierten Berufs-
ausübungsfreiheit) sowie der Grund-
rechte der Kinder vorgenommen 
worden. Insbesondere sei nicht ge-
prüft worden, welche Folgen der 
 „Widerruf“ für die Kinder durch einen 
Wechsel des Lebensmittelpunkts 
habe.

Mit diesem Vortrag überzeugte die 
Trägerin das OVG, welches seine Ent-
scheidung umfangreich begründete. 
Auf diese Ausführungen ist detaillier-
ter einzugehen, da sich daraus auch 
Rückschlüsse für vergleichbare Fälle 
ableiten lassen.

Das Verwaltungsgericht ist in diesem 
Fall zunächst davon ausgegangen, 
dass die angefochtene Aufhebung 
der Betriebserlaubnis auf § 45 Abs. 7 
Satz 2 SGB VIII beruhe. Dieser im 
 Rahmen des KJSG eingefügte Satz 
besagt, dass eine Betriebserlaubnis 

 

Rechtsprechung
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aufgehoben werden kann, wenn die 
Voraussetzungen für eine Erteilung 
der Betriebserlaubnis nach Absatz 2 
nicht oder nicht mehr vorliegen. 
Durch dieses Einfügen sind die Hand-
lungsmöglichkeiten der jeweils zu-
ständigen Behörde erweitert worden, 
indem ergänzend zur pflichtigen Auf-
hebung der Betriebserlaubnis nach 
Satz 1 die Möglichkeit hinzugekom-
men ist, die Erlaubnis im Ermessens-
wege zurückzunehmen oder zu 
 widerrufen, wenn die Erteilungsvor-
aussetzungen von vornherein fehlten 
oder nachträglich weggefallen sind. 
Damit sollte nach dem Willen des 
 Gesetzgebers der betriebserlaubnis-
erteilenden Behörde das notwendige 
differenzierte Instrumentarium an die 
Hand gegeben werden, um sowohl 
konkrete Kindeswohlgefährdungen 
abwehren zu können (Satz 1) als auch 
(lediglich) „strukturellen Gefährdun-
gen“ zu begegnen, die sich aus einer 
anfänglichen oder nachträglichen 
Rechtswidrigkeit der Betriebserlaub-
nis ergeben (Satz 2).

Nach § 45 Abs. 2 SGB VIII setzt die 
 Erteilung der Erlaubnis voraus, dass 
das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung gewährleis-
tet ist (Satz 1), was in der Regel u. a. 
dann anzunehmen ist, wenn der 
 Träger die für den Betrieb der Einrich-
tung erforderliche Zuverlässigkeit 
 besitzt (Satz 2 Nr. 1). Satz 3 nennt 
 sodann Regelbeispiele für eine vor-
liegende Unzuverlässigkeit, die an 
B etreiberpflichten des Unternehmers 
aus dem SGB VIII anknüpfen. Die Auf-
zählung ist aufgrund des eingefügten 
„insbesondere“ nicht abschließend. 
Ausweislich der Gesetzesbegründung 
ist die Regelung an den im Gewerbe-
recht üblichen und im gesamten 
Wirtschaftsverwaltungsrecht verwen-
deten Begriff der Zuverlässigkeit 
 angelehnt.

Diese Zuverlässigkeit ist ein Aspekt 
der Eignung des Trägers und tritt 

neben die persönliche Eignung von 
Einrichtungsleitung und Personal. Bei 
der Erteilung der Erlaubnis ist die Zu-
verlässigkeit anhand einer Prognose 
zu ermitteln.

Entfällt die erforderliche Zuverlässig-
keit nach Erteilung der Betriebser-
laubnis, greift das Instrumentarium 
des Absatzes 7, da sich dieser auf die 
Erteilungsvoraussetzungen bezieht; 
die Betriebserlaubnis kann „in letzter 
Konsequenz“ aufgehoben werden.

Die in § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII auf-
geführten Regelbeispiele sollen nach 
der Gesetzesbegründung in der 
 Praxis häufig vorkommende Tatbe-
stände aufgreifen, die regelmäßig 
den Schluss zulassen, dass bei ihrem 
Vorliegen das Kindeswohl in der Ein-
richtung nicht sichergestellt ist. Da-
nach besitzt ein Träger die erforder-
liche Zuverlässigkeit insbesondere 
dann nicht, wenn er in der Vergan-
genheit nachhaltig gegen seine Mit-
wirkungs- und Meldepflichten nach 
den §§ 46 und 47 verstoßen hat 
(Nr. 1). Dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz werde dadurch Rechnung 
getragen, dass nicht bereits jeder Ver-
stoß gegen Mitwirkungs- und Melde-
pflichten sowie gegen behördliche 
Auflagen zur Vermutung der Unzu-
verlässigkeit führe. Vielmehr bedürfe 
es eines „nachhaltigen“ bzw. „wieder-
holten“ Verstoßes. Da die gesondert 
aufgeführten Tatbestände, welche  
die Unzuverlässigkeitsvermutung 
 begründeten, als Regelbeispiele zu 
interpretieren seien („insbesondere“), 
könnten auch vergleichbare Verstöße 
die Unzuverlässigkeit des Trägers 
einer Einrichtung begründen.

Ausgehend von diesen Überlegun-
gen sprach nach Auffassung des OVG 
viel dafür, dass die Umstände, auf die 
der Antragsgegner seine Ermessens-
entscheidung gestützt hat, mangels 
ausreichender Sachverhaltsermittlung 
nicht tragen. 

An dieser Stelle kommen wir auch 
schon zu einem ersten, wesentlichen 
Aspekt der OVG-Entscheidung. 

Die betriebserlaubniserteilende Be-
hörde hatte in der Begründung ihres 
Bescheides zur Aufhebung der Be-
triebserlaubnis zu erkennen gegeben, 
dass für sie die Gesamtheit der ange-
nommenen Verstöße der Antragstel-
lerin gegen Mitwirkungs- und Melde-
pflichten für entscheidungsleitend 
war („In der Zusammenschau dieser 
Entwicklungen hat der Träger in den 
vergangenen Jahren gravierend und 
dauerhaft gegen seine Mitwirkungs- 
und Meldepflichten nach § 47 Absatz 
1 SGB VIII verstoßen, so dass ich die 
erforderliche Trägerzuverlässigkeit 
gem. § 45 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII nicht 
mehr als gegeben ansehe.“).

Nun ist das einer Behörde eingeräum-
te Ermessen gemäß § 39 Abs 1 S. 1 
SGB I entsprechend dem Zweck der 
Vorschrift unter Einhaltung der ge-
setzlichen Grenzen auszuüben. Die 
gerichtliche Kontrolle der Ermessens-
entscheidung beschränkt sich auf die 
Einhaltung dieses rechtlichen Rah-
mens (§ 114 Satz 1 VwGO). Eine auf 
mehrere Gründe gestützte Ermes
sensentscheidung ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwal
tungsgerichts jedoch rechtswidrig, 
wenn nach dem Ermessen der Be
hörde alle Gründe in ihrer Gesamt
heit die Entscheidung rechtfertigen 
sollen, aber nicht sämtliche heran
gezogenen Gründe tragfähig sind 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Mai 1981 
– 1 C 169.79). 

In diesem konkreten Fall haben sich 
nun zumindest einzelne Begrün-
dungselemente als nicht tragfähig er-
wiesen, so dass folgerichtig die ge-
samte Entscheidung aufzuheben war. 
Dies liest sich im Beschluss des OVG 
so: „Erweisen sich – wie vorliegend – 
 jedenfalls einzelne der vom Antrags-
gegner angenommenen Begründungs-

Autor: Michael du Carrois
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elemente als nicht tragfähig, schlägt 
dies mithin auf die an eine Gesamt-
heit von Verstößen anknüpfende Er-
messensausübung durch und führt 
zur Rechtswidrigkeit des auf § 45 
Abs. 7 Satz 2 SGB VIII gestützten 
 Widerrufs. Dabei hat der Senat nicht 
zu prüfen, ob die Entscheidung ermes-
sensfehlerfrei auf verbleibende, für 
sich genommen nicht zu beanstan-
dende Begründungselemente hätte 
gestützt werden können.“

Sofern man sich die Entscheidung in 
allen Einzelheiten zu Gemüte führt, 
werden dort einige gravierende 
Punkte benannt, welche von der be-
triebserlaubniserteilenden Behörde 
für den Entzug der BE herangezogen 
worden sind. Dazu zählten (angeb-
liche) konzeptionellen Änderungen, 
der Auszug einer innewohnenden 
Fachkraft, weitere Verstöße gegen 
Meldepflichten, die Betreuung von 

mehreren Jugendlichen ohne 
Betriebs erlaubnis etc. 

Der betriebserlaubniserteilenden Be-
hörde wäre im Ergebnis daher im o.a. 
Verfahren wohl besser geraten gewe-
sen, sich nur auf einen gravierenden 
Punkt zu konzentrieren statt die ge-
samte Gemengelage einzubringen.

Ungeachtet dessen griff in diesem 
Verfahren auch das weitere Beschwer-
devorbringen der Antragstellerin 
durch, dass die Ermessensentschei-
dung des Antragsgegners zudem 
deshalb fehlerhaft sei, weil Kindes-
wohlinteressen nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden seien. Insofern 
ist wesentlich im Blick zu behalten, 
dass der Entzug der Erlaubnis für 
eine vollstationäre Einrichtung 
gleichzeitig mit dem Wechsel des 
Lebensorts für Kinder und Jugendli
che, der Beendigung ihrer sozialen 

Beziehung, aber auch der häufig 
schwierigen Suche nach einer ande
ren geeigneten Einrichtung und 
damit auch mit schwerwiegenden 
Folgen für die in der Einrichtung be
treuten Kindern und Jugendlichen 
verbunden ist.

Der Entzug der BE wäre nur bei einer 
Interessenabwägung zulässig, die 
auch das Kindeswohl mit berücksich-
tigt. Da hier, so die Auffassung des 
OVG, auch mildere Mittel in Frage ge-
kommen wären.

Zur Frage des Kindeswohls folgt das 
OVG dann der bereits bekannten 
Rechtsprechung. Bezugnehmend auf 
den Beschluss vom 14. Dezember 
2020 – 12 B 1241/20 (ebenfalls OVG 
NRW) liegt eine Gefährdung des 
 Kindeswohls im Sinne von § 45 Abs. 7 
Satz 1 SGB VIII vor, wenn „… auf 
Grund objektiv feststellbarer Tatsachen 

Autor: Michael du Carrois
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eine gegenwärtige oder nahe bevor-
stehende, nicht unerhebliche Gefahr 
für das Wohl der Kinder gegeben ist. 
Die zu einer Kindeswohlgefährdung 
i. S. v. § 1666 BGB entwickelten Maß-
stäbe können nicht uneingeschränkt 
übernommen werden. Insbesondere 
ist es im Rahmen von § 45 Abs. 7 
Satz 1 SGB VIII nicht erforderlich, dass 
es sich um eine gegenwärtige Gefahr 
handelt. Es muss im Sinne des konkre-
ten Gefahrenbegriffs die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für einen Schadens-
eintritt bestehen. Es genügt, wenn der 
Eintritt der negativen Auswirkungen 
ohne ein Eingreifen bei normalem 
Verlauf der Dinge für die nächste Zeit 
potenziell zu besorgen ist.

Unerheblich ist, ob die Gefahr durch 
ein Verschulden des Einrichtungsträ-
gers oder seiner Bediensteten verur-
sacht wird (…). Negative Auswirkun-
gen auf die Kinder sind insbesondere 
anzunehmen, wenn die in § 45 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 SGB VIII genannten 
Kriterien nicht erfüllt sind. Allerdings 
ist eine Gefährdung des Kindeswohls 
nicht immer schon dann anzuneh-
men, wenn die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Betriebserlaubnis 
nachträglich entfallen sind (…). 
Neben einer Gefährdung des Wohls 
der Kinder oder der Jugendlichen set-
zen Rücknahme oder Widerruf vor-
aus, dass der Einrichtungsträger 
weder bereit noch in der Lage ist, die 
Gefährdung abzuwenden. Beide Vor-
aussetzungen müssen kumulativ vor-
liegen. Verdachtsmomente genügen 
nicht (…). Die Prüfung hat sich nach 
dem Gesetzeswortlaut ausschließlich 
am Träger der betroffenen Einrich-
tung zu orientieren. Dessen Aufgabe 
ist es, etwaige Gefährdungslagen und 
sonstige Mängel unverzüglich zu be-
seitigen. Für die Prognose der Eignung 
zur Abwendung einer Kindeswohl-
gefährdung sind die maßgeblichen 
 Umstände umfassend heranzuziehen, 
also die Verhältnisse in der Einrich-
tung und das mutmaßliche Verhalten 

des Trägers unter Berücksichtigung 
seiner Möglichkeiten, wobei zu be-
achten ist, ob die Missstände in der 
gebotenen Eile beseitigt werden. Für 
die Eignung zur Beseitigung von Ge-
fährdungen des Kindeswohls ist es 
von besonderer Bedeutung, ob der 
Träger der Einrichtung die nötige Ein-
sichtsfähigkeit besitzt und bereit ist, 
Beanstandungen der zuständigen 
 Behörde Rechnung zu tragen. Es lässt 
auf fehlende Eignung schließen, wenn 
Forderungen der Behörde zur Män-
gelbeseitigung offenkundig nicht mit 
dem notwendigen Ernst begegnet 
wird (…). Rücknahme oder Widerruf 
stehen bei Vorliegen der Vorausset
zungen nicht im Ermessen der Er
laubnisbehörde, sondern haben 
dann zwingend zu erfolgen. Sie 
kommen neben Beratung, Erteilung 
von Auflagen und einer Tätigkeits
untersagung wegen des damit ver
bundenen Grundrechtseingriffs 
aber nur als letztes Mittel der Heim
aufsicht in Betracht (Hervorheb. 
d.d.Verf.)“.

Insgesamt daher eine lesenswerte 
Entscheidung, die sicherlich in vielen 
vergleichbaren Fällen herangezogen 
werden dürfte.

Umwandlungsrecht – Erledi-
gung einer Betriebserlaubnis 
(auch) bei identitätswahren-
dem Formwandel

Eine weitere Entscheidung zum Be-
triebserlaubnisrecht kam in der Zwi-
schenzeit aus Schleswig-Holstein. Das 
dortige Oberverwaltungsgericht hat 
am 22. Oktober 2024 unter dem AZ 3 
LA 21/21 einen Beschluss gefasst, in 
welchem der Antrag auf Zulassung 
der Berufung gegen ein Urteil des 
Schleswig-Holsteinischen Verwal-
tungsgerichts vom 19. November 
2020 abgelehnt wurde. Die Klägerin 
hatte eine unbefristete Betriebser-
laubnis für die gleichzeitige Aufnah-

me und Betreuung von acht Minder-
jährigen in ihrer Einrichtung bean-
tragt, was jedoch abgelehnt wurde. 
Das Gericht entschied, dass die Be-
triebserlaubnis nur einem bestimm-
ten Einrichtungsträger erteilt wurde 
und bei Änderungen der Rechts
form eine neue Erlaubnis beantragt 
werden müsse.

Das interessante an der Entscheidung 
ist, dass sie hier einen sogenannten 
„identitätswahrenden Formwechsel“ 
betraf. Bei solchen identitätswahren-
den Formwechseln bleiben gem. 
§§ 190 ff. des Umwandlungsgesetzes 
(UmwG) öffentlich-rechtliche Erlaub-
nisse und Genehmigungen (eigent-
lich) erhalten. Dem erteilte das OVG 
SH eine Absage und führte in seiner 
Begründung dazu ausführlich aus:

„An bestimmte Personen, Räume und 
Betriebsarten gebundene Erlaubnisse 
erlöschen … bei jeder wesentlichen 
Änderung der für die Erteilung maß-
geblichen Verhältnisse (…). Die Er-
laubnis nach § 45 SGB VIII hat sowohl 
einen persönlichen als auch einen 
sachlichen Charakter, denn sie ist an 
bestimmte Personen, bestimmte 
Räume sowie eine bestimmte Be-
triebsart gebunden und genießt nur 
so lange Bestandsschutz, wie keiner 
dieser Bezugspunkte verändert wird. 
Jede wesentliche Veränderung in 
einem dieser für die Erlaubnisertei-
lung relevanten Anknüpfungspunkte 
hat grundsätzlich das Erlöschen der 
Betriebserlaubnis zur Folge (…). Für 
die Erlaubnis nach § 45 SGB VIII ist 
auch die spezifische Rechtsform des 
Erlaubnisinhabers ein solcher rele
vanter Anknüpfungspunkt. Die ge-
setzliche Konzeption eines präventi-
ven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt in 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII schließt den 
Erlass einer Erlaubnis für einen abstrak-
ten Betrieb aus; eine Betriebserlaubnis 
konkretisiert in trägerschaftlicher, 
räumlicher, organisatorischer, konzep-
tioneller und personeller Hinsicht, 
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was im Einzelnen von dem generel-
len Verbot des Betriebs einer Einrich-
tung ausgenommen und damit er-
laubt ist (…). Von der Rechtsform des 
Trägers ist insbesondere abhängig, 
welche Organe bzw. Personen ge-
setzliche Vertreter des Trägers sind 
und ob die Organwalter für ihr Verhal-
ten haften (...). Diese gefahrenabwehr-
rechtliche Wertung kann jedenfalls 
bei Genehmigungen nach § 45 SGB 
VIII nicht durch eine vor allem in der 
gesellschaftsrechtlichen Literatur (...) 
vertretene „gesellschaftsrechtliche 
 Lösung“ umgangen werden. Das folgt 
auch aus der in § 45a SGB VIII aus-
drücklich geforderten „Verantwor-
tung eines Trägers“ für das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen außerhalb 
ihrer Familie.

Die Kurzzusammenfassung der 
 Entscheidung lautet deshalb:

Auch ein Formwechsel nach dem 
Umwandlungsrecht führt dazu, dass 
eine bestehende Betriebserlaubnis 
gemäß § 45 SGB VIII erlischt.

Einzelzimmerpflicht und 
Betriebserlaubnis

Zuletzt soll noch der Beschluss des 
OVG Schleswig-Holstein vom 
21.10.2024 (Az 3 LA 20/21) besprochen 
werden. Eine Trägerin der Kinder- und 
Jugendhilfe (Klägerin) hatte bean-
tragt, die betriebserlaubniserteilende 
Behörde (Beklagte) zu verpflichten, ihr 
eine Betriebserlaubnis für die gleich-
zeitige Aufnahme und Betreuung von 
20 Minderjährigen in ihrer Einrichtung 
zu erteilen. Das Verwaltungsgericht 
hatte die Klage abgewiesen, da die 
konzeptionellen und räumlichen Vor-
aussetzungen für die Erteilung der 
Betriebserlaubnis für die begehrte Be-
legungszahl nicht vorlagen. Insbeson-
dere sei das Wohl der Jugendlichen 
bei der beantragten Platzzahl nicht 
gewährleistet, da eine Doppelbele-

gung der Zimmer der Regelfall wäre, 
was aufgrund des Erfordernisses der 
Persönlichkeitsentwicklung und der 
Notwendigkeit eines individuellen 
Rückzugsortes nicht ausreichend sei. 
Die Klägerin hatte argumentiert, dass 
die Anforderungen der Schleswig-
Holsteinischen Heimrichtlinie erfüllt 
seien und dass die Versagung der Er-
laubnis nur dann in Betracht komme, 
wenn nahezu ausgeschlossen sei, 
dass das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen gewährleistet werden 
könne. Das Gericht stellte jedoch fest, 
dass die gesetzlichen Anforderungen 
zur Gewährleistung des Kindeswohls 
in der Einrichtung der Klägerin nur er-
füllt seien, wenn die Zimmer als Ein-
zelzimmer genutzt würden. Die Re-
gelungen der Kinder- und Jugendein-
richtungsverordnung (KJVO) vom 
13. Juli 2016 konkretisieren die Anfor-
derungen, die zur Gewährleistung 
des Kindeswohls in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-
Holstein erforderlich sind. Nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 KJVO müssen 
Jugendliche über Einzelzimmer verfü-
gen, die eine Mindestgröße von 8 m² 
haben. In begründeten Ausnahmen 
können sie auch nach Geschlechtern 
getrennt in Doppelzimmern unterge-

bracht werden, die eine Mindest größe 
von 16 m² haben müssen. Diese An-
forderungen seien in der Einrichtung 
der Klägerin nicht erfüllt. Das Gericht 
entschied, dass die Einzelzimmer-
pflicht geeignet und erforderlich sei, 
um das Kindeswohl zu gewährleisten, 
und dass sie nicht unangemessen in 
die Berufsausübungsfreiheit der 
 Klägerin eingreife. 

Rechtsprechung in Kürze

(Keine) Steuerfreiheit für familien-
ähnliche Wohngruppe
Das Finanzgericht Münster hat am 
13. Dezember 2024 im Fall 12 K 
2028/19 E entschieden, dass „Pflege-
gelder“ für die Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen keine steuer-
freien Beihilfen zur unmittelbaren För-
derung der Erziehung gemäß § 3 
Nr. 11 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) sind. Der Kläger, ein Dipl.-Sozi-
alarbeiter und Heilpädagoge, betrieb 
eine heilpädagogische Jugendhilfe-
einrichtung, die nach der Betriebser-
laubnis gemäß § 45 SGB VIII fünf Be-
treuungsplätze umfasste. Die Einrich-
tung bot Hilfen zur Erziehung in Form 
von Heimerziehung und betreuten 
Wohnformen an. Die für das Streitjahr 
maßgebende Betriebserlaubnis um-
fasste vier Betreuungsplätze in einer 
Wohngruppe und einen Betreuungs-
platz mit einer Sondervereinbarung 
in einer Pflegestelle. Aufgrund des 
Wegfalls der Pflegestelle wurde die 
Betriebserlaubnis auf die vier Betreu-
ungsplätze in der Wohngruppe 
 begrenzt.

Der Kläger beschäftigte eine Sozial-
pädagogin in Vollzeit, die ihn tagsüber 
unterstützte, sowie eine Reinigungs-
kraft und eine Integrationskraft für die 
schulische Betreuung eines Kindes. 
Während des Streitzeitraums betreute 
der Kläger drei Kinder dauerhaft in 
seiner Wohngruppe. Die Kosten für die 
Betreuung wurden von den Jugend-
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ämtern übernommen. Der Kläger er-
klärte die Einnahmen aus seiner Tätig-
keit als steuerfrei gemäß § 3 Nr. 11 
EStG, was das Finanzamt jedoch nicht 
anerkannte. Der Einspruch des Klägers 
wurde als unbegründet zurückgewie-
sen, da die sozialrechtliche Einordnung 
keine Tatbestandswirkung entfalte 
und die Wohngruppe als Einrichtung 
i. S. des § 34 SGB VIII anzusehen sei.

Der Kläger argumentierte, dass die 
Gelder der unmittelbaren Förderung 
der Erziehung dienten und keinen 
Vergütungscharakter hätten. Er be-
treibe eine familienähnliche Wohn-
gruppe und die Kinder seien in sei-
nen Haushalt aufgenommen. Das 
 Gericht wies die Klage jedoch ab und 
entschied, dass die Einnahmen aus 
der Wohngruppe steuerpflichtig sind.

Insgesamt ebenfalls eine lesenswerte 
Entscheidung, auch wenn es sich hier 
„nur“ um ein erstinstanzliches Urteil 
handelt. Die Frage der Einkommen-
steuerfreiheit dürfte eine Vielzahl von 
kleineren Einrichtungen betreffen 
und es ist jeder Einrichtung zu raten, 
die Beurteilung etwaiger Steuerfrei-
heit (steuer-) rechtlich klären zu 
 lassen.

Entgeltvereinbarung über Teil-
habeleistungen auch für Pflege-
einrichtung möglich
In Nordrhein-Westfalen konnte sich 
eine Trägerin sog. Kinderhäuser er-
folgreich sowohl vor der Schiedsstelle 
SGB IX als auch im darauffolgenden 
gerichtlichen Verfahren durchsetzen 
und den Abschluss von Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen  
vom überörtlichen Träger SGB IX 
 verlangen.

In den Kinderhäusern der beklagten 
Trägerin leben schwerstbehinderte 
Kinder und Jugendliche, die intensiv-
pflegebürftig sind. Seit dem 01.10.2021 
werden die Kinderhäuser als stationä-
re Pflegeeinrichtungen betrieben, vor 

der Gründung der stationären Einrich-
tungen erfolgte durch die Beklagte 
eine Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen im Rahmen von ambulan-
ten Konzepten. Aufgrund der konzep-
tionellen Umstellung stellte die Be-
klagte 2020 bei den jeweiligen 
Verbänden der Pflegekassen Anträge 
auf Zulassung als stationäre Pflege-
einrichtungen. Mit von der Beklagten 
mit den Pflegekassen für alle vier 
 Kinderhäuser mit Wirkung ab dem 
01.10.2021 geschlossenen Versor-
gungsverträgen nach dem SGB XI 
wurde die Erbringung von Leistun-
gen der Pflege für die jeweilige An-
zahl der vollstationären Plätze ein-
schließlich einer dazu gehörigen Ver-
gütung für Leistungen nach dem SGB 
XI vereinbart. Auch eine Vereinbarung 
über die Vergütung für Leistungen 
der Behandlungspflege und über die 
Versorgung mit außerklinischer Inten-
sivpflege nach dem SGB V wurde ab-
geschlossen. Das den Antragstellun-
gen zugrundeliegende Konzept und 
die jeweiligen vertraglichen Grundla-
gen sind für die vier Kinderhäuser 
identisch. Für alle vier Kinderhäuser 
liegt eine Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII vor, in denen der Beklagten 
von den Klägern als jeweils zuständi-
gen Landesjugendämtern zur Auflage 
gemacht worden ist, qualifiziertes 
 pädagogischen Personal in den 
 Kinderhäusern einzusetzen.

Der Umstand, dass die Kinderhäuser 
als Pflegeheime konzipiert sind und 
die Beklagte für die Kinderhäuser Ver-
sorgungsverträge iSd § 72 SGB XI mit 
den Pflegekassen geschlossen hat, 
steht der Qualifizierung der Tätigkeit 
der Pädagogen als Eingliederungs-
hilfe nicht entgegen. Zwar kann eine 
Einrichtung nicht zugleich ein Pflege-
heim und eine besondere Wohnform 
zur Erbringung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe iSv § 113 Abs. 5 
SGB IX iVm § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und Satz 3 SGB XII sein. Räumlich-
keiten, in denen der Zweck des 

 Wohnens von Menschen mit Behin-
derungen und der Erbringung von 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
für diese im Vordergrund steht, sind 
gem. § 71 Abs. 4 Nr. 3a SGB XI keine 
Pflegeeinrichtungen. Werden in der-
artigen Räumlichkeiten Leistungen 
der Eingliederungshilfe erbracht, um-
fasst die Leistung auch die Pflegeleis-
tungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 SGB IX), 
die Pflegekasse übernimmt dann 
nach Maßgabe des § 43a SGB XI 
einen Teil der Vergütung. Hieraus ist 
jedoch nicht – etwa im Umkehr-
schluss – abzuleiten, dass bei der 
 Unterbringung eines Menschen mit 
Behinderungen in einem Pflegheim 
Eingliederungshilfe ausscheidet. Für 
eine derartige Annahme gibt es keine 
Rechtsgrundlage. § 36 Abs. 4 SGB XI 
und § 63b Abs. 3 SGB XII schließen in 
Pflegeeinrichtungen lediglich Leis-
tungen der häuslichen Pflege aus. Für 
die Eingliederungshilfe existiert eine 
solche Vorschrift nicht. Demzufolge 
ist in der sozialgerichtlichen Recht-
sprechung anerkannt, dass auch 
 Bewohner von Pflegeeinrichtungen 
einen Anspruch auf Eingliederungs-
hilfe haben können (…). Diese Annah-
me folgt auch aus § 13 Abs. 3 Satz 3 
SGB XI. Hiernach bleiben vom grund-
sätzlichen Vorrang der Leistungen der 
Pflegeversicherung die Leistungen 
der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderungen nach dem SGB IX 
unberührt, sie sind im Verhältnis zur 
Pflegeversicherung nicht nachrangig. 
Nicht von entscheidender Bedeutung 
ist dabei, ob die Eingliederungshilfe 
innerhalb oder (…) außerhalb des 
Pflegheimes – etwa in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen – 
erbracht wird.

Insgesamt ein gut begründetes und 
lesenswertes Urteil, welches bereits 
erahnen lässt, welche rechtlichen 
Schwierigkeiten auf inklusiv arbei-
tende Einrichtungen zukommen 
könnten.

Autor: Michael du Carrois
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Mitteilungen

Pressemitteilung vom 
30. Oktober 2024 

Beteiligung  
für ALLE! 
Dossier zur Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe

Im Rahmen eines neuen Dossiers in 
der Reihe Leichte Sprache hat die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz e.V. in Kooperation 
mit dem Bundesverband Lebenshilfe 
e.V. ein Dossier veröffentlicht, das sich 
mit der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe ausein-
andersetzt. Das Dossier beleuchtet 
die Herausforderungen und Chancen 
der Partizipation gemäß SGB VIII und 
thematisiert die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-BRK).

Die UN-BRK fordert die uneinge-
schränkte Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben und 
stellt die Rechte von Kindern und 
 Jugendlichen mit Behinderungen in 
den Mittelpunkt. Trotz dieser Rah-
menbedingungen ist die Umsetzung 
von Partizipation in der Praxis oft un-
zureichend. Das Dossier bietet Hand-
lungsempfehlungen, um Empower-
ment zu fördern und die aktive Mit-

gestaltung von betroffenen Kindern 
und Jugendlichen zu ermöglichen.
Es werden Ansätze vorgestellt, die 
 zeigen, wie Beteiligung in der Kinder- 
und Jugendhilfe konkret aussehen 
kann. Zudem werden Hinweise auf 
erfolgreiche Projekte präsentiert, die 
aufzeigen, wie Inklusion und Partizi-
pation Hand in Hand gehen können. 
Piktogramme mit Erläuterungen in 
leichter Sprache zum Thema Beteili-
gung bieten einen hervorragenden 
Einstieg in die Thematik mit betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen. 
 Gemeinsam können die Vorausset-
zungen für eine inklusive Gesellschaft 
 geschaffen werden, in der alle Stim-
men gehört werden.

Das Dossier 1-2024 mit dem Titel 
 »Beteiligung für ALLE! – Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen mit 
 Behinderungen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe«  
steht zum kostenlos Download unter 
https://www.bag-jugendschutz.de/de/dossiers 
bereit und ist kostenlos (auch in  
höherer Stückzahl, ggf. zzgl. Porto-
kosten) zu beziehen bei der
 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendschutz e. V. (BAJ) 
Mühlendamm 3
10178 Berlin

material@bag-jugendschutz.de
https://www.bag-jugendschutz.de/de/ 
publications_shop

Pressemitteilung vom  
14. November 2024

Anlässlich Europäischer  
Tag zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung 
und sexueller Gewalt am 
18. November:

Missbrauchsbeauf-
tragte Claus: „Schutz 
vor sexua lisierter 
Gewalt muss 
 Priorität haben!“
Die dramatisch zunehmende sexuelle 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
im Netz und die unverändert hohen 
Fallzahlen bei Kindesmissbrauch er-
fordern, dass die Strukturen auf Bun-
desebene ebenso wie in den Ländern 
und Kommunen gestärkt, ausgebaut 
und besser vernetzt werden.

Berlin, 14.11.2024. Anlässlich des „Euro-
päischen Tages zum Schutz von Kin-
dern vor sexueller Ausbeutung und 
sexueller Gewalt“ am 18. November 
mahnt die Unabhängige Beauftragte 
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM), Kerstin Claus, alle 
politischen Parteien, das parlamenta-
rische Verfahren zum „Gesetz zur Stär-
kung der Strukturen gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ 
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(kurz: „UBSKM-Gesetz“) trotz geplan-
ter Neuwahlen zügig abzuschließen. 
Die Anhörung im Bundestag habe 
gezeigt, dass dieses Gesetz auf breite, 
parteiübergreifende Zustimmung 
stößt. Jetzt sei es wichtig, dass es wie 
geplant im Frühjahr 2025 in Kraft 
 treten könne.

Mit dem Gesetz soll der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuel-
ler Gewalt verbessert werden. Hierfür 
sollen die Strukturen wie das Amt 
der/s Unabhängige/n Beauftragte/n, 
der dort angesiedelte Betroffenenrat 
und die Unabhängige Aufarbeitungs-
kommission bei der UBSKM gestärkt 
werden. Zudem sollen Beauftragte/r 
und Aufarbeitungskommission künf-
tig regelmäßig über das Ausmaß der 
sexuellen Gewalt gegen Minderjähri-
ge und den aktuellen Stand zu Schutz, 
Hilfen, Forschung und Aufarbeitung 
gegenüber dem Parlament berichten. 

Unabhängige Beauftragte Claus:  
„Seit 14 Jahren beweist dieses Amt, 
wie wichtig der ressortübergreifende 
Ansatz ist, um den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor sexueller 
Gewalt zu stärken, Handlungskompe-
tenz auf politischer und fachlicher 
Ebene auszubauen und die Aufarbei-
tung von sexualisierter Gewalt in der 
Vergangenheit voran zu bringen. Jetzt 
geht es darum, diese Arbeit auch ge-
setzlich abzusichern und das politische 
Mandat zu stärken, um verlässlich und 
konsequent den Kampf gegen sexu-
elle Gewalt voranzubringen.“

Betroffenenrat bei der UBSKM: „Gerade 
in den letzten Wochen wurde partei-
übergreifend die Bedeutung dieses 
wichtigen Gesetzes und der damit 
verbundenen staatlichen Verantwor-
tungsübernahme betont. Mit dem 
Gesetz kann für Millionen Betroffene 
gemeinsam ein Zeichen gesetzt wer-
den, dass sich Zivilgesellschaft und 
alle Parteien in einem einig sind: Der 
Umgang mit sexualisierter Gewalt 

und ihren Folgen für Betroffene ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, der wir uns alle auch in diesen 
 unsteten Zeiten annehmen müssen.“

Claus fordert starke Strukturen und 
engere Zusammenarbeit in Ländern 
und Kommunen sowie international 

Claus fordert zudem, den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen künftig 
verstärkt auch im digitalen Raum si-
cherzustellen. Bund und Länder müss-
ten hier klare gesetzliche Rahmen 
schaffen, Ressourcen bündeln und 
ausbauen. Gerade hier sei auch inter-
national gemeinsames Handeln und 
interdisziplinäres Denken notwendig. 
Claus: „Effektiver Kinderschutz erfor-
dert engen Austausch auf allen politi-
schen Ebenen, national und internati-
onal - besonders angesichts der zu-
nehmenden sexuellen Gewalt im 
Netz, die keinen Halt vor Ländergren-

zen macht. Deutschland hat mit dem 
Amt der Unabhängigen Beauftragten, 
dem Betroffenenrat und der Aufarbei-
tungskommission eine Vorreiterrolle in 
Europa. Nun gilt es, auch für ähnlich 
starke Strukturen auf EU-Ebene zu 
werben, um gemeinsam den digitalen 
Raum für Kinder und Jugendliche si-
cherer zu machen.“

Claus bekräftigt ihre Forderungen nach 
der Einrichtung eines EU-Zen trums 
gegen sexuelle Gewalt sowie mit Blick 
auf Deutschland die Verlängerung 
der Speicherung von IP-Adressen, die 
Verpflichtung von Online-Anbietern, 
nach neuen und bekannten Miss-
brauchsdarstellungen zu suchen und 
diese zu melden, sowie die Risiken 
ihrer Angebote für minderjährige 
User fortlaufend zu identifizieren und 
sie altersangemessen vor Gewalt-
darstellungen oder potentieller Täter-
ansprache zu schützen. 

Jede und jeder Einzelne ist dafür 
 verantwortlich, Kinder besser zu 
schützen – neuer Kampagnen-Spot  
#NichtWegschieben startet am  
18. November 

Auch in 2024/2025 wird die gemein-
same Aufklärungs- und Aktivierungs-
kampagne „Nicht wegschieben!“ des 
Bundesfamilienministeriums und der 
UBSKM fortgeführt. Zum 18. Novem-
ber startet ein neuer Kampagnen-Spot 
gegen Missbrauch im Fernsehen, im 
Kino und auf Social Media. Unter an-
derem engagieren sich prominente 
Kampagnen bot schaf ter* innen wie 
Matthias Brandt oder  Rebecca Mir auf 
Instagram dafür, dass Erwachsene 
Verantwortung für den Schutz von 
Kindern übernehmen. Neue Info-
materialien unterstützen außerdem 
dabei, das Thema sexuelle Gewalt  
mit anderen zu besprechen. Ziel ist 
es, Menschen aus dem nahen Umfeld 
von Kindern zu aktivieren, nicht weg-
zusehen, wenn sie sich Sorgen um 
ein Kind machen, sondern zu han-
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deln. Niemand muss Kinderschutz-
experte sein, aber alle können hin-
sehen, hinhören, nachfragen und 
 Hilfeangebote aufsuchen. 

Europäischer Tag gegen sexuelle 
 Gewalt von Kindern:
Der „Europäische Tag zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung 
und sexueller Gewalt“ ist eine Initiati-
ve des Europarates und findet seit 
2015 jährlich am 18. November statt. 
Ziel ist es, das Problembewusstsein 
für das Thema in den Mitgliedsstaa-
ten zu schärfen, gegen alle Formen 
sexueller Gewalt an Kindern anzu-
kämpfen und nationale wie europa-
weite Aktivitäten besser zu vernetzen 
und bekannt zu machen. In diesem 
Jahr steht er unter dem Motto: „Neue 
Technologien: Bedrohungen und 
Chancen für den Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuel-
lem Missbrauch“
https://www.coe.int/en/web/children/end-
child-sex-abuse-day #EndChildSexAbuseDay

Kampagne von BMFSFJ und  
UBSKM gegen Missbrauch  
#NichtWegschieben:
https://nicht-wegschieben.de/ 
Download TV-Spot und Audiodatei 
des Spots sowie Fact Sheet zur 
 Kampagne: 
https://wigwam.bg-edv.com/index.php/s/
gPo9NcjZmFJdDpH 

Hinweise zu Hilfeangeboten und  
zu einer betroffenensensiblen  
Berichterstattung:
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/ 
startseite 
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 
0800 – 22 55 530
https://beauftragte-missbrauch.de/presse/ 
auf-hilfeangebote-in-der-berichterstattung-
hinweisen 

Pressekontakt UBSKM:
Friederike Beck, Pressesprecherin
Tel. 03018 555-1554
friederike.beck@ubskm.bund.de

Pressemitteilung vom 
2. Dezember 2024 

Pressemitteilung 
des Statistischen 
Bundesamtes
n   Zahl der Inobhutnahmen 2023 

aufgrund unbegleiteter Einreisen 
Minderjähriger erneut gestiegen – 
aber deutlich schwächer als im 
Jahr zuvor

n   Widersprüche von Sorge- und 
 Erziehungsberechtigten bei Ver-
dacht auf Vernachlässigung, 
 psychische und sexuelle Gewalt 
besonders häufig 

n   Fast ein Viertel der Betroffenen 
kehrte nach der Inobhutnahme an 
den bisherigen Aufenthaltsort 
 zurück, knapp die Hälfte lebte an 
einem neuen Ort

Die Zahl der Inobhutnahmen von 
Kindern und Jugendlichen ist im Jahr 
2023 erneut gestiegen, aber deutlich 
schwächer als im Jahr zuvor: Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
 mitteilt, nahmen die Jugendämter in 
Deutschland im Jahr 2023 rund 
74.600 Kinder und Jugendliche zu 
ihrem Schutz vorübergehend in 
Obhut. Das waren 8.100 oder 12 % 
Betroffene mehr als im Vorjahr. Damit 
stieg die Zahl der Inobhutnahmen 
2023 zum dritten Mal in Folge – aller-
dings nicht so stark wie 2022: Damals 
hatte das Plus bei 18.900 Fällen oder 
40 % gelegen. Hintergrund des An-
stiegs ist das Aufkommen an unbe-
gleitet eingereisten Minderjährigen 
aus dem Ausland. Ohne Berücksich-
tigung dieser Fälle sank die Zahl der 
Inobhutnahmen im Jahr 2023 sogar 
– und zwar um 2.600 Fälle oder 7 % 
auf 35.300 Fälle.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Presse 
mitteilungen/2024/12/PD24_454_225.html 
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Pressemitteilung vom 
1. Dezember 2024

UBSKM und DJI 
starten Zentrum 
für Forschung zu 
sexueller Gewalt 
an Kindern und 
Jugendlichen 

An dem Zentrum wird erst-
mals eine bundesweit reprä-
sentative Befragung von 
 Jugendlichen zum Ausmaß 
sexueller Gewalt und zu 
 Tatkontexten durchgeführt.

Berlin/München, 11.12.2024. Nach 
mehrjährigen wissenschaftlichen Vor-
arbeiten hat das Amt der Unabhängi-
gen Beauftragten für Fragen des 
 sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
das Deutsche Jugendinstitut (DJI) e. V. 
mit dem Aufbau eines Zentrums für 
Forschung zu sexueller Gewalt an 
 Kindern und Jugendlichen beauftragt. 
Das DJI hat jetzt mit dem Aufbau des 
Forschungszentrums begonnen. Es 
wird regelmäßig bundesweite Befra-
gungen von Jugendlichen zu Aus-
maß und Häufigkeit sexueller Gewalt 
und anderen Gewaltformen sowie zu 
unterschiedlichen Tatkontexten 
durchführen sowie Wissen und 
 Expertise im Themenfeld bündeln.

Kerstin Claus, Unabhängige Beauf-
tragte für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs (UBSKM): „Der Start 
des Zentrums für Forschung zur 
 sexuellen Gewalt an Kindern und 
 Jugendlichen ist ein Meilenstein. Seit 
über 10 Jahren wird kritisiert, dass es 
in Deutschland keine wissenschaftlich 
verlässlichen Zahlen zum Ausmaß 

 sexueller Gewalt an Kindern und 
 Jugendlichen gibt. Diese brisante Wis-
senslücke wird durch das neue For-
schungszentrum geschlossen wer-
den. Die Erkenntnisse und Daten des 
Zentrums werden in die Arbeit mei-
nes Amtes und auch in meine Be-
richterstattung gegenüber der Politik 
einfließen – und so ein evidenzbasier-
tes und zielgerichtetes Handeln der 
Politik ermöglichen.“

Claus betonte, sie freue sich sehr, dass 
mit der Beauftragung des DJI ein er-
fahrenes Forschungsinstitut mit der 
Erhebung und Analyse wissenschaft-
lich hochwertiger und international 
vergleichbarer Daten zur sexuellen 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
beauftragt werden konnte. Mit der 
Beauftragung sei ein zentrales Vorha-
ben des UBSKM-Amtes noch in die-
sem Jahr auf den Weg gebracht wor-
den. 

Prof. Dr. Sabine Walper, Direktorin des 
DJI: „Mit einer empirischen Bestands-
aufnahme zur Verbreitung sexueller 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
wollen wir zunächst prüfen, wo wir 
stehen und welche Verbesserungen 
künftig nötig sind. Die Trend-Daten 
eines längerfristigen Monitorings wer-
den zeigen, wie erfolgreich die bishe-
rigen gesellschaftlichen Anstrengun-
gen zur Prävention sexueller Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen waren. 
Dabei ist uns besonders wichtig, auf 
allen Ebenen unserer Forschungsar-
beit Betroffene einzubeziehen.“

Partizipationskonzept sieht 
 Beteiligung Jugendlicher vor
Das beim DJI angesiedelte Forschungs-
zentrum setzt auf ein umfassendes 
Partizipationskonzept, das die Berück-
sichtigung verschiedener Perspektiven 
sicherstellt. Jugendliche, Erwachsene, 
die in ihrer Kindheit oder Jugend se-
xuelle Gewalt erlebt haben, sowie 
Vertreter:innen aus Wissenschaft und 
Fachpraxis werden aktiv in die Pla-

nung und Durchführung der Studie, 
die Interpretation der Ergebnisse und 
die Ableitung von Empfehlungen ein-
gebunden. Hierfür werden drei eigen-
ständige Gremien eingerichtet. 

Mit der Durchführung der Befragung 
hat das DJI Prof. Dr. Andreas Jud, Epi-
demiologe im Kinderschutz am Uni-
versitätsklinikum Ulm, beauftragt. Die 
vertiefenden Analysen der Befra-
gungsergebnisse übernehmen For-
schende des DJI. 

Die bundesweite Befragung ist als so-
genannte „Dunkelfeldbefragung“ an 
Schulen geplant. Dort soll es Aufklä-
rungs- und Informationsangebote 
zum Themenfeld geben, sowie Hilfe- 
und Unterstützungsangebote für die 
befragten Schüler:innen, die Eltern 
und Sorgeberechtigten sowie für 
schulische Fachkräfte. Hierzu ist 
UBSKM in enger Abstimmung mit der 
Kultusministerkonferenz (KMK) und 
den Kultusbehörden der Länder.

Das Forschungsprojekt ist zunächst 
bis 23.10.2027 befristet. Das UBSKM-
Gesetz, das derzeit im Deutschen 
Bundestag beraten wird, sieht vor, das 
Zentrum als wichtige Datenquelle für 
die UBSKM-Berichterstattung gesetz-
lich zu verankern. 

Der EU-weiten Ausschreibung des 
Zentrums für Forschung zu sexueller 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
sind langjährige Beratungen und Vor-
arbeiten im „Nationalen Rat gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen“ sowie mehrere Experti-
sen, Arbeitspapiere und ein Diskussi-
onspapier für ein Konzept des Zen-
trums vorausgegangen. So sieht das 
Zentrum beispielsweise vor, entspre-
chend der „Leitlinien zur Konzeption 
von Häufigkeitsforschung des Natio-
nalen Rates“, bei den Befragungen 
von Jugendlichen auch weitere Ge-
waltformen in Kindheit und Jugend 
zu erheben. 
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Pressemitteilung vom 
15. Januar 2025

Initiative zur 
 Bekämpfung 
 sexueller Gewalt 
gegen Kinder und 
Jugendliche – 
 Interdisziplinärer 
Appell aus For-
schung und 
 Fachpolitik

Es ist in den letzten Jahren ein partei-
übergreifender Konsens entstanden, 
dass die Bekämpfung sexueller Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche 
eine Daueraufgabe der Bundespolitik 
ist und diese gesetzlich zu verankern 
ist.

Seit der breiten Skandalisierung von 
sexueller Gewalt im Jahr 2010 hat sich 
in der Politik, Forschung und Fachpra-
xis zur sexuellen Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in Deutschland 
auch dank der Bundespolitik viel 
getan. Aus dem früheren gesellschaft-
lichen Tabuthema und einer politi-
schen Randständigkeit hat sich eine 
neue Qualität der politischen und 
fachlichen Aufmerksamkeit und Sen-
sibilisierung entwickelt. Dazu beige-
tragen haben die Initiativen von Be-
troffenen, zivilgesellschaftliches Enga-
gement, die Einrichtung des Amtes 
der*/des UBSKM (Unabhängige Be-
auftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs), unabhängige 
Aufarbeitung sowie Forschungsförde-
rung für Gesundheits- und Bildungs-
forschung zur Bekämpfung sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che auf Bundesebene. Auch internati-

onal wird der Bekämpfung sexueller 
Gewalt heute mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Gewaltfreies Aufwachsen ist Teil eines 
der Nachhaltigkeitsziele, auf die sich 
die Weltgemeinschaft geeinigt hat. 
Im Rahmen des Sustainable Develop-
ment Goal 16 der United Nations wird 
explizit als Ziel betont: „End abuse, ex-
ploitation, trafficking and all forms of 
violence and torture against children” 
(dt.: Beendigung von Missbrauch, 
Ausbeutung, Menschenhandel und 
allen Formen von Gewalt und Folter 
gegen Kinder). Dieses Ziel reflektiert 
weltweite Forschungsbefunde zur 
Häufigkeit von Gewalt gegen Kinder 
und zu den langfristigen Folgen für 
die Individuen und die Gesellschaft.
 
Durch die Digitalisierung hat sich die 
weltumspannende Ausbeutung von 
Kindern, neben dem Menschenhan-
del, weiter verschärft und ist zu 
einem enormen Problem geworden, 
das wir neben den nationalen Frage-
stellungen im Kinderschutz ebenso 
beachten müssen, wie die Folgen von 
Gewalt gegen Kinder in kriegerischen 
Konflikten und auf der Flucht. Das ge-
waltfreie Aufwachsen von Kindern 
sowie die Sicherheit für Betroffene 
von Gewalt, dass sie mit gerechten 
Reaktionen und Hilfe und Unterstüt-
zung rechnen können, stellen – wie 
alle anderen Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) – somit eine ge-
samtgesellschaftliche Daueraufgabe 
dar.

Darüber hinaus ist gewaltfreies Auf-
wachsen von Kindern und Jugendli-
chen ein grundlegendes Thema des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und der Demokratie und damit auch 
ein wesentlicher Faktor für die innere 
Sicherheit. Darum ist auch die inter-
disziplinäre Forschung zu sexueller 
Gewalt in Familien und den Schnitt-
stellen zu sexueller Gewalt in anderen 
Kontexten weiter zu vertiefen.

Gegenwärtig befindet sich ein Ge-
setzentwurf – das sog. UBSKM-Gesetz 
– im parlamentarischen Verfahren. 
Die Anliegen dieses Gesetzesentwur-
fes sind überparteilich beraten und 
abgestimmt. Sie sollten nicht weiter 
aufgeschoben werden. Es umfasst 
auch die Anerkennung des zivilgesell-
schaftlichen Engagements vieler Be-
troffener und in der Beratungsarbeit 
und Aufarbeitung aktiver Personen, 
indem der Betroffenenrat und die Un-
abhängige Aufarbeitungskommission 
mit dem Amt des*/der Unabhängigen 
Beauftragten gesetzlich verankert 
werden. Zudem soll ein „Zentrum für 
Forschung zu sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen“ die 
UBSKM in der Wahrnehmung ihrer 
Berichtspflicht nach §7 des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Stärkung der 
Strukturen gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen unterstüt-
zen. Dieses Zentrum, welches endlich 
ein staatliches Prävalenz-Monitoring 
dauerhaft etablieren und einen Über-
blick über relevante Forschungser-
gebnisse liefern soll, ist deshalb nicht 
nur für die Politikberatung, sondern 
auch für die Betroffenenbeteiligung 
und die Praxisberatung wichtig.

Darüber hinaus können beispielhaft 
drei weitere Herausforderungen ge-
nannt werden, die in den kommen-
den Jahren durch gesetzliche Regu-
lierungen und interdisziplinäre For-
schung bearbeitet werden müssen:

1.  Sexuelle Gewalt im 
 digitalen Alltag

Die technologiegestützte sexualisier-
te und sexuelle Gewalt ist in den letz-
ten Jahren stark gewachsen (BKA, Eu-
ropol), wobei das wahrgenommene 
Hellfeld nur die Spitze des Eisbergs 
darstellt. Künstliche Intelligenz kann 
entsprechende Inhalte generieren, 
künstliche Intelligenz kann aber auch 
dafür eingesetzt werden, die Herkunft 
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solcher Inhalte zu dechiffrieren oder 
Kinder und Jugendliche selbst dabei 
zu unterstützen, ihr Verhalten in sozia-
len Medien zu analysieren und ggf. 
individualisierte Rückmeldungen und 
Interventionen zum Schutz darauf ab-
stützen. Zudem haben Digitale Medi-
en und Beratung sowie Beratungs-
tools wie „Chatbots“ eine große Be-
deutung in der Orientierung bei der 
Hilfesuche und in der ersten Informa-
tion. Insgesamt wird in der Präven-
tions- und Interventionsforschung 
noch zu wenig beachtet, dass auch 
die Kindheit und Jugend in der Kin-
dertagesbetreuung, Schule, im Studi-
um und Beruf in einen analog-digita-
len Alltag eingebunden sind.

2.  Betroffenen- und Ange-
hörigenbeteiligung

Seit Jahren wird die Stärkung der par-
tizipativen Forschung mit Betroffenen 
und Angehörigen gefordert. Den-
noch ist die methodologische und 
organisationale Absicherung bisher 
nur begrenzt geschehen. Die Aner-
kennung der Betroffenen durch die 
Forschung erfordert partizipative For-
schungszugänge und eine organisati-
onale Stärkung der Betroffenenorga-
nisationen. Für diesen Bereich wären 
auch Begleit- und Unterstützungspro-
gramme für Betroffene erforderlich, 
die in Beteiligungsstrukturen mitar-
beiten möchten und Untersuchun-
gen zu Gelingensbedingungen z.B. 
bei der Betroffenenbeteiligung in 
Aufarbeitungsprojekten durchführen.

3.  Recht und Verhalten

Zudem besteht eine Forschungslücke 
in der interdisziplinären Forschung 
zum Zusammenhang von Recht und 
Verhalten, auch bezüglich der Inter-
vention bei verurteilten und nicht 
verurteilten Straftätern etc. Erst aktive-
re Forschung zu Fragen der Forensi-

schen Begutachtung, aber auch zu 
den Verfahren z.B. in der Kinder- und 
Jugendhilfe und anderen Rechtsfel-
dern wird dazu führen, diesem Feld 
an der Schnittstelle von Gesundheits-, 
Sozial- und Rechtswissenschaften 
mehr Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen. 

Weiterhin bedarf es eines intensiven 
bundespolitischen Engagements für 
den nachhaltigen Kinderschutz 
gegen sexuelle Gewalt in Deutsch-
land. Nur so können die Interven-
tions- und Hilfestrukturen weiter ver-
bessert werden. Dies bedeutet nicht, 
die Bundesländer und Kommunen 
aus der Verantwortung zu nehmen, 
sondern anzuerkennen, dass die Be-
kämpfung sexueller Gewalt auch eine 
gesamtgesellschaftliche und bundes-
politische Aufgabe ist.

Es ist zwar in den vergangenen Jah-
ren eine beachtliche Sensibilisierung 
im institutionellen Gefüge des Auf-
wachsens erreicht worden. Dennoch 
besteht in der aktuellen bundespoliti-
schen Lage eine Verunsicherung, wie 
die infrastrukturellen Herausforderun-
gen einer abgestimmten Strategie z.B. 
zur Schutzkonzeptentwicklung in den 
Kindertagesstätten, in den Schulen 
und in der Kinder- und Jugendhilfe, 
erreicht werden soll. 

Damit die Entwicklung nicht zum Er-
liegen kommt und in vielfältige Ein-
zelinitiativen und regionale Schwer-
punkte zerfällt, müssen die angeleg-
ten Strukturen nun gefestigt werden. 
Schutzkonzepte müssen überall wirk-
sam werden. Berücksichtigung in der 
Schutzkonzeptentwicklung müssen 
auch Felder finden, die nahezu voll-
ständig fehlen, wie z.B. der Schutz 
von jungen Menschen bei kommerzi-
ellen Anbietern. Sie können derzeit 
einen wachsenden „Marktanteil“ ver-
buchen. Hier steht der Bund in der 
Verantwortung. 

Wenig wurde bis dato auch in die 
Frage investiert, wie Schutzkonzepte 
bei sexueller Gewalt in Familien grei-
fen können. Institutionelle Schutzkon-
zepte sind nicht einfach transferier-
bar; hier müssen erst noch spezifische 
Ansätze entwickelt werden. Auch hier 
ist für eine Gesamtstrategie die Bun-
despolitik zusammen mit den Bun-
desländern gefordert.

Mit diesem Appell wird gefordert, 
dass die politischen Initiativen zur Be-
kämpfung sexueller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche durch die zu-
künftige Bundesregierung weiter ge-
stärkt und nicht unterbrochen wer-
den:

n   Sexuelle Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche nachhaltig bekämp-
fen. 

n   Bundespolitisches Engagement 
gegen sexuelle Gewalt ressort-
übergreifend aufrechterhalten und 
weiter stärken. 

n   Unabhängige Beauftragte gegen 
sexuellen Kindesmissbrauch 
(UBSKM) gesetzlich absichern und 
interdisziplinäre Forschung weiter 
fördern.

Erstunterzeichner*innen:
Prof. Dr. Sabine Andresen, ehemalige 
Vorsitzende der Unabhängigen Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs; Professorin an der 
Goethe-Universität Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Meike Sophia Baader, bis 
2024 Vorsitzende des Beirates der För-
derlinie des BMBF zu Forschung zu 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche; Professorin an der 
Universität Hildesheim

Prof. Dr. Karin Böllert, Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe - AGJ, Senior-Professorin 
an der Universität Münster
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Pressemitteilung vom 
31. Januar 2025

Bundestag stärkt 
Schutz von Kin-
dern und Jugend-
lichen vor sexu-
eller Gewalt und 
Ausbeutung

Parlament beschließt 
 Antimissbrauchsgesetz zur 
 Stärkung der Strukturen 
 gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen 
(UBSKM-Gesetz)

Der Deutsche Bundestag hat heute 
ein wichtiges Vorhaben beschlossen: 
mit dem UBSKM-Gesetz wird ein star-
kes, durch das Parlament legitimiertes 
Amt einer oder eines Unabhängigen 
Bundesbeauftragten gegen sexuellen 
Missbrauch an Kindern und Jugendli-
chen geschaffen. Auch der beim 
UBSKM-Amt angesiedelte Betroffe-
nenrat und die Unabhängige Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs werden damit auf 
eine gesetzliche Grundlage gestellt. 
Damit wird der Kinderschutz in 
Deutschland dauerhaft gestärkt.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus: 
„Ich bin froh und erleichtert über die 
Einigung zum ,Gesetz zur Stärkung 
der Strukturen gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen‘. Jeden 
Tag erleben über 50 Kinder in unse-
rem Land sexuellen Missbrauch – eine 
unfassbare Zahl, die schockiert, 
 wütend macht und tief berührt. Kein 
Kind sollte in seiner Familie, in der 
Schule oder im digitalen Raum dieses 
Leid durchmachen müssen. Mit dem 
UBSKM-Gesetz setzen wir ein klares 
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Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher 
 Direktor der Klinik für Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie, Psychotherapie 
am Universitätsklinikum Ulm, Spre-
cher des Zentrums für Traumafor-
schung der Universität Ulm, Leiter des 
Kompetenzzentrums Kinderschutz in 
der Medizin Baden-Württemberg

Prof. Dr. Barbara Kavemann, Unab-
hängige Kommission zur Aufarbei-
tung sexuellen Kindesmissbrauchs 

Prof. Dr. Heinz Kindler, Deutsches 
 Jugendinstitut (DJI)

Prof. Dr. Michael Kölch, Direktor der 
Klinik für Psychiatrie, Neurologie, 
 Psychosomatik und Psychotherapie 
im Kindes- und Jugendalter, Universi-
tätsmedizin Rostock; Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie (DGKJP)

Prof. Dr. Elisabeth Tuider, Leitung des 
Fachgebiets Soziologie der Diversität 
an der Universität Kassel 

Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl, Freie 
 Universität Berlin

Prof. Dr. Sabine Walper, Vorstands-
vorsitzende und Direktorin des 
 Deutschen Jugendinstituts (DJI)

Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Vorsitzen-
der des Bundesjugendkuratoriums, 
Professor an der Universität Hildes-
heim

Prof. Dr. Mechthild Wolff, ehemalige 
Vorsitzende des Beirats des Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen des 
s exuellen Kindesmissbrauchs, Profes-
sorin an der Hochschule Landshut

Hintergrund: Hell- und Dunkel-
feldbefragungen
Das „Dunkelfeld“ ist die Summe aller 
sexuellen Übergriffe gegen Kinder 
bzw. Jugendliche, unabhängig davon, 

ob sie Behörden – etwa den Strafver-
folgungsbehörden – bekannt werden. 
Das polizeiliche „Hellfeld“ der dort be-
kannt werden Delikte wird in der jähr-
lich erscheinenden Polizei lichen Kri-
minalstatistik (PKS) dargestellt. Dort 
wurden für das Jahr 2023 rund 16.300 
Fälle von Kindesmissbrauch und rund 
45.000 Fälle von Missbrauchsdarstel-
lungen, sog. Kinderpornografie, ver-
zeichnet. Das Dun kelfeld ist um ein 
Vielfaches  größer. 

Weitere Informationen
Zahlen und Fakten zu sexueller 
 Gewalt: 
https://beauftragte-missbrauch.de/mediathek/
publikationen/zahlen-und-fakten 

DJI Diskussionspapier für ein Konzept 
zur Vorbereitung des Zentrums für 
Forschung zu sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen und weite-
re Arbeitspapiere: 
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/ 
projekte/vorbereitung-eines-kompetenz 
zentrums-praevalenzforschung.html 

Leitlinien für die Konzeption von 
 Häufigkeitsforschung zu (sexueller) 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
des Nationalen Rates: 
https://www.nationaler-rat.de/fileadmin/ 
user_upload/dokumente/ubskm_nr_fact_
praevalenz_so.pdf 

Pressekontakt UBSKM
Friederike Beck
Pressestelle 
Tel. +49 (0)3018 555-1554
friederike.beck@ubskm.bund.de
www.ubskm.de
 
Pressekontakt DJI
Uta Hofele
Abt. Medien und Kommunikation
Tel. +49 (0)89 62306 446
hofele@dji.de
www.dji.de
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Zeichen: Über Missbrauch darf nicht 
hinweggesehen werden, Betroffene 
müssen Gehör finden. Deshalb schaf-
fen wir starke Hilfestrukturen, verbes-
sern die Möglichkeiten zur Aufarbei-
tung und stärken den Betroffenenrat 
und die Aufarbeitungskommission, 
die Betroffene anhört und Institutio-
nen unterstützt.

Prävention ist der Schlüssel, um Kin-
der besser zu schützen. Deshalb 
geben wir der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung den Auf-
trag, Eltern, Fachkräfte und auch 
 Kinder selbst besser zu sensibilisieren 
– zum Beispiel in Schulen oder Sport-
vereinen. Verbindliche Schutzkonzep-
te in der Kinder- und Jugendhilfe sor-
gen dafür, dass Kinder sicher auf-
wachsen können.

Dieses Gesetz ist ein starkes Signal an 
unsere Kinder: Ihr seid nicht allein. Ihr 
bekommt Hilfe, wenn Ihr Gewalt er-
fahrt. Und wir tun alles dafür, dass 
Missbrauch verhindert, aufgearbeitet 
und bekämpft wird.“

Unabhängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) Kerstin Claus: „Ich freue mich 
sehr, dass das UBSKM-Gesetz nun 
doch noch vor der Wahl im Bundes-
tag beschlossen wurde, und danke 
dem Bundesfamilienministerium, das 
sich bis zuletzt dafür eingesetzt hat.
Der Kampf gegen sexualisierte Ge-
walt von Kindern und Jugendlichen, 
das zeigt der heutige Tag, hat auch in 
Zeiten des Wahlkampfes fraktions-
übergreifend Priorität. Gerade für 
 Betroffene ist dies – exakt 15 Jahre 
nach dem Beginn des sogenannten 
Missbrauchsskandals – ein immens 
wich tiges Zeichen politischer Verant-
wortungsübernahme.

Insbesondere die im Gesetz festge-
schriebene regelmäßige Berichts-
pflicht gegenüber Bundestag und 
Bundesrat wird dazu beitragen, dass 

Politik durch das Gesetz künftig noch 
zielgerichteter agieren kann. Zudem 
wird die Bundesregierung verpflich-
tet, das UBSKM-Amt in alle relevanten 
Gesetzgebungsverfahren einzubezie-
hen. Mit dem Gesetz nimmt Deutsch-
land auch international eine Vorreiter-
rolle ein – und setzt einen wichtigen 
Impuls, dem hoffentlich auch andere 
Länder folgen werden.“

Mit dem heute beschlossenen Gesetz 
stärken wir:

Strukturen gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen: Mit einer 
oder einem vom Parlament gewähl-
ten Unabhängigen Bundesbeauftrag-
ten, einem dort eingerichteten Betrof-
fenenrat und einer Unabhängigen 
Aufarbeitungskommission sichert die 
Bundesregierung auf Dauer wichtige 
Strukturen, die sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen verhin-
dern beziehungsweise Betroffenen 
bessere Hilfen ermöglichen sollen. 
Das UBSKM-Amt ist die zentrale Stelle 
auf Bundesebene für die Anliegen 
von Betroffenen und deren Angehö-
rige, für Fachleute aus Praxis und 
 Wissenschaft sowie für alle Menschen 
in Politik und Gesellschaft, die sich 
gegen sexuelle Gewalt und Ausbeu-
tung engagieren. Zukünftig werden 
Amt und Unabhängige Auf ar bei-
tungs kommission dem Parlament 
 regelmäßig berichten.

Betroffene: Mit dem Gesetz werden 
die Beteiligung und die Belange von 
Betroffenen dauerhaft gestärkt. Der 
Betroffenenrat als politisch beraten-
des Gremium gewährleistet mit sei-
ner Expertise und seinem Erfahrungs-
wissen, dass die Anliegen von Betrof-
fenen in die politischen Prozesse in 
Bund und Ländern einfließen können.

Aufarbeitung: Die wichtige Arbeit der 
Unabhängigen Aufarbeitungs kom-
mis  sion wird verstetigt. Sie führt wei-
terhin vertrauliche Anhörungen und 

 öffentliche Hearings durch und unter-
stützt Institutionen bei der Aufarbei-
tung. Auch die individuelle Aufarbei-
tung von Betroffenen wird durch ein 
neues bundeszentrales Beratungs-
system gestärkt, das Informationen, 
Erstberatung und Vernetzung bereit-
stellt. In der Kinder- und Jugendhilfe 
werden verbesserte Akteneinsichts-
rechte und erweiterte Auf be wah-
rungs fristen geregelt.

Prävention und Qualitätsentwicklung 
im Kinderschutz: Mit der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung 
erhält eine Bundesbehörde den Auf-
trag zur Prävention sexuellen Kindes-
missbrauchs. Durch Sensibilisierung, 
Aufklärung und Qualifizierung kann 
sexuelle Gewalt früher aufgedeckt 
und verhindert werden. In allen Auf-
gabenbereichen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollen Schutzkonzepte Fall-
analysen zum verbindlichen Quali-
tätsmerkmal werden. So lässt sich aus 
problematischen Kinderschutzverläu-
fen lernen. Um den Kinderschutz in-
terdisziplinär zu stärken, wird ein tele-
fonisches Beratungsangebot im me-
dizinischen Kinderschutz verankert.

Das Gesetz muss noch vom Bundes-
rat beschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie 
auch auf:
https://beauftragte-missbrauch.de
https://beauftragte-missbrauch.de/ 
betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm
https://www.aufarbeitungskommission.de
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Sinnesspezifische Pädagogik (SP®)

Aus 
der Praxis 

für die 
Praxis!

Infos und Anmeldung unter: www.be-teil.de

Die Präsenzveranstaltungen finden auf dem „Sprengercampus“, 
unserem eigenen Fortbildungszentrum an der Ostsee, statt.

  

Eine Weiterbildungs- 
 einrichtung der GSP mbH

Kontakt:
Hofbrook 21 b 
24119 Kronshagen 
Tel. 04 31- 58 36 96 18 
mail@be-teil.de

Was tun wir mit Kindern, die Schwierigkeiten damit haben, ihre Gefühle zu deuten, Impulse zu 
steuern und Situationen angemessen wahrzunehmen?

SP®-Pädagogik bündelt die Erkenntnisse aus 30 Jahren sozialpädagogischer Arbeit mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Diese Kinder und Jugendlichen fallen häufig durch 
erhebliche Defizite in der Emotionsregulation, Impulskontrolle und Handlungssteuerung auf.

Themen der Weiterbildung: Zusammenhänge und Folgen von Traumata b Konzepte der 
Emotions- und Handlungstheorie b Ganzheitliche Diagnostik b Gesprächsführung und  
nonverbale Kommunikation b Herstellen von pädagogisch-therapeutischen Settings b Die 
Bausteine der SP®-Pädagogik b Das Herzstück der SP®-Pädagogik: „Der Erlebnisraum”  
b Praktische Unterweisungen mit Übungen

Mit der SP®-Pädagogik erlernen Sie ein strukturiertes pädagogisches Verfahren, mit dessen 
Hilfe Sie Ihren Klienten erstmals einen Weg zur Eigenwahrnehmung und emotionalen 
Selbsteinschätzung eröffnen. Diese Erkenntnisse können unsere Klienten in den Alltag 
übertragen. Das Ergebnis: ihr Verhalten wird angemessener!

Die SP®-Kurs-Block-Termine

1. Block: 22.09. bis 25.09.2025

2. Block: 13.10. bis 16.10.2025

3. Block: 24.11. bis 27.11.2025

4. Block: 19.01. bis 21.01.2026

Alle erforderlichen Präsenzmodule finden auf dem 
„Sprengercampus“ in 24214 Lindhöft/Noer statt.  
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort auf Anfrage.

Wir sind dabei!
18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag
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